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Ein Fahrradgesetz mit mehr Entfaltungsmöglichkeiten für dieses Verkehrsmittel,  
wie es gerade im Landtag NRW diskutiert wird, kann eine große Chance für die 
Radverkehrspolitik im dichtbesiedelsten Flächenland der Bundesrepublik Deutsch
land darstellen. Dies gilt gerade auch für den kreisangehörigen Raum in NRW. 
In einem solchen Gesetz sind die Besonderheiten und Rahmenbedingungen des 
kreisangehörigen Raums umfassend mit zu berücksichtigen. Auch wenn in der 
medialen Berichterstattung zum Radverkehr häufig auf den großstädtischen Raum 
abgestellt wird: Der Verkehrsträger „Fahrrad“ ist erkennbar eine immer bedeut
samere Verkehrsart für kleinere und mittlere Distanzen, auch und gerade im soge
nannten ländlichen Raum, jenseits der Metropolen.

Durch die deutlich weitere Verbreitung von EBikes sind erheblich längere Strecken 
mit dem Fahrrad zurücklegbar als noch vor 10 oder 20 Jahren – dies gilt insbeson
dere auch für bergig bzw. hügelig geprägte Regionen. Im kreisangehörigen Raum 
kann zudem eine Vielzahl von Wirtschaftswegen mit angemessenem Aufwand in 
ein örtliches oder kreisüberörtliches Radverkehrsnetz aufgewertet werden. Auch 
Verbindungen zwischen (alltags) verkehrlicher Nutzung und touristischer Nutzung 

können gerade im ländlichen Raum Synergien mit sich bringen. Letztlich sollte es schon aus Umwelt und Klimaschutzgrün
den Ziel sein, zumindest einen spürbaren Teil des Verkehrsaufkommens im kreisangehörigen Raum hin auf andere Ver
kehrsträger umzuleiten: Und dazu gehört im ländlichen Raum in weiten Teilen auch und insbesondere der Verkehrsträger 
Fahrrad einschließlich der Möglichkeiten des Radfahrens mit elektronischer Unterstützung. Selbst wenn ein vollständiger 
Umstieg auf den Verkehrsträger Fahrrad weg vom Verkehrsträger Auto in weiten Teilen des kreisangehörigen Raums nicht 
umfassend realistisch sein dürfte, so wäre schon die Verringerung der Quote der Zweit oder DrittAutos ein Erfolg. Vor 
diesem Hintergrund dürfte im kreisangehörigen Raum in Teilen sogar mehr Spielraum zur Veränderung bestehen als in  
den Großstädten, in denen das Potential des Radverkehrs in Teilen schon gehoben ist.

Der Radverkehr und insbesondere auch die Nutzung von EBikes bieten eine gute Gelegenheit, die Anschlüsse der ersten 
und letzten Meile an Verkehrsknotenpunkte und insbesondere an Bahnstationen zu optimieren. Im kreisangehörigen Raum 
hat die Vernetzung der einzelnen Verkehrsträger eine erhebliche Bedeutung – vielleicht sogar eine größere Bedeutung als 
in den Großstädten. Dazu müssen „VerknüpfungsInfrastrukturen“ zwischen Fahrrad und anderen Verkehrsträgern umfas
send ausgebaut und gefördert werden. Dies betrifft z.B. Bike & RideStationen, Mobilstationen, die auch einen Umstieg 
vom motorisierten Individualverkehr auf den Radverkehr erlauben und die auch auf die Besonderheiten von EBikes aus
gerichtet sind, der Ausbau von zentral gelegenen ÖPNVHaltestellen (insb. Bushaltestellen) mit Abstellmöglichkeiten für 
Fahrräder und attraktive Umstiegsmöglichkeiten auf die Schiene. Im Hinblick auf die zunehmende Zahl höherwertiger 
Fahrräder und EBikes muss es aber bei den „VerknüpfungsInfrastrukturen“ abschließbare, saubere und möglichst mit 
mobilen Applikationen vorbuchbare Abstellmöglichkeiten für hochwertige Fahrräder, insbesondere EBikes, geben. Dies ist 
nicht selten auch eine Platzfrage, selbst in der unmittelbaren Umgebung von Bahnhöfen im ländlichen Raum. Vielfach sind 
die bestehenden Fahrradboxen restlos ausgebucht, so dass hier zunächst ein deutliches Mehrangebot bereitzustellen ist, um 
umstiegswilligen Menschen den Umstieg von einem sicher untergestellten Rad auf die Bahn und umgekehrt zu erleichtern.

Radschnellwege stellen eine PremiumKategorie der Radverkehrsverbindungen dar, in der Regel mit überörtlichem Bezug. 
Um dieser Bedeutung gerecht zu werden, ist zu fordern, dass jedenfalls die Hälfte der geförderten Radschnellwege im 
kreisangehörigen Raum liegt oder zumindest einen ganz wesentlichen Bezug zum kreisangehörigen Raum aufweisen soll. 
Zudem sollten die Förderkulissen für Radschnellwege die Besonderheiten des kreisangehörigen Raums (z. B. geringere Ver
kehrsauslastung, geringere Nutzerzahlen, kleinere Dimensionierung, zu erwartender geringerer Fußgängerverkehr auf den 
Radschnellwegen) berücksichtigen.

Darüber hinaus wird im kreisangehörigen Raum in NRW eine umfassende und hinreichende Förderung des Baus und Aus
baus von Radschnellwegen unterhalb der Kategorie der „Radschnellwege“ und oberhalb der Kategorie der „normalen“ 
Radwege (sogenannter ERAStandard) benötigt. Dies kann z.B. durch ein Radvorrangnetz umgesetzt werden, durch ein 
Veloroutennetz oder sonstige Formen von effizienten und gut ausgebauten Radwegen. Solche Radwege können zukünftig 
gerade im ländlichen Raum die Chance bieten, Siedlungen, Dörfer, Ortsteile und einzelne Städte und Gemeinden mitein
ander zu verbinden. Beim Bau und Ausbau solcher privilegierten Radwege der genannten Kategorie sollte insbesondere mit 
Blick auf deren überörtliche Verknüpfung der Ebene der Kreise eine maßgebliche Funktion zukommen. Dabei ist Einverneh
men mit den jeweils betroffenen Städten oder Gemeinden zu Grunde zu legen. 

 Dr. Martin Klein 
 Hauptgeschäftsführer  
 des Landkreistages NordrheinWestfalen

Fahrradgesetz für NRW: Neue 
Perspektiven im kreisangehörigen Raum
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Nach Auffassung von Landkreistag 
NRW und Städte- und Gemeindebund 

NRW ist der Gesetzentwurf zum GFG 
2022 ein Beitrag für einen ausgewogene-
ren Interessenausgleich innerhalb der kom-
munalen Familie. Mit dem Gesetz werden 
langjährige strukturelle Benachteiligungen 
des kreisangehörigen Raums ausgeräumt 
und kurzfristig die finanziellen Belastungen 
durch die Corona-Krise bei den Städten, 
Kreisen und Gemeinden abgemildert.

Drei wesentliche Elemente prägen den 
Charakter des kommenden Gemeindefi-
nanzierungsgesetzes für das Jahr 2022. Zu 
diesen werden wir nachfolgend schwer-
punktmäßig Stellung nehmen.

1. Zur Aufstockung der  
Finanzausgleichsmasse

Wie bereits im Vorjahr plant die Landes-
regierung nach § 2 Abs. 3 GFG 2022-E 
die Finanzausgleichsmasse aus Landes-
mitteln im Wege der Kreditierung um 931 
Mio. Euro auf dann 14,042 Mrd. Euro zu 
erhöhen. Trotz weiterhin verringerter Ver-
bundsteuereinnahmen im Vergleich zum 
Volumen vor der COVID-19-Pandemie 
stockt das Land die verteilbare Finanzaus-
gleichsmasse nochmals auf, sodass das 
Niveau der Schlüsselzuweisungen in etwa 
den Prognosen der Orientierungsdaten 
vor Corona entspricht: Der Orientierungs-
datenerlass vom 02.08.2019 kalkulierte 
Schlüsselzuweisungen in Höhe von 11,821 
Mrd. Euro für das Jahr 2022, tatsächlich 
liegen die Schlüsselzuweisungen nach dem 
Gesetzentwurf bei 11,816 Mrd. Euro. Diese 
Stabilisierung und Aufstockung der GFG-
Mittel im kommenden Jahr ist ausdrücklich 
zu begrüßen, weil so erhebliche finanzielle 
Verwerfungen innerhalb der kommunalen 
Familie vermieden werden.

Die Landesregierung hat sich entschlos-
sen, wie beim GFG 2021 auch diese Auf-
stockung durch Mittel zu finanzieren, die 
durch Abzüge zulasten der Kommunen in 

kommenden GFGen wieder ausgeglichen 
werden sollen. Auf diesem Wege entsteht 
zusammen mit der Vorbelastung aus dem 
GFG 2021 eine von den Kommunen zu 
tragende Rückzahlungsverpflichtung in 
Höhe von 1,87 Mrd. Euro. Diese trifft auf 
weitere in den kommenden Jahren von 
den Städten, Kreisen und Gemeinden zu 
tragende finanzielle Belastungen, nament-
lich die nicht kompensierten Steuerertrags-
verluste aufgrund der Pandemie sowie die 
Abschreibungen der isolierten Corona-
Schäden. Darüber hinaus ist daran zu erin-
nern, dass die Kommunen in Nordrhein-
Westfalen ohnehin – auch unabhängig von 
den negativen Auswirkungen der Corona-
Krise – strukturell unterfinanziert sind: Zu 
dem bereits bestehenden kommunalen 
Investitionsstau sowie die Altschuldenpro-
blematik in vielen Städten und Gemein-
den kommen die vom Bund vorhergese-
henen erheblichen Steigerungen bei den 
kommunalen Sozialkosten, zum Beispiel 
durch den Rechtsanspruch auf Ganztags-
betreuung im Grundschulbereich (vgl. 
Deutscher Bundestag, Drs. 19/23514 vom 
20.10.2020, dort. S. 6). Nimmt man diesen 
negativen Befund ernst, wird deutlich, dass 
die beschriebenen finanziellen Belastungen 
die Kommunen in unangemessener Weise 
belasten. 

Die zusätzliche Kürzung künftiger Finanz-
ausgleiche zur Rückführung der Aufstok-
kungsbeträge muss vor diesem Hinter-
grund vermieden werden. Wir werben 
nachdrücklich dafür, auf die geplante 
Rückführung des Aufstockungsbetrages 
über Vorwegabzüge in künftigen Jahren 
zu verzichten.

2. Zur Grunddaten-
aktualisierung

Obgleich dem Städte- und Gemeinde-
bund und dem Landkreistag bekannt war, 
dass sich die Grunddatenaktualisierung 
für den kreisangehörigen Raum nachtei-
lig auswirken würde, haben die Verbän-

de einer Aktualisierung zum kommenden 
GFG 2022 zugestimmt – auch wenn eine 
Vertagung auf ein späteres Jahr mit Blick 
auf die Rechtsprechung des Verfassungs-
gerichtshofs („regelmäßig“) für das Land 
Nordrhein-Westfalen sowie die Historie 
der Grunddatenaktualisierung wohl ver-
tretbar gewesen wäre. Leitend für diese 
Zustimmung war das Ziel, aktuelle Ent-
wicklungen und geänderte Datenlagen 
in die Berechnung des GFG einzupreisen, 
um mehr Gerechtigkeit bei der bedarfsge-
rechten interkommunalen Verteilung der 
Zuweisung zu gewährleisten. 

Angesichts dieser eigenen Kompromissli-
nie begrüßen wir nachdrücklich die ver-
teilungsgerechte Entscheidung der Lan-
desregierung, die sich aus der Grundda-
tenaktualisierung ergebenden Differenzen 
der Gewichtungsfaktoren zum GFG 2021 
zunächst mit hälftigen Abschlägen umzu-
setzen. Die Landesregierung kommt damit 
ihrer ordnungspolitischen Funktion bei 
der Festsetzung der Zuweisungen im GFG 
nach, nach der Disbalancen im kommu-
nalen Finanzausgleich zu vermeiden sind. 
Diesem Ziel folgt sie auch bei der Einfüh-
rung der differenzierten, fiktiven Hebe-
sätze, die auch lediglich hälftig umgesetzt 
werden, um die negativen Auswirkungen 
insbesondere im kreisfreien Raum zu mini-
mieren. Im Gesetzentwurf begründet das 
Land diese Entscheidung zu Recht damit, 
„zu große Umverteilungseffekte zu ver-
meiden.“ (LT-Drs. 17/14702, S. 68). Zu 
solchen unangemessenen und kurzfristi-
gen Umverteilungseffekten hätte eine voll-
ständige Umsetzung der Grunddatenak-
tualisierung geführt: Es wäre zu einer Stei-
gerungsrate beim Zentralitätsansatz um  
51 % und beim – hinsichtlich der Ableitung 
nicht unumstrittenen – Soziallastenansatz 
um 21 % gekommen, wobei letzterer mitt-
lerweile bereits bei 18,56 liegt – nachdem 
er 2015 noch bei 15,76 lag. 

Die Landesregierung ist in der Vergangen-
heit bereits mehrfach auf gleiche Weise 
vorgegangen, so z.B. im Jahr 2011 und 
zuletzt bei der Umsetzung des sofia-Gut-

Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 

Mit Drucksache 17/11623 hat die Landesregierung einen Gesetzentwurf zur Regelung der Zuweisungen des Landes 
Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2022 (Gemeindefinanzierungs-
gesetz 2022) vorgelegt, zu dem die kommunalen Spitzenverbände im Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen am 01.10.2021 angehört wurden. Die Beurteilung des Gesetzentwurfs durch den Landkreistag NRW und den 
Städte- und Gemeindebund NRW ist im Folgenden dokumentiert:
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Der Verfassungsgerichtshof hat in seiner 
ständigen Rechtsprechung in diesem Sinne 
hervorgehoben, dass die Anknüpfung an 
fiktive Hebesätze der verfassungsrechtlich 
gebotenen interkommunalen Gleichbe-
handlung dient, weil sie den übergemeind-
lichen Finanzausgleich von der Willens-
entscheidung der einzelnen Gemeinde zur 
Höhe der Hebesätze in ihrem Gebiet unab-
hängig macht.

Hinsichtlich der Beurteilung der Einführung 
differenzierter Realsteuerhebesätze ist es 
sinnvoll, sich zunächst noch einmal die Vor-
gaben der Landesverfassung in Erinnerung 
zu rufen, die der Verfassungsgerichtshof 
NRW ausgeführt hat. Der Verfassungsge-
richtshof hat darauf hingewiesen, dass die 
möglichst sachgerechte – und damit letzt-
lich bei aller notwenigen Abstrahierung 
vom realen Steueraufkommen realitäts-
gerechte – Erfassung der Realsteuerkraft 
einer Gemeinde und die Ermittlung ihres 
Finanzbedarfs der Zielsetzung des Art. 79 
Satz 2 LVerf. und damit der redistributiven 
Funktion des Finanzausgleichs am näch-
sten kommt.

Diese Anforderung sorgt im Übrigen auch 
für eine Kongruenz zum Bundesverfas-
sungsrecht, denn auch im Länderfinanz-
ausgleich sind Finanzkraft und Finanzbe-
darf durch den Bundesgesetzgeber reali-
tätsgerecht zu ermitteln.

Regelungen zur Erfassung der Finanzkraft 
genügen daher den verfassungsrechtlichen 
Vorgaben umso besser, je realitätsnäher sie 
trotz der gebotenen Abstrahierung durch 
fiktive Hebesätze die tatsächlichen Ver-
hältnisse abbilden.

b) Zum Gestaltungsspielraum des Gesetz-
gebers
In der Vergangenheit ist gelegentlich 
bezweifelt worden, dass die Verwendung 
differenzierter Realsteuerhebesätze ein 
zulässiges Instrument zur Erfassung der 
Finanzkraft sein kann. Zur Klärung dieser 
Frage hatte der Städte- und Gemeinde-
bund NRW im Jahre 2011 ein Rechtsgut-
achten bei Prof. Dr. Michael Droege, Lehr-
stuhl für Öffentliches Recht, Finanz- und 
Steuerrecht der Universität Osnabrück, 
eingeholt.

Dabei wurde die Frage eindeutig wie folgt 
beantwortet:
Der nordrhein-westfälische Landesge-
setzgeber ist aus verfassungsrechtlichen 
Gründen nicht gehindert, die Finanzkraft 
der Städte und Gemeinden im Rahmen der 
Bestimmung der Steuerkraftmesszahl nach 
§ 9 GFG bezüglich der Gewerbesteuer 
und der Grundsteuer B mittels gestaffel-

lungsgerechtigkeit im Schlüsselzuwei-
sungssystem des kommunalen Finanz-
ausgleichs in den letzten Jahren zuneh-
mend verfehlt. Dies hängt vor allem damit 
zusammen, dass das System der Einwoh-
nerveredelung einwohnerstarke Städte 
durch die Anerkennung (realer) Ausgaben 
als Bedarf favorisiert, während bei der 
Berechnung der Steuerkraft erhebliche Ein-
nahmevorteile der größeren Städte durch 
die Nebelwirkung einheitlicher fiktiver 
Realsteuern Hebesätze „weggerechnet“ 
werden. Dies führt dazu, dass die für einen 
Einwohner im kreisfreien Bereich und im 
kreisangehörigen Bereich zur Verfügung 
stehenden Ressourcen immer weiter aus-
einanderklaffen. Über den kommunalen 
Finanzausgleich erfolgt eine sich verstär-
kende Umverteilung von Mitteln in den 
kreisfreien Bereich, die dort verausgabt 
und nach der Logik des Verteilungssystems 
wiederum als Indikatoren für einen höhe-
ren Bedarf gewertet werden.

Wir begrüßen deshalb ausdrücklich die in 
§ 9 des Gesetzentwurfs enthaltene Rege-
lung zur Anwendung differenzierter Nivel-
lierungshebesätze bei den Realsteuern. Sie 
entspricht dem Verfassungsauftrag an den 
Gesetzgeber (a), hält sich in der konkreten 
Ausgestaltung im Rahmen des gesetz-
geberischen Ermessens (b) und wird im 
Ergebnis zu einer deutlich realitätsnäheren 
Erfassung der Finanzkraft im System des 
kommunalen Finanzausgleichs führen (c).

a) Zum Auftrag an den Gesetzgeber
Schlüsselzuweisungen sind auch im kom-
munalen Finanzausgleich des Landes 
Nord rhein-Westfalen das zentrale Element 
zur Distribution der Steuerverbundmasse. 
Der Landesgesetzgeber verwendet als Ver-
teilungsschlüssel – wie die Kommunalaus-
gleichgesetze der Flächenländer überhaupt 
– eine Relation von normiertem Finanzbe-
darf und normierter Finanzkraft der Kom-
munen. Eine sachgerechte Verteilung der 
Schlüsselmasse setzt zwingend eine sach-
gerechte Erfassung des (pauschalierten) 
Bedarfs einerseits und der eigenen Finanz-
kraft der Kommunen andererseits voraus.

Dabei ist es unbestritten, dass bei den 
Realsteuern nicht die tatsächlichen, son-
dern fiktive Hebesätze Verwendung fin-
den müssen. Die Finanzkraftbestimmung 
mittels fiktiver Nivellierungshebesätze des 
Realsteueraufkommens ist mit der Garan-
tie der kommunalen Selbstverwaltung des 
Art. 78 LVerf. und dem Gebot der inter-
kommunalen Gleichbehandlung vereinbar 
und verfassungsrechtlich insofern zwin-
gend, als ein Verzicht auf eine Nivellierung 
die primäre Ausgleichsfunktion des Finanz-
ausgleichs gefährden würde.

achtens im Jahr 2019. Hier begründete 
sie ihre Handhabung in ähnlich über-
zeugender Weise: „Um gleichwohl nicht 
zu vermeidende Auswirkungen dieser 
methodischen Umgestaltung auf die Ent-
wicklung der Schlüsselzuweisungen der 
Gemeinden in der Phase des Übergangs 
abzumildern, wurden – wie dies aus ähn-
lichen Gründen auch bereits vereinzelt  in 
früheren Gemeindefinanzierungsgesetzen 
geschehen ist – die Differenzen bei den 
Regressionsergebnissen für die Gewich-
tungsfaktoren der Nebenansätze gegen-
über den Vorjahresergebnissen im ersten 
Schritt zunächst mit einem Abschlag von 
50 % versehen…“. Alle damaligen Betei-
ligten waren im Ergebnis mit diesem Vor-
gehen einverstanden (vgl. u. a. auch die 
Stellungnahme des Städtetages NRW vom 
24.09.2019, S 5: „…wird das „Einfrieren“ 
der Bedarfsparameter mitgetragen“). 

Zwischen den früheren hälftigen Anpas-
sungen und der jetzigen Situation lassen 
sich keine wesentlichen, ein anderes Vor-
gehen rechtfertigende Unterschiede fest-
stellen: In allen Fällen kam und kommt 
es zu fundamentalen Veränderungen 
bei der Verteilung der auszuzahlenden 
GFG-Zuschüsse zwischen dem kreisfreien 
und kreisangehörigen Raum. Damals wie 
heute rechtfertigt sich die abgemilderte 
Umsetzung mit der Vermeidung unbilliger 
Härten. Daher erschiene eine Ablehnung 
der derzeitigen hälftigen Umsetzung der 
Grunddatenaktualisierung mit Blick auf 
die Vergangenheit als widersprüchlich. Mit 
Blick auf die gleichzeitig erfolgende nur 
hälftige Umsetzung der Einführung diffe-
renzierter Hebesätze erschiene sie darüber 
hinaus als inkonsequent.

Die gefundene Lösung ist auch und ins-
besondere vor dem Hintergrund der 
Corona-Pandemie obligat, um durch die 
Grunddatenaktualisierung benachteiligte  
Kommunen nicht über Gebühr in ihrer 
ohnehin angespannten Haushaltslage zu 
strapazieren. Der Gesetzesvorschlag führt 
auch bei der abgemilderten Umsetzung zu 
einer Steigerung des Gewichtungsfaktors 
Soziallastenansatz um 11 % und des Zen-
tralitätsansatzes um knapp 25 %, sodass 
allein hierdurch eine substantielle Verschie-
bungsentwicklung von Schlüsselzuweisun-
gen in den kreisfreien Bereich erfolgt. 

3. Zur Einführung differen-
zierter fiktiver Hebesätze bei 
der Steuerkraftbemessung

Aus Sicht des kreisangehörigen Raums 
wurde das Ziel interkommunaler Vertei-
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über viele Jahre konstante Befund belegt, 
dass die Verwendung einheitlicher fiktiver 
Hebesätze der Verfassungsvorgabe, die 
Steuerkraft möglichst realitätsnah zu erfas-
sen, nur sehr eingeschränkt gerecht wird.
Angemerkt sei der Vollständigkeit halber, 
dass diese Mittel, die bei der Steuerkraft 
nicht berücksichtigt werden, aber den-
noch verausgabt werden und so – nach 
einer zeitlichen Verzögerung – wieder zur 
Anerkennung eines noch höheren Bedarfs 
führen.

Differenzierte fiktive Hebesätze werden 
dazu führen, dass sich die Linien anglei-
chen und in der Summe eine deutlich rea-
litätsnähere Abstrahierung der Steuerkraft 
erreicht wird. Von daher sprechen auch 
inhaltlich die besseren Argumente für dif-
ferenzierte Hebesätze.

Die zunächst nur hälftige Umsetzung im 
GFG-E 2022 ist zwar bedauerlich, aber 
sachlich vertretbar, wenn auch – wie im 
Gesetzentwurf vorgesehen – die zu Lasten 
der kleineren Kommunen wirkende Grund-
datenanpassung in zwei Schritten vorge-
nommen wird.

4. Weitere Gesichtspunkte

Dass die Mittel, die aufgrund der ausge-
laufenen Beteiligung der Kommunen an 
den Zins- und Tilgungszahlungen des Son-
dervermögens zur Umsetzung des Geset-
zes zur Sicherung von Beschäftigung und 
Stabilität in Deutschland frei werden, der 

schen Einwohnerzahl und Hebesätzen und 
stellen deshalb eine „empirische Evidenz 
für systematische Steuersatzunterschiede“ 
fest.

Im Übrigen ist diese größenabhängige 
Hebesatzverteilung keine Besonderheit 
von NRW, sondern findet sich in vergleich-
barer Ausprägung in allen Flächenländern 
der Bundesrepublik.

Die Frage ist, wie sich diese Unterschiede 
im System des kommunalen Finanzaus-
gleichs auswirken. Am plastischsten wer-
den die Auswirkungen, wenn man über 
einen längeren Zeitraum die fiktive Real-
steuerkraft nach den jeweiligen GFG der 
tatsächlichen Steuerkraft gegenüberstellt. 
Diese Rela tion ist in der Grafik für die Jahre 
2006 – 2018 dargestellt (vgl. oben).

Die Grafik ist wie folgt zu lesen: Die Nulllinie 
stellt die nach dem jeweiligen GFG berech-
nete Steuerkraft dar. Da die Nivellierungs-
hebesätze mit Abschlägen gegenüber den 
realen durchschnittlichen Hebesätzen ver-
sehen sind, liegen die fiktiven Steuerkraft-
werte typischerweise unter den realen. Die 
farbigen Flächen zeigen – getrennt nach 
kreisfreien und kreisangehörigen Kommu-
nen – um welche Gesamtsumme die tat-
sächlichen Realsteuereinnahmen in jedem 
Jahr über dem fiktiv nach GFG ermittelten 
Wert liegen. Gegenüber den kreisangehö-
rigen Kommunen verbleibt den kreisfreien 
Städten in jedem Jahr ein „Einnahmevor-
teil“ von mindestens 500 Mio. Euro, der 
ihnen ohne Anrechnung im kommunalen 
Finanzausgleich zugutekommt. Dieser 

ter Nivellierungshebesätze zu bestimmen. 
Eine Staffelung der fiktiven Realsteuerhe-
besätze nach Gemeindegrößenklassen ist 
verfassungsrechtlich allerdings auch nicht 
zwingend geboten. Dem Landesgesetzge-
ber kommt vielmehr auch bei der Bestim-
mung der Steuerkraft der Gemeinden ein 
weiter Gestaltungsspielraum zu, der vor 
allem durch das Willkürverbot begrenzt 
wird. Die Erfassung der kommunalen 
Finanzkraft ist an diesem Maßstab nur auf 
ihre Sachgerechtigkeit hin zu überprüfen.

Auch das Gebot interkommunaler Gleich-
behandlung hindert den Gesetzgeber 
nicht an einer sachgerechten Differen-
zierung der Nivellierungshebesätze. Die 
verfassungsrechtlichen Anforderungen an 
den Differenzierungsgrad bei der Erfas-
sung und typisierenden Einordnung der 
Gemeinden nach ihrer Realsteuerkraft dür-
fen nicht zu hoch angesetzt werden. Der 
Gleichheitssatz setzt auch hier der Gesetz-
gebung lediglich eine äußerste Grenze. 
Der verfassungsrechtliche Spielraum des 
Landesgesetzgebers umfasst auch eine 
Staffelung nach Gemeindegrößenklassen 
im Rahmen der Hebesätze der Gewerbe-
steuer und der Grundsteuer B. Die Staf-
felung nach Einwohnerklassen kann sich 
auf einen sachlichen Grund in Gestalt der 
empirischen Evidenz für größenklassen-
abhängige systematische Steuersatzunter-
schiede stützen. Von Verfassungs wegen 
kann der Gesetzgeber auch alternative 
Indikatoren für die Standortqualität einer 
Gemeinde zur differenzierenden Erfassung 
kommunaler Finanzkraft heranziehen, er 
kann aber auch an einheitlichen Nivellie-
rungshebesätzen festhalten.

Das vollständige Gutachten kann auf 
Wunsch gerne zur Verfügung gestellt wer-
den; eine Kurzfassung ist abgedruckt in 
NWVBl. 2013, S. 41 ff.

c) Zur inhaltlichen Angemessenheit diffe-
renzierter Hebesätze
Dass sich die Realsteuerhebesätze – im Mit-
tel betrachtet – signifikant zwischen kreis-
freien Städten einerseits und kreisangehö-
rigen Städten und Gemeinden andererseits 
unterscheiden, ist keine neue Erkenntnis. 
Die Gutachten der ifo-Kommission aus den 
Jahren 1995 und 2008 bestätigten auch für 
Nordrhein-Westfalen einen empirischen 
Zusammenhang der Gemeindegröße und 
der Höhe der Hebesätze der Grundsteuer B 
und der Gewerbesteuer. Die Streuung der 
tatsächlichen Hebesätze weise hier eine 
eindeutige Gemeindegrößenabhängigkeit 
auf. 

Auch im Jahr 2008 sehen die Gutachter 
einen empirischen Zusammenhang zwi-

Unterschied zwischen tatsächlicher Realsteuerkraft und fiktiver Steuerkraft im KFA.
 Quelle: LKT NRW
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in den Kreis der Förderberechtigten auf-
zunehmen. Die überwiegende Zahl der 
Kreise besitzt eigene Waldflächen und ist 
– schwerpunktmäßig im südlichen West-
falen – von der Borkenkäferplage genauso 
wie die dortigen Städte und Gemeinden 
betroffen. Eine Ungleichbehandlung bei 
der finanziellen Unterstützung ist nicht 
sachgerecht und würde im Ergebnis zu 
einer die betroffenen kreisangehörigen 
Städte und Gemeinden benachteiligenden 
Umlagefinanzierung führen. 

EILDIENST LKT NRW
Nr. 11/Oktober 2021  20.30.00

verpflichtung im Hinblick auf die Erho-
lungsfunktion des Waldes bei der Wieder-
herstellung der kommunalen und touristi-
schen Waldinfrastruktur, der Wiederher-
stellung von Sicherheit und Ordnung und 
bei der Beseitigung und Bekämpfung der 
damit verbundenen Kalamitäten zu unter-
stützen. Nach dem vorgelegten Gesetz-
entwurf (Klima- und Fortpauschale) ist 
geplant, dass ausschließlich Gemeinden 
als Eigentümerinnen von Kommunalwald-
flächen in NRW Kompensationsleistungen 
erhalten. Ergänzend dazu regen wir nach-
drücklich an, auch die Gemeindeverbände 
als öffentlich-rechtliche Körperschaften 

Aufwands- und Unterhaltungspauschale 
zugutekommen, begrüßen wir ausdrück-
lich. Auf diesem Wege wird ein sinnvolles 
und bewährtes Instrument angemessen 
aufgewertet und verstetigt. Der Land-
kreistag NRW weist ergänzend darauf hin, 
dass aufgrund der zweistufig ausgepräg-
ten Kommunalebene im kreisangehörigen 
Raum auch bei den Kreisen entsprechen-
de Bedarfe vorhanden sind, denen ent-
sprechend der Leitlinie interkommunaler 
Gleichbehandlung entsprechende Mittel 
anteilig zufließen sollten. Wir unterstützen 
ferner das Ziel, die Kommunen angesichts 
der sie treffenden erhöhten Gemeinwohl-

Hauptgeschäftsführer Dr. Martin Klein  
tritt dritte Wahlzeit an

Im Oktober 2021 hat Dr. Martin Klein 
seine dritte Wahlzeit als Hauptgeschäfts-

führer des Landkreistags Nordrhein-West-
falen angetreten. Die Delegierten der 
Landkreisversammlung hatten ihn am 19. 
August 2021 erneut einstimmig für acht 
Jahre als Geschäftsführendes Vorstands-
mitglied bestätigt.

Der im Jahr 1963 in Köln geborene Voll-
jurist promovierte im Jahr 1992 an der 
Universität zu Köln mit einer Dissertation 
im Baurecht. Bevor er sechs Jahre beim 
Landkreistag NRW als Beigeordneter für 
Soziales, Jugend Gesundheit, Verbraucher-
schutz und Veterinärwesen tätig wurde, 
hatte er von 1994 bis 1999 als Referent 
beim Deutschen Städtetag sowie Städtetag 
Nordrhein-Westfalen gearbeitet. 

Dr. Martin Klein amtiert seit Oktober 2005 
als Hauptgeschäftsführer des Landkreis-
tags NRW und wurde im Jahr 2013 wie-
dergewählt. 

EILDIENST LKT NRW
Nr. 11/Oktober 2021  00.10.00Dr. Martin Klein. Quelle: LKT NRW
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Der Vorsitzende des Stiftungspräsidi-
ums, Prof. Dr. Hans Walter Hütter, 

hatte das Projekt „Haus der Geschichte 
Nordrhein-Westfalen“ in der Frühjahrs-
sitzung des Schul-, Kultur- und Sportaus-
schusses am 10. März 2021 vorgestellt und 
die Mitglieder in die Jubiläumsausstellung 
„Unser Land. 75 Jahre Nordrhein-Westfa-
len“ eingeladen. Die Ausschussmitglieder 
haben es sich daher nicht nehmen lassen, 
im Anschluss an die Herbstsitzung am 22. 
September 2021 die Ausstellung, die durch 
Prof. Hütter persönlich geführt wurde, zu 
besuchen.

Die Ausstellung erzählt die Geschichte des 
Landes Nordrhein-Westfalen mit all ihren 
Herausforderungen und Brüchen, die das 
Land und die Menschen in den vergange-
nen 75 Jahren zu bewältigen hatten – und 
Nordrhein-Westfalen nachhaltig geprägt 
haben. In acht Ausstellungskapiteln gibt 
die Ausstellung Einblicke in bewegte Zei-

ten der 75-jährigen Geschichte des bevöl-
kerungsreichsten Bundeslandes. Sie erzählt 
vom permanenten Wandel, aber auch 
von der Fähigkeit der Menschen in die-
sem Land, auf veränderte Bedingungen zu 
reagieren und Neues daraus entstehen zu 
lassen. 

Die Ausstellung gliedert sich in acht Räume, 
die die zentralen Herausforderungen des 
Landes – den politischen Neubeginn und 
die Landesgründung, Migration, Soziales, 
wirtschaftlichen Strukturwandel, Umwelt, 
Sicherheit, Religionen im Wandel sowie 
Kultur und Medien – veranschaulichen sol-
len. Gezeigt werden rund 300 Exponate 
auf einer Fläche von 1.200 Quadratmetern. 
Ausgewählte Gegenstände der Landesge-
schichte, Dokumente, Fotos und Filme ste-
hen im Zentrum der Jubiläumsausstellung. 

Hierzu zählen die Gründungsurkunde des 
Landes, die Verordnung Nr. 46 der briti-

schen Militärregierung, der Schreibtisch, 
an dem 2019 Bundeskanzlerin Merkel 
und Frankreichs Präsident Macron mit 
dem „Vertrag von Aachen“ die deutsch-
französische Freundschaft erneuerten, 
ein Teddybär, der mit einer persönlichen 
Fluchtgeschichte verbunden ist, ein feuer-
fester Rennanzug von Formel-1-Welt-
meister Kimi Räikkönen, einer Innovation 
aus Westfalen, die für den Wandel der 
Textilindustrie in diesem Landesteil steht, 
der „Stratmann-Koffer“, ein Messgerät, 
das bereits in den 1950er Jahren Pionier-
arbeit in Sachen Luftreinhaltung leistete 
und Objekte der jüngsten Flutkatastrophe. 
Zeitzeugeninterviews, Hör- und interaktive 
Multimediastationen laden die Besucherin-
nen und Besucher zur aktiven Auseinan-
dersetzung mit der Geschichte des Landes, 
aber auch mit der eigenen Herkunft und 
der Zukunft ein. Die Jubiläumsausstellung, 
die noch bis zum bis 23. Mai 2022 geöff-
net ist, gilt als Testlauf für das zukünftige 

Ausstellung „UNSER LAND – 75 Jahre Nordrhein-Westfalen“.
 Quelle: Stiftung Haus der Geschichte NRW

Verordnung Nr. 46.
 Quelle: Andreas Lange

Schul-, Kultur- und Sportausschuss besucht Ausstellung 
„Haus der Geschichte“

Zum 75. Geburtstag des Landes Nordrhein-Westfalen zeigt die Stiftung Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen die 
Jubiläumsausstellung „UNSER LAND. 75 Jahre Nordrhein-Westfalen“. Sie ist seit dem 27. August 2021 im Behrensbau 
am Mannesmannufer in Düsseldorf und damit an dem Ort zu sehen, wo auch das künftige zeithistorische Museum zur 
Geschichte des Landes Nordrhein-Westfalen eröffnen soll.
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Gern möchte ich an dieser Stelle die 
Gelegenheit nutzen und mich bei den 

Vertreterinnen und Vertretern der Kreise  
und kreisangehörigen Kommunen und 
den Mitarbeitenden bei den Kommuna-
len Koordinierungsstellen dafür bedanken, 
dass sie seit vielen Jahren die Landesin-
itiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ 
(KAoA) mit so hohem Engagement umset-
zen. Sie alle tragen dafür Sorge, dass unse-
re jungen Menschen in Nordrhein-Westfa-
len gute Startmöglichkeiten in die Arbeits-
welt erhalten. Auch wenn wir gemeinsam 
schon vieles erreicht haben, brauchen wir 
auch weiterhin motivierte Gestalterinnen 
und Gestalter für die konkrete Umsetzung 
vor Ort. 

So funktioniert „Kein Abschluss 
ohne Anschluss“

Ziel von KAoA ist die frühzeitige Unterstüt-
zung junger Menschen bei der Beruflichen 
Orientierung, bei der Berufswahl und beim 
Eintritt in Ausbildung oder Studium. KAoA 
wurde schrittweise aufwachsend ab dem 
Schuljahr 2012/2013 in den 53 Kreisen 
und kreisfreien Städten eingeführt. Seit 
dem Schuljahr 2016/2017 beteiligen sich 
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Kultur- und Sportbetriebs angesichts der 
Corona-Pandemie und der Flutkatastro-
phe sowie die Fortführung der Finanzie-
rung der Schulsozialarbeit. Ebenso erörtert 
wurde die Schulfinanzierung, die Schuldigi-
talisierung und die berufliche Bildung. Die 
kommende Frühjahrssitzung des Schul-, 
Kultur- und Sportausschusses wird auf Ein-
ladung des Vorsitzenden am 09.03.2022 
im Rhein-Erft-Kreis stattfinden.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 11/Oktober 2021  00.11.02

binden. Die Mitglieder des Schul-, Kultur- 
und Sportausschusses freuen sich auf die 
Zusammenarbeit mit der Stiftung „Haus 
der Geschichte NRW“ in den kommenden 
Jahren und hoffen, dass diese den Bürge-
rinnen und Bürgern einen Zugang zu ihrer 
ganz eigenen Geschichte in NRW geben 
kann.

Die Themen der Herbstsitzung des Schul-, 
Kultur- und Sportausschusses am 22. 
September 2021 in Düsseldorf waren ins-
besondere der aktuelle Stand des Schul-, 

„Haus der Geschichte NRW“, das eben-
falls im Behrensbau im Jahr 2028 eröffnet 
werden soll. 

Ab Sommer 2022 wird die aus dieser Aus-
stellung konzipierte Wanderausstellung 
über einen Zeitraum von vier Jahren in 
allen 53 kreisfreien Städte und Kreise in 
NRW zu sehen sein. Sie soll nach der Vor-
stellung von Prof. Hütter in Zusammenar-
beit mit den jeweiligen Städten und Krei-
sen wesentliche Elemente der Kreis- und 
der Landesgeschichte miteinander ver-

10 Jahre KAoA

Im November 2021 wird die Entscheidung, ein aufeinander aufbauendes System für den Übergang von der Schule in 
Ausbildung in Nordrhein-Westfalen zu schaffen, zehn Jahre alt. Getroffen wurde der Beschluss im Ausbildungskon-
sens – einem Gremium, in dem sich die Landesregierung, die Organisationen der Wirtschaft, die Gewerkschaften, die 
Arbeitsverwaltung und die Kommunen 1996 zusammengeschlossen haben. Seitdem setzt er sich dafür ein, dass junge 
Menschen in Nordrhein-Westfalen, die ausgebildet werden wollen, eine größere Chance auf einen Ausbildungsplatz 
erhalten.

Arbeitsminister Karl-Josef Laumann. Quelle: MAGS NRW
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Chancen und  
Herausforderungen 

KAoA muss ein lernendes System sein. 
Deswegen prüft das Arbeitsministerium 
gemeinsam mit dem Ausbildungskonsens 
die einzelnen Standardelemente regelmä-
ßig auf ihre Praxistauglichkeit und passt 
diese bei Bedarf an. So wurde zum Beispiel 
für die Schülerinnen und Schüler mit För-
derschwerpunkten eine zweitägige Vari-
ante der Potenzialanalyse entwickelt, weil 
sich herausgestellt hatte, dass es diesen 
Schülerinnen und Schülern dadurch viel 
besser gelingt, ihre Fähigkeiten und Inter-
essen herauszufinden.

Insbesondere in den Kreisen stellt die 
Umsetzung von KAoA eine Herausfor-
derung dar. Die direkte Einbindung und 
Ansprache der kreisangehörigen Kommu-
nen durch die Kommunalen Koordinie-
rungsstellen von Beginn an war wichtig, um 
praktische Herausforderungen gemeinsam 
lösen zu können. Ein ganz konkretes Bei-
spiel: Die Distanzen in einem Flächenkreis 
sind häufig viel größer als in den kreisfreien 
Städten und mit dem öffentlichen Nahver-
kehr kann nicht jedes Ziel in angemessener 
Zeit erreicht werden. Daher muss immer 
geklärt werden, wie die Jugendlichen die 
Orte, an denen sie ihre Potenzialanalysen 
oder Praktika absolvieren, erreichen kön-
nen. Hier leisten die Kommunen, unter-
stützt von den kommunalen Koordinie-
rungsstellen, eine wichtige Arbeit.

Die enge Zusammenarbeit der Kommuna-
len Koordinierungsstellen mit allen Part-
nern zeigte gerade in der Corona-Pande-
mie ihre Stärke. Wichtige Elemente der 
Beruflichen Orientierung, wie Schnupper-
tage im Betrieb oder betriebliche Praktika 
konnten nur sehr eingeschränkt in Präsenz 
umgesetzt werden. So sind vor Ort viel-
fältige Initiativen entstanden, um digitale 
Angebote in der Beruflichen Orientierung 
zu entwickeln und den Schülerinnen und 
Schülern zur Verfügung zu stellen. Ziel ist, 
diese Angebote künftig zusätzlich zu den 
Präsenzangeboten zu nutzen.
 

Ein Ausblick in die Zukunft 

Die Berufliche Orientierung junger Men-
schen bleibt ein längerfristiger Prozess, der 
von vielen verschiedenen Faktoren und 
Rahmenbedingungen beeinflusst wird und 
immer wieder eine neue Herausforderung 
darstellt. Aber wir bleiben dran, bis für 
jeden Jahrgang der Anschluss klappt – in 
die Ausbildung oder das Studium.

an die betriebliche Echtsituation sollen 
die Jugendlichen vorbereitet und befähigt 
werden, den Übergang in ein betriebliches 
Ausbildungsverhältnis zu schaffen. Mög-
lich ist auch die Zahlung einer Leistungs-
prämie an einzelne Teilnehmende bei guter 
Leistung, um die Leistungsbereitschaft und 
Leistungsfähigkeit der Jugendlichen anzu-
erkennen und zu befördern.

Zentral ist die Verankerung  
vor Ort

„Kein Abschluss ohne Anschluss“ wurde 
von Beginn an so aufgebaut, dass die 
Umsetzung in allen 53 Kreisen und kreis-
freien Städten erfolgt. Die Akteure in den 
Kreisen organisieren vor Ort den Übergang 
von der Schule in den Beruf und bilden 
dafür ein gemeinsames Steuerungsgremi-
um. An diesem sind in der Regel neben 
der Kommunalen Koordinierungsstelle und 
den kreisangehörigen Kommunen unter 
anderem die Agentur für Arbeit, das Job-
center, die Kammern und Sozialpartner, 
die Wirtschaftsförderung, die Jugendhilfe, 
die Schulaufsicht, die Schulen, die Berufs-
kollegs und die Hochschulen beteiligt.  
Dadurch können regionale Gegebenheiten 
und kommunale Aktivitäten Berücksich-
tigung finden. Jeder Kreis kann dabei ein 
Stück weit seinen eigenen Umsetzungs-
weg gehen – das Subsidiaritätsprinzip fin-
det hier klaren Ausdruck.

Zur Koordinierung der Aktivitäten gibt 
es in jedem Kreis „Kommunale Koodi-
nierungsstellen“ (KoKo). Die Arbeit die-
ser Koordinierungsstellen wird durch das 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales begleitet. Dazu finden regelmä-
ßige Austauschtreffen sowie jährliche 
Kooperationsgespräche statt. Dabei liegt 
der Schwerpunkt darauf, den Informati-
onsaustausch zwischen den Kommunalen 
Koordinierungsstellen sicherzustellen und 
Fortbildungsangebote bereitzustellen.

Die Kommunalen Koordinierungsstellen 
werden durch die Kommunen und mit 
europäischen Geldern aus der Landes-
arbeitsmarktpolitik finanziert. Zukünftig 
stehen für die Landesarbeitsmarktpolitik 
weniger Gelder aus dem Europäischen 
Sozialfonds zur Verfügung. Trotzdem wird 
sich das Land Nordrhein-Westfalen ab dem 
kommenden Jahr mit einem Anteil von 40 
Prozent an der Finanzierung der Kommu-
nalen Koordinierungsstellen beteiligen. 
Damit steht weiterhin ein wesent licher 
Teil der arbeitsmarktpolitischen Mittel des 
Landes für die Berufliche Orientierung zur 
Verfügung.

alle öffentlichen Schulen ab der 8. Klas-
se, sodass heute pro Schuljahr etwa eine 
Million Schülerinnen und Schüler in den 
Sekundarstufen I und II erreicht werden. 
Schülerinnen und Schüler mit Behinderun-
gen oder Bedarf an sonderpädagogischer 
Unterstützung werden dabei genauso ein-
bezogen wie junge Neu-Zugewanderte.

Der Prozess der Berufsorientierung gliedert 
sich in verschiedene Module. Diese wer-
den als „Standardelemente“ bezeichnet. 
Alle Jugendlichen starten mit einem Stan-
dardelement, dass sich „Potenzialanalyse“ 
nennt. Die Jugendlichen absolvieren dabei 
verschiedene Aufgaben, die ihnen helfen 
sollen, ihre Stärken, Fähigkeiten und Inter-
essen zu entdecken. Sie erhalten dadurch 
eine erste Orientierung, die ihnen zum Bei-
spiel bei der Auswahl der Praktika helfen 
kann.

Es folgen Praxisphasen wie Schnuppertage 
und Praktika in Betrieben, in deren Rah-
men die Jugendlichen frühzeitig Einblik-
ke in die betriebliche Praxis bekommen. 
Dabei erhalten die Jugendlichen mit För-
derschwerpunkten oder Unterstützungs-
bedarfen eine an ihre individuelle Situation 
angepasste Durchführung. Das kann zum 
Beispiel bedeuten, dass ein Jugendlicher 
mit einem Förderschwerpunkt Geistige 
Entwicklung sein Praktikum statt bei einem 
Unternehmen bei einem ausgewählten Bil-
dungsträger absolviert und dabei begleitet 
und unterstützt wird.

Für die Durchführung von KAoA stehen 
jährlich rund 50 Millionen Euro zuzüglich 
762 Stellen für Lehrerinnen und Lehrer 
zur Verfügung, die sich aus Mitteln des 
Landes Nordrhein-Westfalen sowie aus 
Mitteln des Bundes, der Regionaldirekti-
on der Agentur für Arbeit und der Land-
schaftsverbände Rheinland und Westfalen 
zusammensetzen. 

Zusätzlich gibt es Programme, um Jugend-
liche, die sich ohne Unterstützung schwer-
tun, bei der Einmündung in eine Ausbil-
dung besonders zu fördern. So beraten 
und begleiten Berufseinstiegsbegleite-
rinnen und -begleiter Schülerinnen und 
Schüler mit Unterstützungsbedarfen beim 
gesamten Prozess der Berufsorientierung. 

Dabei stehen für Jugendliche mit beson-
deren Schwierigkeiten weitere Angebote 
zur Verfügung. Eines davon ist das „Werk-
stattjahr“. Dieses findet bei speziell ausge-
wählten Bildungsträgern statt. Es umfasst 
in der Regel zwölf Monate und verknüpft 
betriebliche Praxisphasen mit trägerge-
stützten Phasen von praktischem Arbeiten 
und Lernen. Durch eine enge Anbindung 
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KAoA die Chancen dualer Ausbildungsbe-
rufe realistisch abbilden – oder ob wir an 
der ein oder anderen Stelle nachjustieren 
sollten.

KAoA wird derzeit extern evaluiert. Im 
kommenden Jahr erwarten wir dazu erste 
Ergebnisse. Diese werden wir nutzen, um 
das System der Beruflichen Orientierung 
in Nordrhein-Westfalen strukturell wei-
terzuentwickeln. Dabei nehmen wir Ihre 
Anregungen und Vorschläge gerne entge-
gen. Ich bin dankbar, dass sich die Kreise 
so stark für die jungen Menschen vor Ort 
einsetzen und freue mich auf die weitere 
Zusammenarbeit bei der Gestaltung des 
Übergangs von der Schule in den Beruf.

EILDIENST LKT NRW
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dung zu wecken. Mit gut organisierten 
Praktika durch die Betriebe können die 
Schülerinnen und Schüler Ausbildungsbe-
rufe praktisch erleben – das ist viel span-
nender als nur darüber zu lesen oder sich 
Videos anzuschauen. Es bleibt eine große 
Zukunftsaufgabe, die berufliche Bildung 
bei der Berufsorientierung angemessen 
zu repräsentieren. Denn immer noch ent-
scheiden sich zu viele Jugendliche für ein 
Studium, die dieses dann abbrechen. Oft 
finden diese Jugendlichen erst nach langen 
Umwegen ihr Glück in einem dualen Aus-
bildungsberuf. 

Das ist für die Jugendlichen oft mit großer 
Belastung verbunden – und unsere Betrie-
be sind auf gute Auszubildende dringend 
angewiesen. Daher müssen wir immer wie-
der prüfen, ob die Standardelemente von 

Wichtig ist mir als Arbeitsminister, dass die 
gemeinsamen Anstrengungen direkt bei 
den jungen Menschen ankommen. Dass 
sie eine Chance erhalten, einen Beruf zu 
erlernen und so einmal ihren Lebensunter-
halt selbstständig sichern können. Bei den 
jungen Menschen, die wir gerade auch in 
der Schule aufgrund schwieriger persönli-
cher Umstände nicht mehr erreichen, müs-
sen wir unsere Anstrengungen verstärken. 
Die Berufliche Orientierung kann hier eine 
Chance bieten, schulmüden Jugendlichen 
über praktische Aktivitäten Wege in eine 
Ausbildung und dadurch dauerhaft in ein 
selbstbestimmtes und zufriedenes Leben 
zu ermöglichen.

Die Berufliche Orientierung bietet auch 
eine große Chance, bei jungen Men-
schen Begeisterung für die duale Ausbil-

10 Jahre KAoA im Kreis Borken im Kontext eines sich  
wandelnden Ausbildungsmarktes

Das 2012 neu eingeführte Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss-Übergang Schule-Beruf in NRW“ (KAoA) 
war eines der prägendsten Veränderungen der vergangenen zehn Jahre im Übergang Schule und Beruf. Innerhalb dieser 
letzten Dekade hat sich das Landesvorhaben einerseits von Beginn in allen Handlungsfeldern permanent weiter ent-
wickeln und sich verändernden Rahmenbedingungen – wie zum Beispiel der Inklusion, der Integration und auch der 
Digitalisierung – anpassen müssen. Andererseits hat sich eine wegweisende Veränderung auf dem Ausbildungsmarkt 
vollzogen, der sich von einem Arbeitgeber- zum einem Arbeitnehmermarkt transformiert hat. Hieraus ergeben sich für 
das Landesvorhaben zukünftig neue Herausforderungen und neue Chancen.  
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Das Landesvorhaben „Kein Abschluss 
ohne Anschluss-Übergang Schule-

Beruf in NRW“ (KAoA) setzt der Kreis Bor-
ken als eine von landesweit sieben Refe-
renzkommunen seit 2012 um. Der Kreis ist 
unter anderem durch seine Flächenstruktur 
sowie als Grenzregion zu den Niederlan-
den geprägt. Er umfasst 17 Kommunen, 
5 Jugendämter und hat rund 372.000 Ein-
wohnerinnen und Einwohner.

Die mit KAoA einhergehende Einführung 
der aufeinander aufbauenden Standard-
elemente zur beruflichen Orientierung ist 
nicht nur für alle Schülerinnen und Schü-
ler ab der 8. Klasse bis zum Übergang in 
Ausbildung/Studium ein Gewinn, sondern 
sie ist auch für viele der hiesigen Ausbil-
dungsbetriebe von großer Bedeutung. Ins-
besondere die betrieblichen Praxisphasen 
der jungen Menschen haben das Zusam-

menspiel von Betrieben und Schülern sehr 
positiv befördert.

Innerhalb der letzten zehn Jahre ist das 
Landesvorhaben KAoA mit seinen vier 
Handlungsfeldern zu einer akzeptierten 
und etablierten Struktur herangewachsen. 
Flankierend haben sich Neuerungen im 
Kreis Borken ergeben, die in Interdepen-
denz zum Landesvorhaben stehen. Neben 
den Veränderungen in Bezug auf das 
gemeinsame Lernen im Sinne der Inklusion 
und der Integration von neuzugewander-
ten Schülerinnen und Schüler hat sich eine 
der signifikantesten Veränderungen auf 
dem hiesigen aufnehmenden Ausbildungs-
markt vollzogen: Dieser hat sich von einem 
Arbeitgeber- zu einem Arbeitnehmermarkt 
gewandelt. War es in den ersten KAoA-
Jahren so, dass es vielfach mehr Bewerbe-
rinnen und Bewerber als Ausbildungsplät-

ze gab, so existiert seit einigen Jahren ein 
größeres Ausbildungsplatzangebot, als es 
Bewerberinnen und Bewerber für Ausbil-
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Neben den bisher aufgeführten Trends 
war der Kreis Borken von einer großen 
Dynamik in der Schullandschaft betroffen. 
Einerseits hat sich die Gesamtanzahl der 
allgemeinbildenden Schulen im Kreis Bor-
ken von 64 Schulen im Schuljahr 2011/12 
auf 40 Schulen im Schuljahr 2021/22 
reduziert. Andererseits ist die Anzahl von 
Gesamtschulen als großes Schulsystem 
mit einer gymnasialen Oberstufe deutlich 
gestiegen (1 in 2012 – 9 in 2020). Im Som-
mer 2022 werden die ersten Schüler*innen 
die neugeründeten Gesamtschulen mit 
dem Abitur verlassen. Dann wird sich auch 
zeigen, ob sie sich für die Aufnahme eines 
Studiums oder einer Ausbildung entschei-
den. Hingegen ist die Zahl der Haupt- und 
Realschulen, die traditionell einen prozen-
tual hohen Schüleranteil mit Übergang in 
eine Ausbildung haben, stark gesunken. 

Die insgesamt positiven wirtschaftlichen 
Strukturen im Kreis Borken bilden somit 
gute Rahmenbedingungen für die Umset-
zung des Landesvorhabens, sind zugleich 
aber auch Ansporn für jedes neue (zukünf-
tige) Ausbildungsjahr.

Dementsprechend ist der aktuelle Bewer-
berrückgang nicht gleichzusetzen mit 
einem sinkenden Interesse der Jugendli-
chen an einer beruflichen Ausbildung. Über 
die enge Verbundenheit der Kommunalen 
Koordinierungsstelle in der Kreisverwaltung 
mit den beteiligten Partnern sowie regel-
mäßige Austauschformate der Kommuna-
len Koordinierungsstelle mit den 40 Schu-
len und sechs Berufskollegs im Kreisgebiet 
wird kontinuierlich und gemeinschaftlich 
zusammengearbeitet. Daher ist der Aus-
bildungsmarkt seit dem Frühjahr 2020 
ein fortwährender Themenschwerpunkt 
in den schulischen Dienstbesprechungen 

in Sachen (Aus-)Bildung geändert. Wirt-
schaftlich schwierigere Phasen der vergan-
genen Jahrzehnte haben bei ihnen offen-
kundig zu der Auffassung geführt, dass vor 
allem ein höherer Bildungs- und Berufsab-
schluss vor Arbeitslosigkeit und sozialem 
Abstieg schützt. Unter anderem auch des-
wegen hat sich gerade in den letzten Jah-
ren der Trend zu einem höheren Bildungs-
abschluss in Verbindung mit einem weite-
ren Schulbesuch und zur Akademisierung 
bei den Jugendlichen durchgesetzt. Dies 
befördert zwar die Deckung des entspre-
chenden akademischen Fachkräftebedarfs 
im Kreis Borken, vergrößert jedoch auch 
die bereits existierenden Herausforderun-
gen bei der Besetzung der vorhandenen 
Ausbildungsstellen.

dung gibt. Diese Entwicklung wurde durch 
die Corona-Pandemie noch einmal dadurch 
verstärkt, dass (persönliche) Kontakte von 
Schülerinnen und Schüler zu Betrieben und 
Unternehmen über zwei Schuljahre hinweg 
sehr stark eingeschränkt wurden. Digitale 
Angebote konnten seither zwar alternativ 
eingesetzt werden, jedoch haben sie den 
Ausfall der Vor-Ort-Praxis im Betrieb nur 
sehr bedingt kompensieren können.

Der oben genannte Wandel in Bezug auf 
Angebot und Nachfrage ist insbesondere 
auch in der starken wirtschaftlichen Struk-
tur des Kreises Borken begründet. In allen 
wirtschaftlichen und dienstleistungsorien-
tierten Sektoren hat hier in den Jahren nach 
der Wirtschaftskrise 2008/2009 ein konti-
nuierliches Wachstum stattgefunden. Die 
hierfür notwendigen Fachkräfte werden 
primär durch eine fundierte Berufsausbil-
dung gewonnen. Die dazu erforderlichen 
Ressourcen und das Engagement werden 
durch eine gute Ausbildungsbetriebsquote 
seitens der Betriebe abgerundet. Die eben-
falls notwendige Ressource Humankapital 
geht aufgrund der Anzahl der abgehenden 
Schülerinnen und Schüler seit einiger Zeit 
zurück. Eine leichte Trendumkehr zu grö-
ßeren Schulabgängerzahlen zeichnet sich 
erst wieder zur Mitte des aktuellen Jahr-
zehnts ab.

Aufgrund der also aktuell noch sinken-
dem Schulabgangszahlen ergeben sich 
nun besondere Herausforderungen für 
die regionale Wirtschaft bei der Beset-
zung der steigenden Ausbildungsplatzres-
sourcen. Zudem hat sich offenkundig die 
Haltung bei vielen Jugendlichen und Eltern 

Ausbildungsstellen und Bewerberinnen und Bewerber im Kreis Borken. 
 Quelle: Bundesagentur für Arbeit (Statistik)

Absolute Veränderung der Schullandschaft 2011/12 zu 2021/22.  Quelle: Kreis Borken
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dungsverantwortliche (Schulaufsichten, 
Arbeitsagentur, Jobcenter, Wirtschafts-
kammern, Kommunale Koordinierungsstel-
le) positive Synergien und treffen grundle-
gende Entscheidungen zur Umsetzung des 
Landesvorhabens KAoA. Ergänzend dazu 
lädt die Kommunale Koordinierungsstelle 
jährlich alle regionalen Kooperationspart-
ner zu einer KAoA-Statuskonferenz ein. 
Weitere wechselnde themenspezifische 
Austauschformate im Sinne einer regio-
nalen Verantwortungsgemeinschaft – u.a. 
zu beruflicher Inklusion und Integration – 
tragen überdies dazu bei, den Wandel des 
Ausbildungsmarktes im Kreis Borken gut 
zu meistern.

Das Landesvorhaben „Kein Abschluss 
ohne Anschluss-Übergang Schule-Beruf in 
NRW“ ist somit zu einem festen Bestand-
teil mit positiven Effekten in allen Bereichen 
im Kreis Borken geworden. Die in diesem 
Zeitraum gewonnenen Stärken gilt es nun 
kontinuierlich auf die zukünftigen Heraus-
forderungen – wie zum Beispiel die Digita-
lisierung in der beruflichen Orientierung – 
auszubauen, um den jungen Menschen im 
Kreis Borken einen gelingenden Übergang 
von der Schule in eine Ausbildung oder ein 
Studium zu ermöglichen.

EILDIENST LKT NRW
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ämtern/Jugendhilfe, Jobcentern und den 
Arbeitsagenturen im Sinne einer Jugend-
berufsagentur (JBA) versucht, Übergänge 
der Jugendlichen durch individuelle und 
passgenaue Angebote zu gestalten.

Für alle beteiligten Institutionen ist bei 
immer knapper werdenden Ressourcen 
eine Übersicht zu den bestehenden Ange-
boten wie beispielsweise Ausbildungs- und 
Berufsorientierungsmessen, Berufspar-
cours, Unternehmen in Schulen, Ausbil-
dungsbotschafter, Übergangsbegleitung, 
Matchingberatung, Berufseinstiegsbeglei-
tung sinnvoll, um diese regional zielgrup-
penspezifisch abzustimmen und in Zusam-
menarbeit mit den Kommunen, Kammern, 
Bildungsträgern, Betrieben und Verbän-
den lokal bezogen umzusetzen. In die-
sem Zusammenhang wird gemeinsam mit 
allen Schulen und Berufskollegs in deren 
sehr engen Schulkalendern Freiräume für 
Schülerinnen und Schüler mit Interesse an 
zusätzlichen beruflichen Praxiserfahrungen 
eruiert.

Um diesen Themenfeldern und Herausfor-
derungen sowohl aktuell als auch künftig 
weiterhin gerecht werden zu können, tagt 
mehrmals jährlich die regionale KAoA-
Steuerungsgruppe. Unter Vorsitz von 
Kreisdirektor Dr. Ansgar Hörster befördern 
regionale Finanzierungs- und Entschei-

mit allen Schulen und Berufskollegs. Das 
Übergangsgeschehen inklusive der Erhe-
bungszahlen aus dem Tool „Schüler-On-
line“ sowie Ausbildungsmarktdaten bilden 
jeweils die Basis der gemeinsam vereinbar-
ten Initiativen für beruflich noch nicht aus-
reichend orientierte und/oder unversorgte 
Jugendliche. Über eine Abfrage an allen 
Schulen und Berufskollegs ermittelte die 
Kommunale Koordinierungsstelle bspw. 
den individuellen Unterstützungsbedarf für 
Jugendliche im abgelaufenen Schuljahr. 

Für die an Ausbildung interessierten und 
motivierten Jugendlichen wurden mit 
Unterstützung der Wirtschaftskammern 
wohnortnah betriebliche Praxisplätze für 
ihren Wunschberuf zur Verfügung gestellt. 
Durch intensive Beratungen und Begleitun-
gen durch die Schulsozialarbeit, Lehrkräfte, 
die Berufsberatung und die Matchingbera-
tung NRW konnten junge Menschen die 
betriebliche Praxis kennenlernen und in 
Ausbildung gehen. 

Um diese und weitere konkrete Initiativen 
zu vereinbaren, nehmen neben den zustän-
digen KAoA-Schulaufsichten auch Vertre-
tungen der Wirtschaftskammern und der 
Agentur für Arbeit an den Dienstbespre-
chungen teil. Ergänzend wird im Rahmen 
einer kreisweit rechtkreisübergreifenden 
Zusammenarbeit mit Schulen, Jugend-

Verantwortungsgemeinschaft in der Kommune –  
Kooperationen im Kreis Euskirchen

Den ersten Grundstein für eine verbindliche und rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit haben die Akteure am 
Übergang Schule-Beruf mit einer Kooperationsvereinbarung zwischen dem Kreis Euskirchen, SGB II, III und VIII bereits 
2010 gelegt. Durch den darauffolgenden KAoA-Prozess hat sich der Kreis der Akteure im Sinne der Verantwortungs-
gemeinschaft erweitert. Durch gemeinsame Projekte im Bereich Übergang Schule-Beruf konnten die Kooperationen 
intensiviert werden.

Im Kreis Euskirchen wurde im Jahr 2013 
die Kommunale Koordinierungsstelle 

(KoKo) für die Umsetzung der Prozes-
se von „Kein Abschluss ohne Anschluss 
– Übergang Schule – Beruf“ (KAoA) ein-
gerichtet. Die KoKo im Kreis Euskirchen 
ist eine der tragenden drei Säulen der 
Abteilung Kommunales Bildungs- und 
Integrationszentrum (KoBIZ). Durch die 
Zusammenfassung von KoKo, Regionalem 
Bildungsbüro und Kommunalem Integra-
tionszentrum werden auch im Übergangs-

prozess Projekte im Querschnitt zielgrup-
pengerecht umgesetzt und so Synergien 
sinnvoll gebündelt. 

Verantwortungsgemeinschaft – 
Steuerungsgruppe Kommunale 
Koordinierung

Durch die Einrichtung einer Steuerungs-
gruppe Kommunale Koordinierung zur 

Umsetzung von KAoA wurde der Ausbau 
der Kooperationen der Akteure ermöglicht. 
Auch die Kooperationen der Fachabteilun-
gen innerhalb der Kreisverwaltung wurden 
dadurch gestärkt. Gemeinsam definieren 
die Akteure, im Sinne der Verantwortungs-
gemeinschaft, Handlungsziele, entwickeln 
Projekte und verstärken die Schnittstellen-
Arbeit. Das Steuerungsgremium besteht 
aus der KoKo, dem Kreisjugendamt, dem 
Kreisschulamt, der Schulaufsicht, der Stab-
stelle Struktur- und Wirtschaftsförderung, 
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Attraktivitätssteigerung der 
sozialen Berufe – Erzieherinnen 
und Erzieher

Damit Jugendliche auf Ausbildungsmög-
lichkeiten sowie Weiterentwicklungs- und 
Karrierechancen in sozialen Berufen, wie 
zum Beispiel Erzieherinnen und Erzieher, 
aufmerksam werden, wurde mit dem 
Jugendamt ein gemeinsames Vorgehen 
beschlossen. 

Durch die Corona-Krise geraten aktuell 
die sozialen Berufe und ihre Repräsentan-
tinnen und Repräsentanten stärker in das 
Blickfeld von Jugendlichen, die sich bislang 
weniger mit diesem Berufsfeld auseinan-
dergesetzt haben. Gleichzeitig zeigt sich in 
den KiTas und stationären Einrichtungen 
ein eklatanter Fachkräftemangel. 

Um dem Fachkräftemangel entgegen zu 
wirken und darauf aufmerksam zu machen, 
wie anspruchsvoll und abwechslungsreich 
dieser Beruf ist, hat die KoKo Interviews 
mit einer Umschülerin an der Schule in 
Bonn, der Bildungsgangleitung des Tho-
mas-Eßer-Berufskollegs und der Leitung 
einer KiTa geführt und anschließend ein 
Video zu den Ausbildungsmöglichkeiten 
im Erzieherinnen-/Erzieher-Bereich, Fokus 
PIA-Ausbildung erstellt. 

Dieses Video wird u.a. auf der kreiseigenen 
Internetseite und auf dem Online-BFE-Por-
tal der KoKo veröffentlicht. 

Ein weiteres gemeinsames Projekt mit der 
Struktur- und Wirtschaftsförderung sind 
die „Jobexpeditionen“. 

Bei den „Jobexpeditionen“ werden die 
Unternehmen im Kreis Euskirchen mit aktu-
ellem oder absehbarem Fachkräftebedarf 
angesprochen. Die Durchführung erfolgt 
mit Schülerinnen und Schüler der beiden 
kreiseigenen Berufskollegs. Angeboten 
werden die „Jobexpeditionen“ insbeson-
dere für kaufmännische Berufe und Berufe 
im Bereich des Metall- und Elektrohand-
werks. Den Schülerinnen und Schülern 
wird Gelegenheit geboten, Unternehmen 
zu besichtigen, sich vor Ort mit Führungs-
kräften, Personalverantwortlichen und 
Auszubildenden auszutauschen und sich 
zu den Ausbildungsberufen und Möglich-
keiten zu informieren. Eine umfangreiche 
Broschüre wurde von der KoKo als Arbeits-
heft mit den Daten/Ausbildungsberufen 
der teilnehmenden Unternehmen erstellt 
und als Klassensatz an die Schulen verteilt.

Berufsorientierungszentrum 
und Jugendberufsagentur

Im Rahmen einer KAoA-Arbeitsgruppe 
zu den Ausbildungsvorbereitungsklassen 
– bestehend aus Jugendamt, Schulamt, 
Schulleitungen der kreiseigenen Berufs-
kollegs und der KoKo – entstand 2017 der 
Plan geeignete Räume am Berufskolleg 
Eifel zur individuellen Berufsorientierung, 
Betreuung und Beratung einzurichten: das 
Berufsorientierungszentrum (BOZ). 

Das BOZ soll eine Kombination aus Berufs-
Informations-Zentrum, neuen Räum-
lichkeiten für bestehende Strukturen wie 
Schulsozialarbeit und Berufsberatung, und 
auch Ort für Veranstaltungen zum Thema 
Berufliche Orientierung sein. Perspekti-
visch soll hier ein Angebot nicht nur für die 
Schülerinnen und Schüler des Berufskolleg 
Eifel geschaffen werden, sondern für alle 
Schülerinnen und Schüler am Übergang 
Schule-Beruf aller Schulen im Kreis Euskir-
chen.

Nach interner Abstimmung der Fachab-
teilungen wurde die inhaltliche Arbeit mit 
den externen Institutionen wie Agentur 
für Arbeit und Jobcenter zur gemeinsamen 
Nutzung des BOZ besprochen. Das BOZ 
und der damit verbundene Ansatz wird 
als Vorläufer zur geplanten Jugendberufs-
agentur gesehen. Da der Kreis Euskirchen 
ein Flächenkreis ist, wird das BOZ außer-
dem als zweiter Standort für die geplante 
Jugendberufsagentur im Südkreis genutzt 
werden. 

IHK, HWK, Kreishandwerkerschaft, Agen-
tur für Arbeit sowie dem Jobcenter unter 
Vorsitz der Verwaltungsleitung. 

Kooperationen mit der Struk-
tur- und Wirtschaftsförderung

Um dem Fachkräftemangel im Kreis Eus-
kirchen entgegenzuwirken, kooperiert die 
KoKo sehr eng mit der kreiseigenen Struk-
tur- und Wirtschaftsförderung. Im Bereich 
Gesundheits- und Sozialwesen findet seit 
2016 im Kreis Euskirchen die Gesundheits-
berufemesse statt. 

Weitere Kooperationspartnerinnen und 
-partner bei diesem Projekt sind: Region 
Aachen Zweckverband, Agentur für Arbeit, 
Jobcenter EU und Schulaufsicht. Jährlich 
nehmen ca. 400 Schülerinnen und Schüler 
an dieser Messe teil, die als Berufsfelder-
kundung (BFE) für den Jahrgang 8 und als 
Schnupper-Praktikumstag für die anderen 
Jahrgänge anerkannt wird. 
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Broschüre „Jobexpeditionen“.
 Quelle: KoBIZ – Kreis Euskirchen

Interkultureller Mädchenkalender des 
Kreises Euskirchen.
 Quelle: KoBIZ – Kreis Euskirchen
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wie zum Beispiel der Berufsberatung der 
Agentur für Arbeit Brühl. Die Finanzierung 
erfolgt durch den Lions Club Euskirchen- 
Nordeifel, der Bürgerstiftung der Kreisspar-
kasse Euskirchen und dem Verein VieLe.
eV. Der Kalender wird in einer Auflage von 
2.000 Exemplaren gedruckt und an alle 
Sek. I und Sek. II-Schulen im Kreis Euskir-
chen verteilt.
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Arbeitsgruppen mit zugewanderten Schü-
lerinnen der kreiseigenen Berufskollegs 
werden die Inhalte erarbeitet. Ergänzt wird 
es durch Interviews mit jungen Frauen, die 
zurzeit eine Ausbildung absolvieren, Per-
sonalerinnen, Personaler, Ausbildungsmei-
sterinnen und -meister. Im Jahr 2022 wird 
das Schwerpunktthema „Nachhaltigkeit“ 
sein. 

Der Mädchenkalender enthält auch viele 
Informationen von externen Akteuren, 

Mädchenkalender –  
Berufliche Orientierung

In Querschnittarbeit zwischen dem Kom-
munalen Integrationszentrum und der 
KoKo wird seit 2018 für den Kreis Euskir-
chen ein interkultureller Mädchenkalender 
mit dem Fokus auf Themen der Berufswahl, 
Lebensplanung und einem wechselnden 
Schwerpunktthema, wie zum Beispiel Digi-
talisierung in der Berufswelt, erstellt. In 

Digitaler Fachtag der KoKo im Kreis Gütersloh  
in der Coronazeit

Fast ein Jahrzehnt KAoA hat ein großes, intaktes Netzwerk hervorgebracht, das die Jugendlichen als Zielgruppe gemein-
sam im Fokus hat. Um dieses Netzwerk trotz der schwierigen Zeit der Coronapandemie zusammen zu bringen, organi-
sierte die Kommunale Koordinierungsstelle des Kreises Gütersloh einen digitalen Fachtag rund um das Thema „Warum 
werden Berufe (nicht) gewählt?“
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Anwalt oder Anwältin, Handwerker 
oder Handwerkerin, Friseur oder Fri-

surin oder doch Lehrer oder Lehrerin? 
Warum sind bestimmte Berufe beliebter als 
andere? Zu diesem Thema hat die Kom-
munale Koordinierungsstelle Übergang 
Schule – Beruf des Kreises Gütersloh im 
April 2021 eingeladen. Für den digitalen 
Fachtag konnten Dr. Ulrich Weiß, Studi-
engangsleitung „Soziale Arbeit“ an der 
Kolping Hochschule für Gesundheit und 
Soziales sowie Dr. Stephanie Oeynhau-
sen, wissenschaftliche Mitarbeitende BIBB 
Bonn, als Impulsgeber und Impulsgeberin 
gewonnen werden.

Dr. Weiß, der zu Anerkennungsstrategien 
Jugendlicher im Berufsgrundbildungsjahr 
promovierte, wies in seinem Impuls darauf 
hin, dass die sogenannte Normalbiografie, 
also von der Schule ohne Umwege direkt 
in den Berufsstart, heutzutage nicht mehr 
so funktioniert. 

Besonders vor dem Hintergrund der 
andauernden Coronakrise verändere sich 
die Berufswelt, so dass junge Menschen 
je nach ihren Berufswünschen, Interessen 
und Talenten neue Wege zum Traumberuf 
finden müssen. Hier bedürfe es einer grö-
ßeren Auswahl an Alternativen und indivi-
duellen Ausbildungsangeboten. 

Dr. Oeynhausen promovierte zu Attrakti-
ons- und Aversionsfaktoren in der Berufs-
findung und  gewährte den Teilnehmen-
den einen anschaulichen Einblick in ihre 
Forschung: „Wenn Jugendliche vermuten, 
bei ihrer Familie oder ihren Freunden mit 
einem bestimmten Beruf keine Akzeptanz 
zu finden oder gar Ablehnung zu erleben, 
wird der Beruf oftmals gar nicht erst in 
Betracht gezogen – auch dann nicht, wenn 
er eigentlich zu den eigenen Interessen 
passt.“

In den anschließenden Arbeitsgruppen 
entstanden zu diesen und ähnlichen The-
menstellungen Diskurse und ein angereg-
ter Austausch. Genau das war auch das 
übergeordnete Ziel des Fachtages: Die 
Vernetzung der Bildungsregion trotz der 
anhaltenden Pandemielage kontinuierlich 
weiter leben zu lassen und Impulse setzen 
zu können. 

Durch die Pandemie wurden die Aus-
tauschmöglichkeiten natürlich einge-
schränkt, doch gerade die Vernetzung ist 
für KAoA sehr wichtig und macht die Bil-
dungsregion im Kreis Gütersloh auch aus. 
Aus diesem Grund wurden Möglichkeiten 
gesucht, auf Distanz den Kontakt mit vie-
len Akteuren und Akteurinnen weiterhin 
zu ermöglichen. 

Die Bildungsregion Kreis Gütersloh konnte 
mit Start des Landesvorhabens KAoA vor 
acht Jahren bereits auf langjährige gute 
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Gütersloh auch online gut funktioniert und 
der Fachtag als eine Vernetzungsplattform 
für einen fachlichen Austausch diente. 

Zusammenfassend kann KAoA und die 
Kommunale Koordinierungsstelle im Kreis 
Gütersloh mit ihren Netzwerkpartnern und 
-partnerinnen auf jahrelange gute Koope-
ration zurückblicken. Genau das zeigte 
auch der Fachtag. Die Bildungsregion ist 
gut untereinander vernetzt und seitens 
aller Beteiligter besteht die Bereitschaft ist, 
zu wesentlichen Themen in den Austausch 
zu gehen.
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Während der Fachtag in Präsenz pan-
demiebedingt 2020 kurzfristig abgesagt 
werden musste, wurde schnell deutlich, 
dass das Thema des Fachtags für alle Netz-
werkpartner und -partnerinnen von hoher 
Relevanz ist und ein neues Format gefun-
den werden musste, um diesen zeitnah 
nachzuholen. 

Daher entschied sich die Kommunale 
Koordinierungsstelle den Fachtag schließ-
lich in ein digitales Format zu bringen. Die 
anfängliche Skepsis, ob auch ein digitales 
Format dem Ziel der Vernetzung der Part-
ner und Partnerinnen gerecht wird, wich 
schnell der Erkenntnis, dass trotz Distanz 
und Pandemie die Netzwerkarbeit im Kreis 

Kooperationen im Bereich Übergang Schu-
le-Beruf durch Programme wie „Startklar“ 
oder „Erfolgreich in Ausbildung“ aufbauen 
und diese im Sinne einer Verantwortungs-
gemeinschaft festigen und weiter ausbauen. 

Neben der Umsetzung der Standardele-
mente im Rahmen von KAoA stehen die 
Themen Attraktivität der dualen Ausbil-
dung, Systematisierung des Übergangs 
sowie weitere Querschnittsthemen, wie 
z. B. Inklusion, Elternarbeit, Digitalisierung 
und Gender, im Fokus der Arbeit der Kom-
munalen Koordinierungsstelle. Ziel war es 
insbesondere zu diesen Themenfeldern 
neue Strukturen aufzubauen und zu eta-
blieren. 

Individuelle Begleitung und Förderung in Kooperation –  
Initiativen zur Stärkung der dualen Ausbildung im  
Kreis Herford 

Der erfolgreiche Übergang von der Schule in die Ausbildung bzw. in den Beruf sowie die Förderung der dualen Ausbil-
dung stellen im Kreis Herford zentrale Schwerpunktziele dar. Durch die Zusammenarbeit und Vernetzung mit den lang-
jährigen Kooperationspartnern wird eine gemeinsame Strategie zur Gestaltung des Überganges entwickelt, bearbeitet 
und ergänzt. Nicht zuletzt durch das Landesprogramm „Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)“ haben sich Initiativen 
ergeben, die durch die Ergänzung von kreiseigenen Programmen, die hohe Wirksamkeit der individuellen Begleitung 
von Jugendlichen sowie die besondere Relevanz von funktionierenden Kooperationsstrukturen zeigen.

Die Gestaltung der verschiedenen Über-
gänge entlang der Bildungsbiogra-

phie hat im Kreis Herford genauso wie die 
Zusammenarbeit mit und die Vernetzung 
von zentralen Akteurinnen und Akteuren 
eine lange Tradition. Der Übergang von 
der Schule in die Ausbildung sowie die För-
derung der Ausbildung haben dabei von 
Beginn an eine zentrale Rolle gespielt.

Die Einführung des Landesprogramms 
„Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)“ 
im Kreis Herford im Jahr 2014 stellte daher 
eine gute Ergänzung der bisherigen Arbeit 
im Bildungsbüro dar. Der frühzeitige Start 
der Berufsorientierung in den allgemein-
bildenden Schulen ab der achten Jahr-
gangsstufe, die Weiterentwicklung des 
Übergangssystems sowie die Stärkung 
der dualen Ausbildung haben den erfolg-
reichen Übergang nach der Schule in die 
Ausbildung oder andere Anschlussangebo-
te zum Ziel.  

Die Erfahrung zeigt aber, Ideen und Kon-
zepte können nur dann erfolgreich sein, 
wenn sie die entsprechende Zielgrup-
pe erreichen. Das sind in diesem Fall die 
Jugendlichen, die vor einer ihrer größten 
Entscheidungen und damit verbundenen 
Fragen stehen: Was mache ich nach dem 
Schulabschluss? Was benötige ich hierfür? 
Wer hilft mir? Im Folgenden werden drei 
Initiativen vorgestellt, die den Fokus auf 
die Jugendlichen legen und sich dadurch 
als besonders erfolgreich erwiesen haben. 

„+25 / Ausbildungsprogramm 
NRW“ – Kreisausbildungs-
programm

Über das „Ausbildungsprogramm NRW“ 
konnten im Kreis Herford mit Beginn des 
Schuljahrs 2018/2019 zunächst pro Durch-
gang 36 und im Schuljahr 2020/2021 
dann 24 zusätzliche Ausbildungsplätze 

geschaffen werden. Bereits vor dem Lan-
desprogramm gab es die Überlegung 
aufgrund der vergleichsweise schlechten 
Relation von Bewerberinnen und Bewer-
bern zu Ausbildungsstellen mit Kreismit-
teln 25 zusätzliche Ausbildungsplätze 
(+25) zu schaffen. Unter Beteiligung aller 
relevanten Akteurinnen und Akteure wur-
den diese beiden Initiativen zusammen-
geführt. Konkret bedeutet dies, dass der 
Kreis Herford die Umsetzung des Ausbil-
dungsprogramms mit zusätzlichen Mitteln 
unterstützt. Im sogenannten Kreisausbil-
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nehmen – angepasst an die jüngere Ziel-
gruppe – ähnliche Aufgaben wie die Aus-
bildungscoaches in den Berufskollegs.

Das Programm wird im Kreis Herford seit 
vielen Jahren erfolgreich durchgeführt. 
Die Vermittlungsquote liegt bei ca. 80 %. 
Gleichzeitig reichen die Plätze nicht aus, 
um den Bedarf zu decken. Deshalb soll 
die Anzahl durch eine Ko-Finanzierung 
des Kreises erhöht werden. Die länger-
fristige Umsetzung ist allerdings erst ab 
dem 01.02.2022 möglich. Deshalb wurde 
mit allen Beteiligten, d. h. in diesem Fall 
mit der Agentur für Arbeit und dem 
Fachwerk Minden e. V. bzw. der Com-
petenzWerkstatt gGmbH als Träger der 
Berufseinstiegsbegleitung im Kreis, eine 
Zwischenlösung vereinbart, um schon jetzt 
die besonders von der Corona-Pandemie 
betroffenen Jahrgänge zu unterstützen. 
Sie orientiert sich bereits an der Berufsein-
stiegsbegleitung, ist aber gleichzeitig an 
die besonderen Bedingungen angepasst. 
Damit können seit April 2021 statt der bis-
lang sieben bereits zehn Schulen von dem 
Angebot profitieren.

Initiieren – Kooperieren –  
Kommunizieren

Zur Erreichung eines Ziels bedarf es 
nicht immer einer neuen Idee, sondern 
die Zusammenarbeit von verschiedenen 
Kooperationspartnern, die gemeinsam 
auf bestehende Angebote aufbauen und 
Initiative zeigen. Vor dem Hintergrund 
einer großen Angebotslandschaft sind 
klare Absprachen und die Entwicklung von 
Strategien wichtig. Dabei darf die Ziel-
gruppe – in diesem Fall die Jugendlichen 
im Übergang – nicht aus dem Blick verlo-
ren werden. Auch vor diesem Hintergrund 
widmet sich der Kreis Herford intensiver 
der Partizipation von Jugendlichen. 

Das Bildungsbüro des Kreises Herford und 
insbesondere die Kommunale Koordinie-
rung sieht sich in der Pflicht, die relevanten 
Akteure zusammenzubringen – die Koor-
dinierungsgruppe Schule-Beruf, die Über-
gangskonferenz sowie Matching-Gruppe 
sind Beispiele dieser Netzwerkarbeit. 

EILDIENST LKT NRW
Nr. 11/Oktober 2021  50.05.06.9

Generell sind die Ausbildungscoaches in 
das jeweilige Berufskolleg eingebunden 
und stehen damit für die Schülerinnen und 
Schüler, aber auch für Lehrkräfte vor Ort 
als zentrale Ansprechperson zur Verfü-
gung. In der individuellen Begleitung über-
nehmen die Coaches während des Schul-
jahrs die Steuerung des gesamten Bewer-
bungsprozesses. Im Schwerpunkt liegen 
die Aufgaben in der Berufsorientierung 
durch eine Stärken-/Schwächenanalyse, 
der Formulierung von Berufszielen und der 
Festlegung geeigneter Berufsbilder sowie 
in der Erstellung eines individuellen Bewer-
bungskonzeptes, das die Unterstützung 
bei der Erstellung von Bewerbungsunterla-
gen, die Überprüfung der Bewerbungsak-
tivitäten und auch den direkten Kontakt zu 
Betrieben, Kammern und der Agentur für 
Arbeit beinhaltet.

Durch den Einsatz der Ausbildungscoa-
ches konnte an drei beteiligten Berufskol-
legs die Vermittlungsquote in eine Aus-
bildung deutlich gesteigert werden2. So 
liegt sie nun konstant bei 40 %. Dies war 
Anlass genug, um über das erneut von der 
Osthushenrich-Stiftung geförderte Projekt 
„Abschluss statt Abbruch“ auch am Wil-
helm-Normann-Berufskolleg einen Ausbil-
dungscoach zu etablieren. Im Hinblick auf 
den Bedarf der Schule liegt der Fokus hier 
aber vor allem auf der Vermeidung von 
Abbrüchen in den Fachklassen des dualen 
Systems.

Berufseinstiegsbegleitung – 
individuelle Begleitung an allge-
meinbildenden Schulen

Nicht zuletzt ausgehend von den Erfah-
rungen in den Berufskollegs soll auch die 
individuelle Begleitung in den allgemeinen 
Schulen weiter ausgebaut werden. Hier 
sollen keine neuen Angebote aufgebaut 
werden, sondern auf bewährte Elemente 
zurückgegriffen und die Kooperation mit 
der Agentur für Arbeit in der Umsetzung 
von Maßnahmen weiter intensiviert wer-
den. Den Anknüpfungspunkt bietet hier 
die Berufseinstiegsbegleitung. Sie richtet 
sich an Schülerinnen und Schüler ab der 
Vorabgangsklasse, die einen Haupt- oder 
Förderschulabschluss anstreben und nach 
ihrem Schulabschluss eine duale Ausbil-
dung beginnen möchten. Durch die indivi-
duelle Begleitung über zwei bis drei Jahre, 
können die Schülerinnen und Schüler ihre 
Chancen auf einen erfolgreichen Übergang 
in eine duale Ausbildung deutlich verbes-
sern bzw. eine passgenaue Anschlusslö-
sung finden. Die Berufseinstiegsbegleite-
rinnen und -begleiter arbeiten unmittelbar 
in den zugewiesenen Schulen und über-

dungsprogramm wird durch den Zuschuss 
in Höhe von 2.500 € pro Platz mit zusätz-
lichen Angeboten die Kompetenzentwick-
lung der Jugendlichen gefördert und die 
Betreuung sowohl der Jugendlichen als 
auch der Betriebe intensiviert. 

Die positiven Erfahrungen sowie die gute 
Kooperation der zentralen Akteure, d. h. 
in diesem Fall vor allem der Agentur für 
Arbeit, des Jobcenters, der Jugendhilfe 
Schweicheln e. V. als Träger der Maßnah-
me und des Kreises Herford, bildeten die 
Grundlage, um kurzfristig für das Schul-
jahr 2020/2021 mit eigenen Mitteln des 
Kreises die 24 Plätze des Ausbildungspro-
gramms NRW zu verdoppeln. Damit stan-
den in diesem Jahr insgesamt 48 zusätzli-
che Plätze zur Verfügung, von denen 44 
dauerhaft besetzt werden konnten. Alle 
Beteiligten sind sich einig, dass damit in 
der schwierigen Situation der Pandemie zu 
einer Stabilisierung beigetragen und mit-
tels der zusätzlichen Beratung Betriebe und 
Jugendliche zusammengebracht werden 
konnten.1

Nachdem das Land NRW das Ausbildungs-
programm fortführt, werden im Schuljahr 
2021/2022 nochmals insgesamt zwölf 
zusätzliche Plätze durch das Kreisausbil-
dungsprogramm geschaffen.

„Erfolgreich in die Ausbildung“ 
und „Abschluss statt Abbruch“ 
– Ausbildungscoaches an den 
kreiseigenen Berufskollegs
Der Einsatz von Ausbildungscoaches in den 
kreiseigenen Berufskollegs begann bereits 
im Schuljahr 2016/2017 am Friedrich-List-
Berufskolleg über das von der Osthushen-
rich-Stiftung finanzierte Projekt „Erfolg-
reich in die Ausbildung“. Aufgrund des 
Erfolgs wurde es zum Schuljahr 2019/2020 
in der Verantwortung des Kreises Herford 
fortgeführt. Seit dem Schuljahr 2021/2022 
gibt es an vier Berufskollegs Ausbildungs-
coaches im Rahmen von „Erfolgreich in 
Ausbildung“.

Das Ziel ist die Vermittlung von Schülerin-
nen und Schülern der Berufsfachschulen, 
die ihren Hauptschulabschluss und/oder 
Realschulabschluss erwerben möchten, in 
eine duale Ausbildung. Dabei handelt es 
sich um Jugendliche, die diverse Vermitt-
lungshemmnisse haben und es dadurch 
schwer haben, den Übergang von der 
Schule erfolgreich in eine Ausbildung zu 
schaffen. Sie benötigen eine individuelle 
Unterstützung, um die Anforderungen der 
betrieblichen Abläufe und des Berufsalltags 
bewältigen zu können. 

1  Weitere Informationen: „Hand in Hand zu einem 
ausgeglichenen Verhältnis auf dem Ausbildungsmarkt 
im Kreis Herford“ in: G.I.B.INFO 2_20, Gute Arbeits-
welt NRW: Gestaltungsansätze und Ziele, Mai 2020,  
S. 14 - 15.

2  Aufgrund des Projektstartes am Anna-Siemsen-
Berufskolleg zum 01.08.2021, können hier noch 
keine Vermittlungsquoten genannt werden.
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Bedingt durch die Corona Pande-
mie konnten ab Frühjahr 2020 viele 

bekannte berufliche Beratungs- und Ori-
entierungsangebote für junge Menschen 
nicht stattfinden. Praxisphasen und Aus-
bildungsmessen mussten abgesagt wer-
den und auch die Beratungsangebote der 
Agentur für Arbeit fanden nur telefonisch 
oder digital statt. Die im Rahmen von Prak-
tika üblicherweise entstehenden Kontakte 
entfielen fast völlig. Im Ergebnis fehlte 
den Jugendlichen der Praxischeck für die 
Berufswahl und erschwerte das Matching 
zwischen Ausbildungssuchenden und Aus-
bildungsbetrieben.  

Vor diesem Hintergrund war die kom-
munale Koordinierung des Märkischen 
Kreises (KAoA – Kein Abschluss ohne 
Anschluss) in ihrer koordinierenden Rolle 
besonders gefordert. In Kooperation mit 
den Akteuren der regionalen Verantwor-
tungsgemeinschaft galt es, flankierend zu 
den Regelangeboten sinnvolle Unterstüt-
zungsmöglichkeiten für die Berufswahl zu 
entwickeln.  Dabei stellte sich die Erreich-
barkeit der Jugendlichen unter Corona-
Bedingungen in einem Flächenkreis als 
besondere Herausforderung dar.

Auf Initiative der Koordinierungsstelle 
wurde aus dem starken Netzwerk im Mär-
kischen Kreis heraus kurzfristig eine Ver-
anstaltungsreihe konzipiert. Jugendliche, 
die noch keine passende Ausbildungsstelle 
gefunden hatten bzw. sich mangels Alter-
native an einem Berufskolleg angemeldet 
hatten, waren die Zielgruppe. Ziel war es, 
eine geeignete Ausbildungsperspektive 
anzubieten und das Interesse zu wecken, 
noch für das beginnende Ausbildungsjahr 
eine duale Ausbildung in den Blick zu neh-
men. Berufsberaterinnen und Berufsbera-
ter sowie Ausbildungsvermittlerinnen und 
-vermittler der lokalen Partner am Ausbil-
dungsmarkt (Agentur für Arbeit Iserlohn, 
Jobcenter Märkischer Kreis, Berufsbil-
dungszentrums der Kreishandwerkerschaft 
Märkischer Kreis e.V., Südwestfälische 
Industrie- und Handelskammer zu Hagen 
und der Handwerkskammer Südwestfalen) 
tourten gemeinsam mit der Koordinie-
rungsstelle KAoA unter dem Motto „Bera-
ter on Tour“ durch den Märkischen Kreis. 
Kerngedanke: Jugendliche dort aufsuchen 
und beraten, wo sie sich aufhalten. 

Die ersten Stationen des Beratungsteams 
waren die Berufskollegs des Märkischen 

Kreises. In enger Zusammenarbeit mit 
den zuständigen Lehrkräften wurden die 
Jugendlichen mit Beratungsbedarf in den 
Eingangsklassen identifiziert und in Einzel-
gesprächen über ihre Ausbildungschancen 
informiert. Neben den noch offenen Aus-
bildungsstellen hatten die Beraterinnen 
und Berater viele hilfreiche Tipps rund um 
Berufswahl, Bewerbung, Ausbildung und 
Studium im Gepäck. Um auch Jugendliche 
außerhalb von Schule zu erreichen, ging 
die Tour weiter durch die Gemeinden im 
Kreisgebiet. Hier fanden gleich mehrere 
Termine in Jugendzentren und Jugend-
cafés statt. Interessierte konnten spontan 
und ohne Voranmeldung teilnehmen. 
Noch bis in die Herbstferien wurde die 
Aktion ausgeweitet, um möglichst viele 
junge Menschen zu erreichen. 

Nach dem Erfolg in 2020 wurde das Ver-
anstaltungsformat in 2021 fortgeführt und 
ausgeweitet. Neben den bereits dargestell-
ten Veranstaltungen an den Berufskollegs 
und in Kooperation mit der Jugendhilfe 
wurde die Aktion „Ausbildung to go“ neu 
aufgelegt. Hierbei handelt es sich um ein 
niederschwelliges Angebot in zentraler 
Lage, das in den Innenstädten von zwei 
Kommunen im Märkischen Kreis durchge-
führt wurde. Auf dem Rathausplatz in Iser-
lohn und dem Sternplatz in Lüdenscheid 
entstand ein Marktplatz Ausbildung, an 
dem neben der Agentur für Arbeit Iserlohn 

„Ausbildungsstelle to go“ – ein Rückblick

Corona hat die berufliche Beratung und das Matching zwischen jungen Menschen und Arbeitgebern bei der Suche nach 
einer passenden Ausbildung oder einem dualen Studium empfindlich gestört. Zeit, neue unkomplizierte Informations- 
und Vermittlungs-Formate zu entwickeln, fanden die regionalen Akteure der kommunalen Koordinierung KAoA im 
Märkischen Kreis. 
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Gemeint ist damit unter anderem eine 
große Liste an offenen Ausbildungsstellen 
in der gesamten Region. Hier konnten die 
Jugendlichen einfach und unkompliziert 
mit dem Smartphone interessante Stellen 
per QR-Code scannen und speichern. 

Aber auch Eltern hatten die Möglichkeit an 
den Aktionstagen ihre Kinder zu begleiten 
und waren positiv überrascht vom Ange-
bot: 
„Das Gute ist, dass ich heute als Mutter 
auch mitkommen kann und schauen kann, 
was es noch für Möglichkeiten gibt – so 
kann ich noch ein bisschen ein Auge darauf 
haben. Ein super Angebot und ganz viele 
Informationen an den Ständen.“ 

Mit über 200 geführten Beratungsgesprä-
chen konnte das Beraterteam eine positive 
Bilanz des Marktplatz Ausbildung ziehen. 
Das Konzept, Jugendlichen ein nieder-
schwelliges und zentrales Angebot anzu-
bieten, hat sich bewährt. Berater on Tour 
und Marktplatz Ausbildung werden auch 
in den nächsten Jahren fortgesetzt. 

Die dargestellten Veranstaltungsformate 
zeigen, dass durch „Kein Abschluss ohne 
Anschluss“ eine Verantwortungsgemein-
schaft im Märkischen Kreis entstanden ist, 
die auch in einer schwierigen Zeit in der 
Lage ist, kurzfristig und gemeinsam auf 
Herausforderungen zu reagieren.
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nicht einfach vorbeigehen und nachfra-
gen.“ 

•  „Ich hatte einen Vertrag unterschrieben, 
aber die Firma ist wegen Corona jetzt 
pleite.“ 

•  „Ich will eigentlich nicht weiter zur 
Schule, kann ich vielleicht doch noch 
eine Ausbildungsstelle finden in diesem 
Jahr?“

Gefragt waren alle Ausbildungsbereiche, 
ob im Handwerk, in der Industrie oder in 
der Verwaltung, aber auch freie schulische 
Ausbildungsgänge beispielsweise zum 
Erzieher. Sandra Pawlas, Chefin der Iser-
lohner Arbeitsagentur bilanzierte für die 
Akteure: „Ungewöhnliche Zeiten erfor-
dern ungewöhnliche Lösungen. Wir woll-
ten Jugendlichen, aber auch Eltern und 
allen anderen Interessierten die Möglich-
keit geben, sich unkompliziert und direkt 
vor Ort an unseren Ständen zu informieren 
und beraten zu lassen. Vor allem mit den 
vielfältigen, noch offenen Ausbildungsan-
geboten konnten wir „locken. Die Aktion 
kam scheinbar zum richtigen Zeitpunkt 
und hat den „Nerv“ der jungen Leute 
getroffen.“ 

Bei den Jugendlichen fanden die Aktions-
tage großen Anklang:
„Das war echt super. Ich fand die Beratung 
vor Ort gut – ich wurde sofort angespro-
chen, als ich hier angekommen bin und 
wurde super nett beraten. Es gibt hier so 
viele Angebote und dass man hier so ein-
fach die Möglichkeit hat das alles zu sehen 
ist echt super.“  

und dem Jobcenter Märkischer Kreis auch 
die Handwerkskammer Südwestfalen, die 
Kreishandwerkerschaft Märkischer Kreis, 
die Südwestfälische Industrie- und Han-
delskammer zu Hagen, die Stadt Iserlohn, 
die Stadt Lüdenscheid, die Kommunale 
Koordinierungsstelle (KAoA) des Märki-
schen Kreises, der Märkischer Arbeitge-
berverband und der Arbeitgeberverband 
Lüdenscheid e.V. vertreten waren. 

An den bunten Ständen war es ganz ein-
fach und ohne Voranmeldung möglich, ins 
Gespräch zu kommen. Neben „Laufkund-
schaft“ kamen zahlreiche Jugendliche ganz 
gezielt mit vorbereiteten Unterlagen vor-
bei, um sich beraten zu lassen. Im Gepäck 
hatten die Berater und Beraterinnen der 
verschiedenen Institutionen nicht nur 
viele hilfreiche Tipps rund um Berufswahl, 
Bewerbung und Ausbildung, sondern 
vor allem die offenen Ausbildungsstel-
len für 2021. Bereits um kurz nach 9 Uhr 
am Samstagmorgen standen die ersten 
Jugendlichen samt Bewerbungsunterla-
gen parat, um sich beraten zu lassen. Ab 
dann ging es Schlag auf Schlag – die Bera-
ter und Beraterinnen des Handwerks, der 
Industrie und der Berufsberatung haben 
bis in den Mittag hinein in zahlreichen 
Gesprächen informiert, beraten und Mut 
gemacht. Gerade mal ein Schluck Kaffee 
zwischendurch war möglich. Die Anliegen 
der Jugendlichen, aber auch deren Eltern 
waren dabei vielfältig: 
•  „Ich suche noch eine Ausbildungsstelle, 

weil ich noch nichts von den Betrieben 
gehört habe. Man kann da im Moment 

Ausbildung to go – niederschwellige Beratungsangebote in den Innenstädten. Quelle: Kira Muth, Agentur für Arbeit



EILDIENST 11/2021  Schwerpunkt „Kommunale Koordinierung des Übergangs Schule/Beruf in den Kreisen“

521

Ein Landesvorhaben  
wird zum Standard
Das Regionale Bildungsbüro im Kreis Mett-
mann ist das Produkt des Kooperationsver-
trages mit dem Land NRW zur Gründung 
des regionalen Bildungsnetzwerkes. Da 
dieses im Kreis Mettmann den Schwer-
punkt „Übergang Schule-Beruf“ gewählt 
hat, ist auch die Koordinierungsstelle „Kein 
Abschluss ohne Anschluss, KAoA“ hier 
angesiedelt. 

Von hier aus werden die Standardele-
mente im Prozess „Kein Abschluss ohne 
Anschluss (KAoA)“ über alle Schulformen 
verpflichtend implementiert. Dabei handelt 
es sich um eine logische Verantwortungs-
kette, beginnend mit der Potenzialanalyse 
in der Klasse 7, der Berufsfelderkundung in 
der Klasse 8 und den Praktika, die für die 
Klasse 9 vorgesehen sind. Wer danach in 
die Sek. II einmündet, kann mit individua-
lisierten Werkzeugen rechnen, die derzeit 
im Rahmen der Konzeptionierung von Ver-
antwortungsketten der beteiligten Akteure 
entwickelt werden. 

Der Beginn im Kreis Mettmann

Im Kreis Mettmann wurden die Standard-
elemente für die Sekundarstufe I bereits 
seit 2013 implementiert. Der Aufbau 
der Kommunalen Koordinierungsstelle 
(KoKo), ein Bestandteil des Landesprojek-
tes von Anfang an, gestaltete sich zunächst 
schwierig. Zehn starke kreisangehörige 
Städte, entsprechende Schulträgerverant-
wortung und lokale Besonderheiten mach-
ten es erforderlich, an manchen Stellen 
Überzeugungsarbeit zu leisten. 

Die Ansiedlung der KoKo im Regionalen 
Bildungsbüro (RBB), das Ausdruck gemein-
samer staatlich kommunaler Verantwor-
tung im Bildungsbereich ist, erweist sich 
hier als zielführend. Denn zur Verantwor-
tungsgemeinschaft des Regionalen Bil-
dungsnetzwerkes gehören die kreisange-
hörigen Städte, die Kammern, die Agentur 
für Arbeit und die Schulaufsicht. Insbe-
sondere mit Unterstützung letzterer fand 

KAoA mit seinen Standardelementen nach 
und nach Zugang zu den Schulen. Heute 
ist das KAoA-Konzept im Kreis Mett-
mann flächendeckend eingeführt. Bereits 
bestehende, in Eigenregie durchgeführte 
Maßnahmen zur Berufsorientierung (z.B. 
Kooperation Schule Wirtschaft, KSW-Pro-
jekte) der Schulen oder Bildungspartner 
werden in gewohnter Weise fortgesetzt, 
oder, dort wo es möglich ist, mit den oben 
beschriebenen KAoA-Standardelementen 
verschränkt. Der Eintritt in den KAoA Pro-
zess selbst ist für alle Schulen obligatorisch.

Konkrete Schritte in den Beruf

Anhand einiger Beispiele aus der Berufso-
rientierung im Kreis Mettmann soll deut-
lich werden, welche weiteren Formate die 
Kooperation der Verantwortungsgemein-
schaft ermöglicht. 

Schools-out-Broschüre

Alle Schülerinnen und Schüler erhalten 
frühzeitig die Möglichkeit, im Prozess der 
Beruflichen Orientierung ihre eigenen 
Berufs- und Studienwahlentscheidungen 
zu treffen. Im Kreis Mettmann durch das 
„Schulpaket“ das zu Beginn der 7. Klasse 
an alle Schulen versandt wird. Es enthält 
u.a. die Broschüre „schools out“, die in 
jugendgerechter Form auf die Möglichkei-
ten und Partnerstrukturen der Berufsorien-
tierung im Kreisgebiet hinweist. 

Projekt „HandWerkStärken“

Das Standardelement „Berufsfelderkun-
dung (BFE)“ wird im Kreis Mettmann 
durch das Projekt „HandWerkStärken“ 
erweitert. Es wurde zur Verbesserung der 
Nachwuchssituation im Handwerk und 
zur Unterstützung von Handwerksbetrie-
ben bei der Beteiligung an der BFE-Woche 
konzipiert. Es zeigte sich, dass Schüler-
gruppen über die bestehenden Angebote 
hinaus zusätzliche Anreize benötigen, um 
die Attraktivität der handwerklich gepräg-
ten Berufszweige wahrzunehmen. Um ihre 

Neugier für diese Berufsfelder zu wecken, 
sollten sie diese „praktisch“ kennen lernen. 
Gleichzeitig haben gerade kleinere Hand-
werksbetriebe Probleme, ein ganztägiges 
Programm im Rahmen von BFE anzubie-
ten. An diesen Erkenntnissen setzt das Pro-
jekt „HandWerkStärken“ an: Schüler und 
Schülerinnen besuchen im Rahmen der 
BFE-Woche am Vormittag einen Work-
shop zum jeweiligen Handwerk, bei dem 
sie ein eigenes Werkstück anfertigen. Am 
Nachmittag steht eine Betriebserkundung 
in einem passenden Handwerksbetrieb an, 

Berufliche Orientierung im Kreis Mettmann

Die Verbesserung der Bildungssituation – Schwerpunkt Berufliche Orientierung – ist seit Ende der 90er Jahre eines der 
wichtigsten strategischen Ziele im Kreis Mettmann. Mit dem Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss – KAoA“ 
und der staatlich-kommunalen Partnerschaft im Regionalen Bildungsbüro, das als Abteilung im Amt für Schule und 
Bildung angesiedelt ist, wurden beste Voraussetzungen geschaffen, um der Erreichung dieses Ziels näher zu kommen.
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Schüler beim Kennenlernen des Berufsbil-
des Elektrik / Elektronik.
 Quelle: Kreis Mettmann
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mit dem KAoA-Ablauf vertraut gemacht. 
Das KAoA-Team kooperiert dabei mit den 
Lehrkräften für Studien- und Berufsorien-
tierung (StuBos) und der Schulamtskoordi-
nation. So können die vielfältigen Fragen 
der Lehrkräfte aus den unterschiedlichen 
Verantwortungsbereichen beantwortet 
werden. Die positive Resonanz auf diese 
Veranstaltungen hat zum Versuch mit digi-
talen Formaten geführt, die ebenfalls gut 
besucht waren. In diesem Jahr fand erst-
mals wieder eine solche Tagung in Präsenz 
statt, das Projekt wurde so verstetigt. 

Projekt Ausbildungspaten

Für Jugendliche, die besondere Probleme 
haben (Förderbedarf, Migrationshinter-
grund, soziale Schwierigkeiten) bietet der 
Kreis Mettmann über das Projekt „Ausbil-
dungspaten“ eine persönliche Begleitung 
am Ende der Schulzeit an. In Zusammenar-
beit mit Freiwilligenbörsen in den Städten 
und Ansprechpartnerinnen und -partner 
in den Schulen werden Patenschaften ver-
mittelt, in deren Verlauf die Berufsmotiva-
tion geklärt, das Interesse an Berufsfeldern 
geweckt, Unterstützung beim Vorbereiten 
der Bewerbungsunterlagen bis zum Üben 
von Vorstellungsgesprächen (und Daumen 
drücken während dieser Gespräche), sowie 
eine Nachbereitung geleistet wird. Die 
Paten setzen ihre Kenntnisse der Erwerbs-
welt aktiv ein, um den Jugendlichen die 
Zugänge zu erleichtern. Einige dieser „Tan-
dems“ haben auch während der Corona-
zeit digital zusammengearbeitet.

Kontakt zum Handwerk, d.h. sie haben 
vorher noch nie mit eigenen Händen ein 
Werkstück erstellt bzw. überhaupt eine 
handwerkliche Tätigkeit probiert. Dazu 
bieten die Workshops optimale Bedingun-
gen. 

Für HandwerkStärken 2020 war die Durch-
führung von acht Workshops mit Plät-
zen für ca. 100 Schüler und Schülerinnen 
geplant, diesmal auch unter Beteiligung 
der Kreishandwerkerschaft. Leider musste 
auf Grund des 1. Corona-Lockdowns die 
BFE-Woche komplett abgesagt werden 
und konnte bekanntermaßen auch 2021 
nicht stattfinden.

Für 2022 werden derzeit neue Angebote 
geplant und vorbereitet. 

Infotag für Lehrkräfte 

Die schulische Berufliche Orientierung zielt 
darauf ab, möglichst gute Schulabschlüsse 
zu sichern und realistische Anschlussper-
spektiven für Berufsausbildung oder Studi-
um zu eröffnen. Auf der Grundlage guter 
Schulpraxis und bestehender Angebote 
und Strukturen wird die Berufliche Orien-
tierung weiter systematisiert und ausge-
baut. Neben den Eltern sind die Lehrkräfte 
für Jugendliche in diesem Alter die wichtig-
sten Bezugspersonen, sie sollten gut infor-
mierte Begleiter sein. 

Seit 2018 werden im Kreis Mettmann Lehr-
kräfte, die eine Klasse 8 neu übernehmen, 

bei der sie moderne Fertigungsmethoden 
kennenlernen und gleichzeitig die Mög-
lichkeit erhalten, mit heimischen Hand-
werksbetrieben in persönlichen Kontakt zu 
treten.

Während der BFE-Woche 2019 wurden 
an den Vormittagen drei Workshops in 
den Bereichen Tischlerei, Glaserei und 
Elektrotechnik durchgeführt. Zwei Work-
shops wurden außerdem ehrenamtlich von 
der „Werkstatt Erkrath“ in den Bereichen 
Tischlerei und Metallbau ermöglicht.

Im Rahmen der ca. anschließenden Exkur-
sion wird ein moderner Handwerksfachbe-
trieb erkundet. Hier werden die im Work-
shop erlernten Kenntnisse in der Praxis ver-
anschaulicht und intensiviert. Die Besichti-
gung der Handwerksbetriebe wird von 
den jeweiligen Unternehmen in Eigenregie 
durchgeführt und unterliegt ihrer Gestal-
tungshoheit.

Die Jugendlichen erhalten sowohl nach der 
Teilnahme an einem der Workshops als 
auch nach der Betriebsbesichtigung eine 
Bescheinigung, die sie in ihrem Berufs-
wahlpass archivieren.

Insgesamt nahmen 2019 ca. 50 Jugend-
liche teil, die Workshops waren im BFE-
Portal des Kreises sehr schnell ausgebucht.
Grundsätzlich ist eine Fortführung und 
auch Ausweitung des Projektes geplant, 
auch wenn die Organisation und Durch-
führung aufwendig ist. Viele teilnehmende 
Jugendliche hatten zum ersten Mal echten 

Schülerinnen und Schüler beim Kennenlernen des Berufsbildes Holz.
 Quelle: Kreis Mettmann

Die erste Schraube wird im Berufsbild 
Holz versenkt. Quelle: Kreis Mettmann
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Fazit

Mit der Kommunalen Koordinierungsstelle 
„Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)“ 
im Regionalen Bildungsbüro hat der Kreis 
Mettmann ein wirksames Instrument für 
die Erreichung seines strategischen Zieles 
im Bildungsbereich sowie zur Umsetzung 
der vom Land verbindlich vorgegebe-
nen Berufsorientierung ab Klasse sieben 
geschaffen. Im Bereich der Sekundarstufe 
I ist das Verfahren etabliert und bewährt. 
In der Sekundarstufe II findet derzeit eine 
Ergänzung bestehender schulischer Berufs-
orientierung mit den entsprechend vor-
gegebenen Standardelementen statt. Die 
Kommunale Koordinierungsstelle KAoA 
im Regionalen Bildungsbüro hat für beide 
Bereiche passende Strukturen und Arbeits-
kreise geschaffen und stellt die Kommuni-
kation aller Beteiligten sicher. 

Auch in der Berufsorientierung mussten 
viele Maßnahmen angesichts der Corona-
pandemie ausgesetzt werden. Allerdings 
wurde darauf geachtet, dass das Netzwerk 
in digitaler Form im Kontakt bleiben konn-
te. Einige Partner wie z.B. die IHK haben 
digitale Formate entwickelt. Derzeit wird 
gerade der Faden wieder aufgegriffen 
und es wird parallel viel im Hybrid-Format 
geplant. Auch zukünftig wird der Prozess 
der Berufsorientierung im Kreis Mettmann 
qualitativ hochwertig gestaltet, unterstützt 
und begleitet.           

EILDIENST LKT NRW
Nr. 11/Oktober 2021  0.05.06.9

Somit sind Angebote transparent und der 
Zugang zu Ansprechpartnern gesichert. 

Erfahrungen und  
Evaluierung

Die langjährige Erfahrung bei der Imple-
mentierung der Standardelemente ins-
gesamt, verbunden mit den eigenstän-
dig entwickelten Werkzeugen und dem 
beschriebenen Netzwerk machen es mög-
lich, im Rahmen von jährlichen Evaluie-
rungen und Berichten eventuelle Defizite 
und Strömungen zu erkennen und schnell 
gegen zu steuern. 

Gelegentlich führt ein offenes Gespräch 
mit einem Netzwerkpartner zu veränderten 
Ergebnissen oder auch eine Veränderung 
an einer scheinbar kleinen Stellschraube 
erzeugt große Wirkung. 

Der Prozess der Beruflichen Orientierung 
in der Sekundarstufe II nach KAoA starte-
te auch im Kreis Mettmann zum Schuljahr 
2019/20 zum ersten Mal. Etliche Schulen 
und auch die Berufskollegs haben in der 
Sekundarstufe II bereits seit langem wich-
tige Netzwerke zu Betrieben und Hoch-
schulen aufgebaut und eigene Module der 
Berufsorientierung entwickelt. 

Diese werden durch die Einführung der 
Standardelemente keineswegs obsolet. 
Sie bilden einen Mindeststandard ab, der 
keineswegs bereits bestehende Strukturen 
entkräftet oder ersetzt. 

Elternbrief

2021 wurde erstmals in der 8. Klasse 
ein Elternbrief in Kooperation mit der 
Arbeitsagentur und den Kammern entwik-
kelt und versandt, um auch die Eltern in 
den Berufswahlprozess mit einzubeziehen. 
Ziel ist es dabei, den Eltern die Bedeutung 
ihrer Rolle bei der Berufswahl deutlicher zu 
machen. Durch Verlinkung auf informative 
Seiten der Kooperationspartner können sie 
ihre Kinder beim Navigieren durch und in 
die Berufswelt aktiv unterstützen. 

Beim Versand an die Eltern war die gute 
Kooperation mit der Schulaufsicht hilfreich, 
denn die Schulen dürfen diese Adressen 
nicht an Dritte geben.

Stabile Kooperationen und 
Netzwerke

Kreisangehörige Städte, Schulen, Hoch-
schulen, Arbeitsagentur und die regiona-
le Wirtschaft kooperieren im Prozess der 
Berufs- und Studienorientierung, um allen 
Schülerinnen und Schülern eine differen-
zierte Auseinandersetzung mit einem Stu-
dium und/oder einer dualen Ausbildung zu 
ermöglichen. 

Ziel ist es, allen jungen Menschen nach der 
Schule eine Anschlussperspektive für die 
Berufsausbildung oder für ein Studium zu 
eröffnen und durch ein effektives, kommu-
nal koordiniertes Gesamtsystem unnötige 
Warteschleifen zu vermeiden.

Durch personelle Kontinuität ist gewähr-
leistet, dass Netzwerkpartnerinnen und 
-partnern als handelnde Personen frühzei-
tig auf Augenhöhe in den Prozess mit ein-
gebettet werden und somit aus professio-
neller Sichtweise keine Entkoppelung von 
Übergangssystemen entsteht. Durch den 
Austausch mit den regionalen Akteurin-
nen und Akteuren hat die KoKo stets einen 
guten Gesamtüberblick über die Prozesse 
der Berufsorientierung und ggfs. neue spe-
zifische Bedarfe im Kreisgebiet. 

Dabei sieht sich die KoKo als Interessens-
vertretung des Kreises und seiner Städte 
an und trägt als Sprachrohr dazu bei, die 
Zusammenarbeit zu stärken. Daher sind 
transparentes Arbeiten und kollegialer 
Austausch in Ausschüssen, Sitzungen, 
Arbeitskreisen und Gremien sowie weite-
ren Informationsveranstaltungen unerläs-
sliche Werkzeuge, um im Kreis Mettmann 
einen passgenauen Anschluss an die Schu-
le zu gewährleisten. Jugendliche und Eltern 
werden im Kreis Mettmann auf dem Weg 
in die Berufswelt nachhaltig unterstützt. 

Zielgruppe des Programms sind Kinder der Altersgruppe 8. Klasse.
 Quelle: AdobeStock_141826478
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Mit kreativen, digitalen Orientierungs-
angeboten, dem neuen Onlinebe-

werberbuch unter www.321fachkraft.de 
und neuaufgelegter Homepage setzt sich 
die Kommunale Koordinierung Rhein-Kreis 
Neuss nicht nur für die Aufrechterhaltung 
der Beruflichen Orientierung der Jugend-
lichen unter erschwerten Bedingungen ein, 
sondern wirkt langfristig mit dem neuen 
Matching-Tool, dem Onlinebewerber-
buch als besonderes Herzensprojekt von 
Kreisdirektor Dirk Brügge – Passungs-
problemen auf dem Ausbildungsmarkt 
entgegen. 

Gemeinsame Unterstützungs-
strategien für die Schulen 

Gleich zu Beginn des Jahres 2021 richtete  
die Kommunale Koordinierung für die 

Studien- und Berufskoordinatorinnen und 
-koordinatoren (StuBos), die die Beruf-
liche Orientierung innerhalb der Schulen 
im Rhein-Kreis Neuss organisieren, unter-
schiedliche, digitale Arbeitskreise zum 
Thema „Onlinegestützte Durchführung 
und Ersatzangebote von Schülerbetrieb-
spraktika im Schuljahr 2020/21“ aus. Als 
wesentlicher Bestandteil der Beruflichen 
Orientierung aller Jugendlichen im Rah-
men von KAoA, bieten insbesondere die 
Schülerbetriebspraktika wichtige Anhalts-
punkte für die Planung ihrer beruflichen 
Zukunft. 

Die Corona-Pandemie, das daraus resul-
tierende knappere Angebot an Prakti-
kumsplätzen sowie die Aussetzung des 
Präsenzunterrichts und somit auch von 
Veranstaltungen wie den Schülerbetriebs-
praktika, stellten alle Beteiligten vor eine 
neue, zu bewältigende Aufgabe. Um den 

Schülerinnen und Schülern dennoch ein 
Berufsorientierungsangebot unterbreiten 
zu können und eine Auseinandersetzung 
mit Praktikumsinhalten und Berufsfeldern 
zu ermöglichen, wurde der Umsetzungs-
spielraum ausgedehnt. Somit mussten die 
Schulen ein Alternativangebot für dieje-
nigen, die keinen Praktikumsplatz finden 
konnten oder zu diesem Zeitpunkt nicht 
antreten durften, zur Verfügung stel-
len. Dieses machte wiederum besonderes 
Engagement der Lehrkräfte erforderlich.

Berufliche Orientierung in Corona-Zeiten –  
Digitale Lösungen im Rhein-Kreis Neuss

Die andauernde Corona-Pandemie stellte auch die Kommunalen Koordinierungen mit ihren Kooperationspartnern bei 
der Umsetzung der Berufsorientierungsmaßnahmen an den weiterführenden Schulen im Rahmen von „Kein Abschluss 
ohne Anschluss (KAoA) – Übergang Schule-Beruf in NRW“ vor besondere Herausforderungen. Wie kann der Übergang 
von der Schule in den Beruf trotz Pandemie und Nachholbedarf in Hinblick auf das Thema Digitalisierung gelingen, 
vielleicht sogar optimiert werden?
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Übersicht über die (virtuellen) Möglichkeiten der diesjährigen Berufsfelderkundungstage im Rhein-Kreis Neuss. Quelle: Rhein-Kreis Neuss
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erleichtert den in Folge der Pandemie 
zusätzlich erschwerten Matching-Prozess.

Das Onlinebewerberbuch kehrt den gän-
gigen Bewerbungsprozess. Demnach 
präsentieren sich die Jugendlichen mit 
ihren Profilen mit ihren Wunschberufen 
und Unternehmen können mit Hilfe einer 
Suchfunktion nach den Kategorien Aus-
bildungsberuf, Abgangsjahr und Wohnort 
nach für sie passenden Auszubildenden 
suchen. 

Die integrierte Nachrichtenfunktion 
erleichtert den Betrieben die direkte Kon-
taktaufnahme mit den Jugendlichen. Bei 
der Projektumsetzung setzt der Rhein-
Kreis Neuss auf eine enge Zusammenar-
beit mit dem Rheinisch-Bergischen Kreis 
als Initiator und Entwickler des Matching-
Tools, aber auch weitere Kommunen wie 
der Oberbergische Kreis und Fürth sind in 
Abstimmungsprozesse zur Weiterentwick-
lung der Software und Evaluationsmög-
lichkeiten eng eingebunden. 

Für die Bekanntmachung des Projekts 
nutzte die Kommunale Koordinierung 
außerdem die Kontakte zu den regionalen 

Viele der Jugendlichen besuchten den Tag 
der Logistik als Teil ihrer Berufsfelderkun-
dungen und erfuhren u. a. von Landrat 
Hans-Jürgen Petrauschke, was eine Region 
zu einem attraktiven Logistikstandort wer-
den lässt.

Handlungsfeld „Attraktivität 
der dualen Ausbildung  
steigern“ 

Neben dem primären Ziel von KAoA, einen 
möglichst reibungslosen Übergang von 
der Schule in den Beruf zu ermöglichen, 
gilt es im dritten Handlungsfeld die duale 
Ausbildung als attraktive Anschlussmög-
lichkeit nach der Schule zu fördern. Um 
Unternehmen der Region bei der Beset-
zung von Ausbildungsstellen zu unterstüt-
zen, hat die Kommunale Koordinierung 
mit dem Onlinebewerberbuch „Auf die 
Plätze, Fachkraft, los!“ ein neues, digitales 
Matching-Tool im Rhein-Kreis Neuss ein-
geführt. Die Plattform www.321fachkraft.
de bietet den Unternehmen eine einfache 
Möglichkeit Kontakt zu ausbildungsinter-
essierten Jugendlichen herzustellen und 

Mit dem wichtigen Ziel, die StuBos und 
Lehrkräfte bei der Umsetzung von KAoA 
zu unterstützen, stellte die Kommunale 
Koordinierung den Teilnehmenden des 
Online-Seminars für diese Aufgabe inno-
vative Wege in Form von alternativen 
Best-Practice-Beispielen sowie weitere 
Anregungen für die Ausgestaltung insbe-
sondere digitaler Praktikumsangebote vor. 
So konnten die Jugendlichen praktische 
Berufserfahrungen durch digitale Angebo-
te, wie Berufsfelderkundungen und Prakti-
ka virtuell sammeln. 

Mit tatkräftiger Unterstützung von Schul-
amtskoordinatorin Katja Winzer gelang es 
den Beteiligten flexibel auf die veränderten 
Bedingungen zu reagieren. Die zahlreichen 
Anmeldungen zeigten, dass nicht nur das 
Unterstützungsangebot bei den Lehrkräf-
ten auf großes Interesse stieß, sondern 
auch, dass ein digitales Seminarangebot 
sowohl Zeitersparnisse, als auch eine ver-
einfachte Kommunikationsmöglichkeit für 
die Teilnehmenden bedeutet. Neben Prä-
senzveranstaltungen möchte die Kommu-
nale Koordinierung daher auch zukünftig 
digitale Arbeitskreise anbieten.

Darüber hinaus unterstützt die Kommu-
nale Koordinierung Unternehmen bei der 
Entwicklung digitaler Praxisangebote zur 
Beruflichen Orientierung mit einem zusätz-
lichen Leitfaden. Denn auch für Unterneh-
men stellt das regelmäßige Angebot von 
Praktika eine wichtige Maßnahme zur 
Sicherung ihres Fachkräftebedarfs dar.

Claudia Trampen ist Leiterin der Kommu-
nalen Koordinierungsstelle Rhein-Kreis 
Neuss. Sie betont die Bedeutung einer 
guten Kooperation aller beteiligten Akteu-
re, der Schulaufsicht und Schulamtskoor-
dination für die Landesinitiative KAoA: 
„Einen bedeutenden Erfolgsfaktor zur Ver-
meidung von Coronabedingten Ausfällen 
der Praxisphasen, stellte letztlich die gute 
Kooperationsbereitschaft aller Akteure 
dar. Zu Beginn der Corona-Pandemie galt 
es zeitnahe und praxistaugliche Lösungen 
zu finden, die auch jetzt noch als digitale 
Ergänzungsangebote der Beruflichen Ori-
entierung genutzt werden können“.

Ein Beispiel hierfür war der Tag der Logi-
stik, der jährlich im Rhein-Kreis Neuss 
stattfindet, in diesem Jahr allerdings erst-
malig digital. Über 450 Schülerinnen und 
Schüler hatten bei dieser virtuellen Messe 
die Möglichkeit, die interaktiven Stände 
von 17 Austellern zu besuchen und direkt 
mit Ausbildungsunternehmen und Hoch-
schulen in Kontakt zu treten. Das parallel 
stattfindende Bühnenprogramm bot span-
nende Einblicke in aktuelle Logistikthemen. 

Nach einer Begrüßung durch Kreisdirektor Dirk Brügge präsentierte Claudia Trampen das 
Onlinebewerberbuch mit Unterstützung aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis: Torsten 
Schmitt, Leitung der Kommunalen Koordinierungsstelle Rheinisch-Bergischer Kreis, und 
Julia Althoff, Mitarbeiterin im JOBSTARTER plus Projekt „KLiKK!“, berichteten über ihre 
Erfahrungswerte (v.l.n.r.: Torsten Schmitt, Julia Althoff, Claudia Trampen, Kreisdirektor 
Dirk Brügge). Quelle: Rhein-Kreis Neuss
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Angebote und Informationen rund um 
KAoA, hilft den Besucherinnen und Besu-
chern passende Angebote und weiterfüh-
rende Informationsquellen leicht zu finden. 

In Form von individuellen Bereichen wer-
den nicht nur für Lehrkräfte Unterstüt-
zungsangebote bereitgestellt, sondern 
auch Jugendliche mit ihren Eltern und 
Erziehungsberechtigten erhalten mit nur 
wenigen Klicks gewünschte Informationen 
z.B. zu einzelnen Standardelementen und 
Zusatzangeboten im Kontext der Berufli-
chen Orientierung. Darüber hinaus werden 
Informationsmaterialien zum Download 
bereitgestellt sowie passende Veranstal-
tungen rund um KAoA und die Berufliche 
Orientierung übersichtlich aufgeführt. 

Auch für die Unternehmen im Rhein-Kreis 
Neuss bietet der Webauftritt eine umfas-
sende Übersicht über Möglichkeiten sich 
im Rahmen von KAoA bei potenziellem 
Fachkräftenachwuchs vorzustellen und 
sich z.B. in Form von Betriebspraktika oder 
Berufsfelderkundungstagen an der Beruf-
lichen Orientierung der Jugendlichen zu 
beteiligen.

EILDIENST LKT NRW
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Kommunalen Koordinierungsstelle und 
der Kreiswirtschaftsförderung unter dem 
Motto „Schlüsselfaktoren für Ihren Unter-
nehmenserfolg: Nachwuchskräfte, Innova-
tion und Strukturwandel“. Unterstützung 
erhielt sie dabei von Torsten Schmitt, dem 
Leiter der Kommunalen Koordinierungs-
stelle Rheinisch-Bergischer Kreis und Julia 
Althoff, Projektmitarbeiterin im JOBSTAR-
TER plus Projekt „KLiKK!“, die den Teil-
nehmenden wertvolle Erfahrungswerte, 
Tipps und Hinweise mit auf dem Weg 
gaben.

Neugestaltung der  
KAoA-Homepage

Mit der Neuauflage ihres Webauftritts bie-
tet die Kommunale Koordinierung seit dem 
Schuljahr 2020/2021 allen am Berufsorien-
tierungsprozess Beteiligten im Rhein-Kreis 
Neuss die Möglichkeit sich mit der Landes-
initiative intensiv auseinanderzusetzen. Die 
vollständige Überarbeitung der Rhein-Kreis 
Neuss Website hat die Kommunale Koor-
dinierung zum Anlass genommen, den 
Bereich zur NRW-Landesinitiative KAoA 
neu aufzubereiten. Die zielgruppengerech-
te Aufbereitung der komplexen Elemente, 

Bildungs- und Kooperationspartnern sowie 
Verbänden, der Handwerkskammer Düs-
seldorf, der Industrie- und Handelskammer 
Mittlerer Niederrhein, der Kreishandwer-
kerschaft Niederrhein, der Unternehmer-
schaft Niederrhein und der Regionalagen-
tur Mittlerer Niederrhein. 

Insbesondere die Lehrkräfte sind bei der 
Umsetzung in den Schulen vor Ort gefragt, 
wenn es um eine engmaschige Beglei-
tung der Schülerinnen und Schüler bei 
der Erstellung ihrer Profile für das Online-
bewerberbuch geht. Aktuell präsentieren 
sich über 100 junge Menschen von acht 
verschiedenen Schulen aus dem RKN mit 
ihren Bewerbungsprofilen im Portal. Per-
spektivisch wird das Portal allen weiterfüh-
renden Schulen im Rhein-Kreis Neuss offen 
stehen.

Seit Anfang Juni 2021 bewerben die Kom-
munale Koordinierung und die Partner des 
Projekts „Auf die Plätze, Fachkraft, los“, 
das Onlinebewerberbuch aktiv bei den 
Unternehmen der Region. Nach einem 
durch Corona leicht verzögerten Start-
schuss, präsentierte Claudia Trampen das 
Onlinebewerberbuch den Unternehmen 
und Schulen aus dem Rhein-Kreis Neuss 
bei einer gemeinsamen Veranstaltung der 

Attraktivität der dualen Ausbildung steigern –  
Gelungene Verantwortungsgemeinschaft auf kommunaler 
Ebene im Kreis Paderborn

Die duale Ausbildung ist ein deutsches Erfolgsmodell, dennoch entscheiden sich immer mehr Jugendliche gegen einen 
dualen und für einen universitären Ausbildungsweg. Im Kreis Paderborn hat die Kommunale Koordinierung die Exper-
tenrunde „Stellenwert der dualen Ausbildung“ etabliert, um diesem Trend entgegenzuwirken. Als Bindeglied zwischen 
Wirtschaft, Schule und Verwaltung ist es ihr gelungen, eine Verantwortungsgemeinschaft zu bilden, um die Attraktivi-
tät der dualen Ausbildung aus Sicht der Jugendlichen zu erhöhen und die regionalen Unternehmen bei der passgenauen 
Besetzung ihrer Ausbildungsplätze zu unterstützen.

DIE AUTORIN

Frauke Jütte, Leiterin 
der Kommunalen 
Koordinierung,  
Kreis Paderborn 
Quelle: Kreis Paderborn

Von Daten zu Taten

Die Expertenrunde „Stellenwert der dualen 
Ausbildung“ wurde 2017 durch die Kom-
munale Koordinierung Kreis Paderborn 
gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft 
Paderborn-Lippe, der Industrie und Han-
delskammer Paderborn-Höxter und der 

Agentur für Arbeit ins Leben gerufen. Hin-
tergrund war der im selben Jahr durch die 
Kommunale Koordinierung veröffentliche 
„Berufsbildungs- und Integrationsbericht“ 
für den Kreis Paderborn. Dieser machte 
anhand blanker Zahlen deutlich, dass der 
gefühlte Rückgang der neu abgeschlos-
senen Ausbildungsverträge der Realität 
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Schüler durch fest gebuchte Telefon- oder 
Chatgespräche direkt Kontakt mit regiona-
len Unternehmen aufnehmen.

Im September 2021 wurden die digita-
len Angebote erweitert und an die Bege-
benheiten des nun wieder stattfindenden 
Präsenzunterrichts angepasst. Ergänzt 
wurde das Format durch den Tag „Betrie-
be öffnen ihre Türen“, in dessen Rahmen 
die Schülerinnen und Schüler gemeinsam 
regionale Unternehmen und Institutionen 
in Präsenz besuchen konnten.

Aus der Ausbildungsmesse „Connect“ 
hat sich das dauerhafte digitale Angebot 
„Connect – Dein Berufseinstieg im Kreis 
Paderborn“ entwickelt. In gebündelter 
Form finden Jugendliche alle Informatio-
nen zum Thema Berufsorientierung. Das 
Herzstück ist eine digitale Landkarte, auf 
der man sich über regionale Unternehmen 
und deren Angebote im Bereich Ausbil-
dung, Praktikum und Berufsfelderkundung 
informieren kann.

Trotz dieser digitalen Alternativangebote 
fiel vielen Jugendlichen die Entscheidung 
für eine berufliche Anschlussperspektive 
während der Corona-Pandemie schwerer 
als sonst. Die vielen Unsicherheiten der 
Pandemiezeit, die schlecht einschätzba-
re wirtschaftliche Situation und auch eine 
gewisse Demotivation bei den Jugend-
lichen führten zu einer Zunahme von 
Schülerinnen und Schülern, die nach 
dem Schulabschluss keinen beruflichen 
Anschluss hatten. 

In enger Zusammenarbeit wurde durch die 
Expertenrunde ein enges Betreuungs- und 
Unterstützungsnetzwerk für diese Jugend-
lichen geschaffen. Beratungstermine der 
Agentur für Arbeit und der Kammern 
wurden weiter ausgebaut, digitale Sprech-
stunden etabliert und Ausbildungsplätze 
vermittelt. 

Es ist davon auszugehen, dass sich die 
Corona-Pandemie und ihre Nachwirkun-
gen noch lange auf die Arbeit der Exper-
tenrunde auswirken wird. Doch durch die 
enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
wird es möglich sein, den vielen neuen 
Herausforderungen für die Wirtschaft und 
den Ausbildungsmarkt entgegenzutreten. 
Die wichtige Rolle der Kommunalen Koor-
dinierung als koordinierende, organisie-
rende und vermittelnde Instanz zwischen 
Wirtschaft, Schule und Verwaltung wird 
dann noch einmal mehr an Bedeutung 
gewinnen.

EILDIENST LKT NRW
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Regelmäßige Treffen, mindestens alle drei 
Monate, halten das Thema aktuell und 
sorgen für eine zeitnahe und verbindliche 
Erledigung der jeweiligen Arbeitsaufträ-
ge. So sind schnelle Problemlösungen und 
die Abklärung bestimmter Themenpunk-
te möglich. Wichtig ist hierbei auch die 
Festlegung von Zuständigkeiten sowie die 
Weitertragung der Informationen in ande-
ren Gremien und Institutionen.

Letzter und wesentlicher Erfolgsfaktor ist 
die Organisation und Koordination durch 
die Kommunale Koordinierung. Als neutra-
le Instanz ist es ihr möglich, einzelne Par-
tikularinteressen zu bündeln und auf eine 
gemeinsame Zielsetzung hin auszurichten. 
Als wichtiges Bindeglied zwischen Schule, 
Wirtschaft und Verwaltung kann sie zwi-
schen allen Beteiligten vermittelnd auftre-
ten und somit ganz wesentlich zu der Eta-
blierung einer interessensübergreifenden 
Verantwortungsgemeinschaft beitragen.
Der Wert dieser engen Verantwortungsge-
meinschaft hat sich insbesondere im Zuge 
der weltweiten Corona-Pandemie gezeigt. 

Corona-Pandemie als  
besondere Herausforderung  
für die Expertenrunde

Mit dem Beginn der Corona-Pandemie in 
2020 wurde auch die Expertenrunde vor 
völlig neue Herausforderungen gestellt. 
Unter dem stark eingeschränkten Präsenz-
unterricht litt auch die schulische Berufs-
orientierung im Rahmen der Landesin-
itiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ 
(KAoA). Der Expertenrunde ist es gelun-
gen, innerhalb kürzester Zeit Angebote 
und Projekte zu schaffen und zu koordi-
nieren, um die Jugendliche auch weiterhin 
bei der Berufsorientierung unterstützen zu 
können.

Besonders hervorzuheben ist hierbei die 
Ausbildungsmesse „Connect“, die im 
Januar 2021 erstmalig in digitaler Form 
und im September 2021 als hybrides For-
mat durchgeführt wurde. 

Auf Grund des engen Austausches mit 
allen Schulformen war es möglich, ein digi-
tales Angebot zu schaffen, dass auf die 
Anforderungen und Bedürfnisse des Dis-
tanzunterrichts zugeschnitten war. Digi-
tale Arbeitsmaterialien für die Lehrkräfte, 
digitale Workshops für die Schülerinnen 
und Schülern als auch digitale Elternver-
anstaltungen haben im Januar 2021 dafür 
gesorgt, die Berufsorientierung trotz aller 
Einschränkungen weiterführen zu kön-
nen. Auch konnten die Schülerinnen und 

entsprach. Die Expertenrunde war dem-
entsprechend kein Produkt einzelner Par-
tikularinteressen, sondern ein Zusammen-
schluss wesentlicher Akteure als Reaktion 
auf ein gemeinsames Problem.

Und genau hier liegt die besondere Stär-
ke der Expertenrunde: Gemeinsam ist es 
gelungen, eine interessensübergreifende 
Verantwortungsgemeinschaft zu schaffen, 
die sich einem übergeordneten Problem 
annimmt. Für die praktische Arbeit haben 
sich dabei einige Faktoren als besonders 
positiv herausgestellt.

Erfolgsfaktoren  
für die Zusammenarbeit

Ein Erfolgsfaktor – nicht nur für die Exper-
tenrunde – ist das Zusammenbringen aller 
für die Thematik relevanten Akteure. Die 
Kernmitglieder der Gruppe waren dem-
entsprechend schnell darum bemüht, die 
wesentlichen Akteure in die Expertenrunde 
zu integrieren. Mittlerweile sind neben den 
Kammern, der Agentur für Arbeit und der 
Kommunalen Koordinierung, auch Vertre-
terinnen und Vertreter aller Schulformen, 
der Schulaufsicht, des Jugendamtes, der 
Wirtschaftsförderung, der Verwaltungs-
spitze und regionaler Unternehmen feste 
Teilnehmende der Gruppe. 

Um langfristige Abstimmungsprozesse 
zwischen der operativen und der Leitungs-
ebene zu umgehen, wurden von Anfang 
an ausschließlich die Leitungsebenen der 
jeweiligen Institutionen miteinbezogen. 
Dies ermöglicht schnelle und spontane 
Absprachen und eröffnet umfangreiche 
Handlungsspielräume. Der Einbezug der 
verantwortlichen Dezernentin erwies sich 
als sehr vorteilhaft, da nun die Themen 
Berufsorientierung und Attraktivität auch 
im Bereich der Verwaltung und dement-
sprechend auch die Arbeit der Kommuna-
len Koordinierung gestärkt wurden.

Ein zweiter Erfolgsfaktor ist die Koor-
dination und gemeinsame Ausrichtung 
bereits bestehender Projekte der jeweiligen 
Akteure. Durch feste Ansprechpersonen, 
kurze „Dienstwege“ und das gegenseitige 
Wissen über die Arbeit der Anderen ist es 
für die Kommunale Koordinierung leicht 
möglich, die zahlreichen Einzelprojekte der 
Partnerinnen und Partner zu bündeln und 
ein allumfassendes Beratungs- und Unter-
stützungsangebot für die Schülerinnen und 
Schüler im Kreis Paderborn zu etablieren. 

Ein Dritter Erfolgsfaktor ist eine regelmä-
ßige und verbindliche Zusammenarbeit. 
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Etablierte  
KAoA-Veranstaltungen
Jährliche Fachtagungen zu wechselnden 
Themen im Rahmen von KAoA bieten im 
Kreis Recklinghausen Gelegenheit zum 
Austausch und zur Weiterbildung für Lehr-
kräfte, Beschäftigte aus Schulsozialarbeit, 
Jugendberufshilfe, von Bildungsträgern 
und weitere Bildungspartner. Zu Themen 
wie „KAoA. Gut angefangen. Wie geht`s 
weiter?“, „Potenzialanalyse gemeinsam 
entwickeln“ und „Erfolgreich bewerben 
für die Ausbildung!“ kamen stets zwischen 
120 und 180 Bildungsakteure aus dem 
Übergang Schule-Beruf zusammen, um 
interessanten Referentinnen und Referen-

ten zuzuhören und sich über aktuelle Bei-
spiele guter Praxis zu informieren. 

Die zweimal jährlich stattfindenden StuBo-
Arbeitskreise, die gemeinsam von Schul-
aufsicht und Kommunaler Koordinierungs-
stelle veranstaltet werden, sind längst zu 
eigenen kleinen Fachtagungen geworden: 
Nach einem internen Teil zu aktuellen Auf-
gaben, Zielen und Maßnahmen werden 
Gäste zu unterschiedlichen Themenfeldern 
geladen. Kolleginnen und Kollegen von 
Arbeitsagentur, Kammern, Bildungsträgern 
sowie von externen Partnern referieren 
beispielsweise zu Themen wie Unterstüt-
zungsangebote für ausbildungssuchende 
Jugendliche oder die Gründung von Schü-
lerfirmen und stellen sich den StuBos auch 
im Nachhinein als Ansprechpersonen zur 
Verfügung. Dass KAoA im gesamten Fach-
dienst Bildung im Kreis Recklinghausen fest 
verankert ist, zeigt die von der Kommuna-
len Koordinierung und dem Regionalen 
Bildungsbüro gemeinsam durchgeführte 
Regionale Bildungskonferenz „Schule und 
Wirtschaft – das sind wir“.

Kooperationen als Schlüssel 
zum Erfolg

Nicht nur innerhalb der Verwaltung führt 
das System KAoA zu weitreichendem 
Teamwork, sondern auch interkommu-
nal hat sich eine sehr vertrauensvolle 
Zusammenarbeit entwickelt. Innerhalb 
des Regierungsbezirkes Münster besteht 
guter Kontakt zwischen allen Kommuna-
len Koordinierungen und der Bezirksregie-
rung. Es gibt gemeinsame Arbeitsgruppen 
zu unterschiedlichen Themenfeldern und 
übergreifende Projekte, wie zum Beispiel 
das Buchungsportal zur betrieblichen 
Berufsfelderkundung. Gemeinsam mit der 

Regionalagentur Emscher-Lippe und den 
Kommunalen Koordinierungsstellen Bott-
rop und Gelsenkirchen bestehen regelmä-
ßige Austauschrunden, gemeinsame Pro-
jekte werden entwickelt und durchgeführt. 
So auch großangelegte Werbekampagnen 
für den besonderen Ausbildungsstart 2020 
und 2021 mit Werbungen auf Plakatwän-
den und Bussen oder Videoclips in sozialen 
Netzwerken.

Im Mittelpunkt stehen natürlich stets die 
Jugendlichen, die im Rahmen von KAoA 
ihre Stärken und Interessen entdecken und 
sich praktisch in verschiedenen Berufsfel-
dern ausprobieren können. Hierzu braucht 
es engagierte Betriebe, die Jugendlichen 
Einblicke in die Arbeitswelt ermöglichen. 
Bei einer Zahl von ca. 5.500 Schülerin-
nen und Schülern pro Jahrgangsstufe 
eine Mammutaufgabe. Darum werden 
immer weitere Unternehmen und Betrie-
be gesucht, die Jugendlichen interessante 
Berufsfelder näherbringen möchten. Um 
ihnen Unterstützung bei der beruflichen 
Orientierung sowie Praxiseinblicke zu 
gewährleisten, ist ein Netz aus Bildungs-

Gemeinsam mit starken Akteuren die Jugendlichen auch in 
Zeiten der Pandemie in den Beruf begleiten

Seit dem Jahr 2013 wurde im Kreis Recklinghausen Kein Abschluss ohne Anschluss sukzessive an rund siebzig Schulen 
implementiert. Eine große Aufgabe für den einwohnerstärksten Kreis des Landes mit seinen zehn starken Städten – die 
mittlerweile eine Erfolgsgeschichte ist. Dabei wurden verschiedene Herausforderungen bewältigt: Die Zusammenarbeit 
zwischen Kreis und Städten im Übergang Schule-Beruf wurde erstmals systematisiert und stellt mittlerweile eine Selbst-
verständlichkeit dar. Die Partner des Ausbildungskonsenses wurden auf regionaler Ebene immer stärker einbezogen, 
sodass mittlerweile eine verlässliche Zusammenarbeit ganz unterschiedlicher Akteure zum Standard geworden ist. Die 
Kommunale Koordinierungsstelle hat sich sowohl für diese Partner als auch für Schulen als Anlaufstelle etabliert, sodass 
mit Schulleitungen, Studien- und Berufswahlkoordinatoren (StuBos) und natürlich auch Schulaufsicht ein regelmäßiger 
guter Austausch stattfindet, der auf Partizipation ausgerichtet ist.

DIE AUTOREN

Claudia Stermer,  
Fachdienstleiterin  
Bildung,  
und             

Janina Zaepernick, 
Teamleiterin  
Kommunale  
Koordinierung,  
Kreis Recklinghausen
Quelle:Kreis Recklinghausen

Fachtagung 2019 „Erfolgreich bewerben 
für die Ausbildung“.
 Quelle: Kreis Recklinghausen
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veränderte Lage ein und möchte einen Bei-
trag leisten, den Jugendlichen eine sichere 
Anschlussperspektive zu bieten. So wurde 
beispielsweise an den Berufskollegs eine 
niederschwellige Kontaktaufnahme zur 
Berufsberatung ermöglicht, indem an zen-
tralen Plätzen in den Schulen Einwurfboxen 
für bereitliegende Postkarten aufgestellt 
worden sind, mit denen Schülerinnen und 
Schüler ihre Beratungsbedarfe signalisieren 
können. Die Berufsberatung nimmt dann 
zeitnah Kontakt zu diesen Jugendlichen 
auf und unterstützt bei einem verspäteten 
Start in die Ausbildung. 

Auch kann die jährliche, für das Jahr 2019 
begonnene Erstellung des KAoA-Kalenders 
nur in enger Zusammenarbeit mit den 
Akteuren erfolgen. So lenkt der aktuelle 
KAoA-Kalender 2021 die Aufmerksamkeit 
von Schülern und Lehrkräften ein Jahr lang 
auf weniger bekannte Ausbildungsberufe, 
die im Kreis Recklinghausen angeboten 
werden und gute Zukunftsperspektiven in 
der Region bieten. Dabei hatten alle Betei-
ligten die besondere Situation am Ausbil-
dungsmarkt im Kreis Recklinghausen sowie 
neue und/oder innovative Berufe mit Fach-
kräftebedarf im Blick. Neben jeweils fünf 
Ausbildungsberufen der IHK und HWK 
werden im Kalender 2021 auch der neue 
Ausbildungsberuf Pflegefachmann/ -frau 
sowie der Beruf Zahnmedizinische Fachan-
gestellte dargestellt.

Das Pilotprojekt für Schnuppertage in der 
Berufsschule wendet sich insbesondere an 
Schülerinnen und Schüler, die an betriebli-
cher Ausbildung interessiert, sich aber bei 

weg von Jugendlichen und ist dabei nicht 
selten ohnehin mit erheblichen Unsicher-
heiten verbunden, welche in der Zeit der 
Pandemie ganz besonders zu Tage treten. 
Unterstützungs- und Beratungsangebote 
konnten nicht wie gewohnt stattfinden. 
Damit ist es gerade während der Pande-
mie besonders wichtig, Jugendliche in den 
Blick zu nehmen und ihnen im Übergang 
in die Arbeitswelt besondere Unterstüt-
zung zukommen zu lassen. Der Kreis Reck-
linghausen geht daher in seinen aktuellen 
Angeboten und Projekten bewusst auf die 

trägern unerlässlich. Im Kreis Recklinghau-
sen gibt es verlässliche Bildungsträger, mit 
denen Schulen zum Teil bereits viele Jahre 
vertrauensvoll zusammenarbeiten. 

Im Zuge der Pandemie sind solch gewach-
sene Kooperationen von immenser Bedeu-
tung, mussten doch in einer unsicheren Zeit 
viele Standardelemente und Maßnahmen 
immer wieder abgesagt und umgeplant 
werden. Die Phase des Übergangs von 
der Schule in den Beruf markiert einen der 
bedeutsamsten Umbrüche im Bildungs-

Werbung auf Bussen für den verspäteten Ausbildungsstart 2020 im Kreis Reckling-
hausen. Quelle: Kreis Recklinghausen

KAoA-Kalender: Mai 2021.
 Quelle: Kreis Recklinghausen

In der Fachklasse Friseurin/Friseur.
 Quelle: Kreis Recklinghausen
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le macht es in den Zeiten der Pandemie 
möglich, schnell zu agieren, Ideen und 
Maßnahmen zu entwickeln und umzuset-
zen. Die Kommunale Koordinierungsstelle 
nimmt dabei im Kreis Recklinghausen eine 
zentrale Bedeutung ein. In der Koordinie-
rungsstelle werden Ideen (mit)entwickelt, 
Projekte initiiert und einzelne Netzwerk-
partner zusammengebracht. So sind sich 
alle Akteure im Übergang Schule-Beruf 
im Kreis Recklinghausen einig, dass die 
Kommunale Koordinierungsstelle auch in 
Zukunft einen hohen und zentralen Stel-
lenwert haben wird, um Jugendliche bei 
einem gelingenden Start in die Arbeitswelt 
zu unterstützen.

EILDIENST LKT NRW
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Ihre Eindrücke halten die Schülerinnen 
und Schüler während des Schnuppertages 
anhand eines Laufbogens fest. Der Lauf-
bogen kann von den allgemeinbildenden 
Schulen sowohl für die Vor- als auch Nach-
bereitung des Schnuppertages im Rahmen 
des Schulunterrichts zur beruflichen Orien-
tierung oder im Rahmen der Beratung der 
Schüler genutzt werden.

Kommunale Koordinierung – 
eine Zukunftsaufgabe

Das vorhandene Netzwerk aus Schulauf-
sicht, Agentur für Arbeit, Jobcenter, Kam-
mern und Bildungsträgern gemeinsam 
mit der Kommunalen Koordinierungsstel-

ihrer Entscheidung für einen Beruf noch 
nicht ganz sicher sind. Sie erhalten einen 
Einblick in den Berufsschulunterricht und 
lernen den Alltag am Berufskolleg sowie 
in den jeweiligen Fachklassen der dualen 
Ausbildung kennen. Von besonderer 
Bedeutung sind die Schnuppertage für die 
Schüler auch, da sie hier mit Auszubilden-
den und Gleichaltrigen ins Gespräch kom-
men können. 

Dabei erhalten sie wertvolle Tipps und 
Erfahrungsberichte von den Auszubilden-
den, etwa zum beruflichen Alltag im Aus-
bildungsbetrieb, den Berufsperspektiven 
nach der Ausbildung und welche davon 
die Auszubildenden anstreben, aber auch 
konkrete Tipps für die Suche nach Aus-
bildungsbetrieben und die Bewerbung. 

Regionale Ausgestaltung eines standardisierten  
Landessystems im Rheinisch-Bergischen Kreis

Die Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ bleibt auch zehn Jahre nach der Einführung ein aktueller Hand-
lungsauftrag, der immer wieder neu zwischen den Kreisen mit den jeweiligen Verantwortungsgemeinschaften vor Ort 
und dem Land in dialogischen gleichberechtigten Prozessen gestaltet werden muss. Ein Plädoyer für Dezentralisierung 
von Entscheidungsprozessen und Stärkung der regionalen Verantwortungsgemeinschaften.

DER AUTOR
Torsten Schmitt, 
Leiter der Kommu-
nalen Koordinierung 
„Übergang Schule-
Beruf“,  
Rheinisch-Bergischer 
Kreis 
Quelle: Rheinisch- 
Bergischer Kreis/Rieger

Eine Vielzahl von befristeten regionalen 
Einzelprojekten zur beruflichen Ori-

entierung, eine unüberschaubare Fülle 
von Anschlussmöglichkeiten sowie eine 
nicht aufeinander abgestimmte regionale 
Beratungsstruktur prägten viele Jahre den 
Übergang von der Schule in den Beruf für 
Jugendliche. Eine individuelle Orientierung 
unter diesen Rahmenbedingungen stellte 
für viele junge Menschen eine große Her-
ausforderung dar, die es richtungsweisend 
für ihre berufliche Zukunft zu meistern galt. 
Der individuelle Erfolg hing früher häufig 
davon ab, wie engagiert und vernetzt die 
eigenen Eltern und Lehrkräfte vor Ort die 
schulische Berufsorientierung gestalteten. 

Im Rheinisch-Bergischen Kreis startete 
daher bereits im Jahr 2005 ein Prozess für 
die Hauptschulen im Rahmen eines kreis-
weiten Schulentwicklungsprojektes „Aus-
bildungsreife“, der mit allen schulischen 
und außerschulischen Partnern anhand 
einheitlicher Kriterien verbindlich ausge-
staltet werden konnte. Beginnend mit der 

Klasse 8 wurden für die Schülerinnen und 
Schüler berufsorientierende Angebote mit 
einer regelmäßigen Beratung als orientie-
render roter Faden unter Einbindung der 
Eltern bis zum Verlassen der Schule auf-
einander abgestimmt. Dieses System befä-
higte die jungen Menschen, eine auf ihren 
Interessen und individuellen Fähigkeiten 
basierende Entscheidung für ihre Berufs-
wahl zu treffen. Der Abgleich der eigenen 
Vorstellungen von der Berufswelt mit der 
Realität erfolgte dabei in regelmäßigen 
Praxisphasen in den Betrieben der Regi-
on. Die direkte Übergangsquote in eine 
duale Ausbildung konnte dabei deutlich 
gesteigert werden. Die Erfolgsfaktoren des 
Systems waren: Die Schulen gestalteten 
sukzessive den inhaltlichen Prozess mit, 
das System wurde über die Schulaufsicht 
und die Schulleitungen verbindlich einge-
führt und über den gesamten Zeitraum 
unterstützt, die Lehrkräfte erhielten zeitli-
che Ressourcen und Fortbildungen für die 
praktische Umsetzung des Systems, die 
außerschulischen Partner brachten sich 

im Rahmen eines regional koordinierten 
Systems in die regional standardisierte 
Angebots- und Beratungsstruktur ein.
 

Die Überführung von landes-
weiten Standards in einen  
regionalen Gesamtprozess

Als Referenzkommune für das Landesvor-
haben „KAoA“ stand die Region Ende 2011 
vor einer Herkulesaufgabe. Um allen Schü-
lerinnen und Schülern eine bestmögliche 
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sie individuell und bedarfsgerecht auf die 
Region zugeschnitten sind und zum richti-
gen Zeitpunkt eingesetzt werden. Welche 
spezifischen Maßnahmen in den verschie-
denen Regionen notwendig sind, kann nur 
vor Ort gemeinsam mit den beteiligten 
Schulen und der prozesssteuernden Verant-
wortungsgemeinschaft ermittelt werden. 

Das Land stand hier vor der Aufgabe, den 
unterschiedlich agierenden Regionen mit 
ihren kommunalen Koordinierungsstellen 
auf der einen Seite einheitliche Rahmen-
bedingungen für ein verbindlich wirkendes 
System zu bieten, während auf der anderen 
Seite Raum für neue und kreative Lösun-
gen der regionalen Ausgestaltung bleiben 
musste. Dies gelang und das System wirk-
te: Innerhalb der vergangenen zehn Jahre 
wurden erstmalig in einer konzertierten 
Aktion der verschiedenen Landesministeri-
en für alle Schulformen Mindeststandards 
gesetzt und Ressourcen bereitgestellt. Die 
berufliche Orientierung hat damit einen 
immensen Schub an allen Schulformen 
erfahren. Ein großer Erfolg für das System. 
Heute gilt „KAoA“ auf Landesebene als 
„implementiert“. 

Herausforderungen der Praxis 
warten auf gemeinsame  
dialogische Lösungen 

Dieses System muss jedoch in der Realität 
über die kommunalen Koordinierungsstel-
len ständig erhalten und vor Ort mit Leben 
gefüllt werden. Denn die Kehrseite einer 
Standardisierung zeigt sich zunehmend 
in der Praxis: Im Lauf der Zeit erfuhr das 

attraktiv erscheinen oder weniger bekannt 
sind, rücken so in den Fokus und erweitern 
das bereits bekannte Berufswahlspektrum. 
Zudem verringert sich der hohe Wettbe-
werb in der Bewerbungsphase. Das ist 
unter anderem für leistungsschwächere 
Jugendliche eine große Chance, sich auf 
dem Ausbildungsmarkt durchzusetzen. Im 
Lauf der Zeit erhöhten sich sukzessive die 
Ausbildungsabschlüsse in den eher unbe-
kannten Berufen im Rheinisch-Bergischen 
Kreis. 

An diesem Beispiel zeigte sich früh allen 
Beteiligten, dass abgestimmte Angebote 
erfolgreich und sinnvoll sein können, wenn 

Orientierung zu ermöglichen, sollten die 
neuen Standardelemente flächendeckend 
in allen Schulformen eingeführt werden. 
Zeitgleich musste das bereits erfolgreich 
etablierte System aus den Hauptschulen 
entsprechend übertragen beziehungswei-
se weiterentwickelt werden. In intensiven 
Arbeitsprozessen mit den Landesministeri-
en und den anderen Referenzkommunen 
galt es, die Erfahrungen und bewährten 
Strukturen aus der Region zu nutzen, um 
schulformbezogene und somit zielgrup-
pengerechte Angebote zu entwickeln und 
geeignete Träger zu finden. Eine Poten-
zialanalyse an Gymnasien sollte schließlich 
anders gestaltet sein als die an einer För-
derschule. 

Die ressourcenschonende Ausgestaltung 
der Berufsfelderkundungen in Unterneh-
men mit dem Ziel einer Perspektiverwei-
terung musste systematisch koordiniert 
werden, um Jugendlichen andere, ihnen 
bisher unbekannte Berufswelten zu eröff-
nen. Gemeinsam mit Kooperationspart-
nern wurde eigens ein datenbankbasiertes 
Internetportal für die Region entwickelt. 
Im Mittelpunkt stand dabei die Erkenntnis, 
dass sich die Mehrzahl der Jugendlichen 
für einen der zehn bekanntesten Ausbil-
dungsberufe entscheidet. Daher wurden 
die Ausbildungs- und Studienberufe drei 
verschiedenfarbigen Kategorien zugeord-
net – regional bekannte Berufe, regional 
mittelmäßig bekannte Berufe und regional 
unbekannte Berufe. Die Kategorisierung 
deckt bei drei Berufsfelderkundungen die 
Buchung aller drei Bereiche für die Schü-
lerinnen und Schüler ab. Berufe, die mög-
licherweise auf den ersten Blick nicht so 

Schulische Potenzialanalyse im Rheinisch-Bergischen Kreis.
 Quelle: Rheinisch-Bergischer Kreis/Prothmann 

Betriebliche Berufsfelderkundung im Rheinisch-Bergischen Kreis. Quelle: ASS-Maschinenbau
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Übergangsprozess von „KAoA“ vor Ort zu 
schließen. Das Land dokumentierte diese 
als „Beispiele guter Praxis aus der Arbeit 
der Kommunalen Koordinierungsstellen“. 

So entstanden neue ergänzende Elemen-
te wie das Onlinebewerberbuch, das auf 
digitale Art den klassischen Bewerbungs-
prozess einfach umkehrt. Dieses Produkt 
wurde inzwischen von sechs anderen 
Städten und Kreisen adaptiert und berei-
chert den landesweiten Prozess. Und die-
ses Beispiel ist kein Einzelfall. Grundlage 
für die Entwicklung dieser wichtigen Pro-
zessleistungen war und ist nicht zuletzt 
die Bereitstellung von Entlastungsstunden 
für die Lehrkräfte an den Schulen. Diese 
konnten für den gemeinsamen dialogi-
schen Entwicklungsprozess von Elementen 
zwischen Verantwortungsgemeinschaf-
ten und Schule genutzt werden. Es gilt 
nun zwingend, diese Ressourcen an den 
Schulen für den konstruktiv dialogischen 
Prozess in den Regionen zu bewahren und 
nicht ausschließlich für administrative Auf-
gaben und „Pauschalangebote“ der Lan-
desinitiative zu binden. 

Die Partner im „Koordinierten Übergangs-
management Schule-Beruf“ im Rheinisch-
Bergischen Kreis und viele weitere regiona-
le Verantwortungsgemeinschaften haben 
gezeigt, dass die individuelle Ausgestal-
tung der Landesvorgaben ein erfolgreicher 
Weg ist. Und so sollte es auch bleiben, 
denn was beispielsweise für den Rheinisch-
Bergischen Kreis sinnvoll ist, muss für Kom-
munen im Ruhrgebiet oder Ostwestfalen 
noch lange nicht passen.  

EILDIENST LKT NRW
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Handlungsauftrag, der regelmäßig unter 
den vor Ort Beteiligten evaluiert und gestal-
tet werden muss. Die Kommunen stehen 
vor Ort in direkter Verantwortung für die 
Umsetzung des Systems. Sie werden auf-
grund der reduzierten EU-Förderung einen 
Großteil der Finanzierung der kommunalen 
Koordinierungsstellen zusätzlich überneh-
men. Es gilt nun, diese Rolle selbstbewusst 
und kreativ gemeinsam im engen Dialog 
mit den regionalen Partnern auszugestal-
ten und das System weiter im Sinne der 
gemeinsamen Sache mit bedarfsgerechten 
Angeboten und Strukturen auszugestalten. 
Und vieles spricht für die regionale Ausge-
staltung: Denn in den vergangenen zehn 
Jahren entstanden landesweit viele erfolg-
reiche und durch die Regionen eigenstän-
dig entwickelte Elemente, um die iden-
tifizierten Lücken im Orientierungs- und 

System auf Landesebene durch die sich im 
Ausbildungskonsens NRW mit der Aus-
gestaltung beschäftigenden zahlreichen 
Akteure eine immer stärkere Standardisie-
rung. Aktuell erfolgt die Umsetzung größ-
tenteils „Top-down“ über Anweisungen 
der Organisationen auf Landesebene an 
ihre regionalen Einheiten wie Bezirksre-
gierungen, Wirtschaftskammern, Agentur 
für Arbeit – es besteht die Gefahr einer 
Überregulierung sowie eine Umsetzung 
von Angeboten und Prozessen, die vor 
Ort in der Praxis nur wenig Sinn ergeben. 
Die Schulen vor Ort müssen sich zudem 
zunehmend mit kurzfristigen Datenerhe-
bungen für die Landesebene beschäftigen. 
Die Akzeptanz der Akteure vor Ort beginnt 
auf diesem Weg allmählich zu schwinden. 
Die Ausgestaltung der regionalen Prozesse 
bleibt daher ein immer wiederkehrender 

Screenshot – Onlinebewerberbuch. Quelle: Rheinisch-Bergischer Kreis

Raus aus den Kinderschuhen, rein in die Laufschuhe!

Vor zehn Jahren steckte in NRW ein Programm noch in den Kinderschuhen. Es musste erst Laufen lernen: KAoA – 
Kein Abschluss ohne Anschluss – das landesweite, einheitlich und fortlaufend gestaltete Übergangssystem (Schule und 
Beruf) ab Klasse 8 in allen Schulformen. Die Kommunale Koordinierungsstelle Übergang Schule-Beruf (KommKo) im 
Rhein-Erft-Kreis hat es sich seitdem zur Aufgabe gemacht, die Abstimmungsprozesse mit allen Akteuren im Übergang 
Schule-Beruf-Studium zu organisieren. 

Um diese Anforderung, die das neue 
Übergangsystem mit sich brachte,  

zielgerichtet umzusetzen, wurden im 
Rhein-Erft-Kreis neue Gremien etabliert. So 

gibt es den Beirat Schule-Beruf-Studium als 
Entscheidungsgremium, die Steuergruppe 
als operatives Gremium und analog zu den 
Handlungsfeldern von KAoA drei Fach-

arbeitsgruppen (FAG’s) – Studien- und 
Berufswahlorientierung, Übergangssy-
stem, Duale Ausbildung. In den FAG’s sind 
Praktiker und Strategen in ihrem jeweili-
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fen lernt, durften Eltern erstmals an der 
Veranstaltungsreihe digitale Elternabende 
„Durchblick verloren? Möglichkeiten und 
Wege für mein Kind nach der Schule...“ 
teilnehmen. Dieses Angebot hatte sogar 
mehr Zulauf als das vormalige Format in 
Präsenz. In einem Flächenkreis wie dem 
Rhein-Erft-Kreis sind diese digitalen For-
mate für alle Beteiligten besser erreichbar 
als analoge Angebote und sollen auch in 
Zukunft weiter angeboten werden.

Die Ausbildungsbörse in Bergheim im 
MEDIO.RHEIN.ERFT wird im Rhein-Erft-
Kreis seit vielen Jahren veranstaltet und 
wurde auch immer stark frequentiert – 
pandemiebedingt war die Umsetzung lei-
der in diesem Jahr nicht möglich. Um die 
Schülerinnen und Schüler und Beratungs-
institution bestmöglich über die entspre-
chenden Angebote in der Region infor-
mieren zu können, hat die Kommunale 
Koordinierungsstelle als Handreichung die 
Dokumente Förderangebote für Abgangs-
schülernnen und Abgangsschüler und den 
Bildungswegweiser Rhein-Erft-Kreis auf 
den Weg gebracht.

Das Berufsfelderkundungsportal war ein 
gut besuchtes Matchinginstrument für 
Schülerinnen und Schüler und Betriebe zur 
Umsetzung der Berufsfelderkundungsta-
ge, dessen Betrieb aufgrund der rechtlich 
geforderten Datenschutzbestimmungen 
eingestellt werden musste. Derzeit wird 
an einer neuen Lösung gearbeitet. Auch 
gemeinsam mit vier weiteren Kommunalen 

Betrieben und Ausbildungsberufen suchen, 
indem sie die Stellenbörse bzw. das Kar-
riereportal auf der Seite des Betriebes 
durchsuchten. Wer dabei Hilfe benötigte, 
konnte seinen Studien- und Berufswahlk-
oordinator (StuBo) der Schule fragen, der 
das Projekt begleitete. 

Herrn Frank Rock, Landrat des Rhein-
Erft-Kreises, ist als ehemaliger Schulleiter 
die Berufsorientierung ein ganz besonde-
res Anliegen. So war es ihm eine große 
Freude, auch den Gewinner der Virtuellen 
Schnitzeljagd zu prämieren und ihm per-
sönlich den Preis zu überreichen. Aufgrund 
der positiven Resonanz steht eine Zweite 
Virtuelle Schnitzeljagd derzeit in den Start-
löchern. Herr Rock übernimmt hier gerne 
die Schirmherrschaft.

Auch Komm auf Tour – deine Stärken, 
deine Zukunft – ein im Rhein-Erft-Kreis 
sehr beliebtes Instrument für Schülerinnen 
und Schüler als Einstieg in die Berufswahl-
orientierung in Klasse 7 – wurde erstmals 
digital durchgeführt. Schülerinnen und 
Schüler hatten die Chance, sich digital 
ihren Stärkenkoffer zu packen und sind 
voller Stolz startbereit für die beginnende 
Berufsorientierung und weitere Lebenspla-
nung. Aufgrund der derzeit noch ungewis-
sen Pandemielage wird Komm auf Tour 
auch für die Zukunft digital und analog 
geplant.

Damit auch ein weiterer wichtiger Part 
der Berufsorientierung ebenfalls das Lau-

gen Fachgebiet operativ tätig als Basis für 
die Umsetzung der Landesinitiative. Die 
KommKo koordiniert die Vernetzung der 
verschiedenen Akteure und Institutionen.
Die damals noch neuen Standardelemen-
te laufen mittlerweile im gesamten Rhein-
Erft-Kreis gut und konnten sich etablieren. 
Die Potenzialanalyse wird bereits seit 2007 
– damals noch unter dem Namen Poten-
zialcheck – im Rhein-Erft-Kreis flächen-
deckend angeboten. Viele Nachbarkreise 
orientierten sich dabei am Rhein-Erft-Kreis 
als Messlatte.

Ein wichtiges Etappenziel war nach fünf 
Jahren KAoA im Rhein-Erft-Kreis die 
Zukunftswerkstatt, die 2018 im Kreishaus 
Bergheim stattfand. Zu diesem Großwork-
shop waren zahlreiche Akteure aus dem 
Bereich Übergang Schule-Beruf zusam-
mengekommen, um in einem Wechsel von 
Plenumsdiskussion und Arbeitsgruppen 
gemeinsam eine Zwischenbilanz im Rhein-
Erft-Kreis zu ziehen und Meilensteine 
der weiteren Zusammenarbeit zu benen-
nen. Bei diesem Anlass wurde auch der 
Bildungswegenavigator vorgestellt. Das 
interaktive Instrument unterstützt Jugend-
liche und ihre Eltern bei der Orientierung 
im Übergang Schule-Beruf. 

Der Bildungswegenavigator hilft bei der 
Frage weiter, mit welchem Schulabschluss 
welcher Bildungsweg im Rhein-Erft-Kreis 
gewählt werden kann. Darüber hinaus 
leistet der Navigator konkrete Hilfestel-
lung bei der Kontaktaufnahme zu Bera-
tungsinstitutionen wie der Agentur für 
Arbeit, zu Kammern sowie Berufskollegs 
und Hochschulen im Rhein-Erft-Kreis und 
in der Region. Er ist über die Homepage 
der Kommunalen Koordinierungsstelle 
zugänglich: http://www.berufsorientie-
rungrek.de/bildungswege/.

Doch die Pandemie hat alles verändert. 
Es wurde Zeit, sich die Bergsteigerschu-
he anzuziehen, um auch diese schwieri-
ge Etappe zu meistern: Viele Programme 
wurden digitalisiert und es boten sich viele 
Chancen für Neues. So wurde im Rhein-
Erft-Kreis erfolgreich die Virtuelle Schnit-
zeljagd eingeführt. Hierbei durften Schüle-
rinnen und Schüler aus Klasse 8 im Inter-
net recherchieren sowie nach regionalen 

DIE AUTORIN
Sonja Malzkorn, 
Kommunale 
Koordinierungsstelle 
– Berufswahlorientie-
rung, 
Rhein-Erft-Kreis 
Quelle: Rhein-Erft-Kreis

Raus aus den Kinderschuhen, rein in die Laufschuhe!
 Quelle: olly - stock.adobe.com/Rhein-Erft-Kreis



Schwerpunkt „Kommunale Koordinierung des Übergangs Schule/Beruf in den Kreisen“     EILDIENST 11/2021

534

neuen Lehrauftrag und Look erhielten. 
Alle Akteure, von Schülerinnen und Schü-
lern, Lehrenden über Kammern bis hin zu 
Institutionen, mussten lernen, mit dieser 
Situation umzugehen und Neues lernen. 
Ein weiteres Erfordernis ist, alle Beteiligten, 
insbesondere die Schulen, zu digitalisieren, 
um Chancengleichheit gewährleisten zu 
können.

Nach zehn Jahren steht die Berufswahlori-
entierung im Rhein-Erft-Kreis auf sicheren 
Füßen, überspringt jede Hürde und läuft 
selbst einen Marathon mit dem klaren Ziel: 
Kein Abschluss ohne Anschluss.

EILDIENST LKT NRW
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Ausbildungs- und Arbeitsmarktes, damit 
möglichst viele junge Menschen einen 
Ausbildungsabschluss erwerben – ein 
Weg, den Fachkräftebedarf zu decken und 
gesellschaftliche Teilhabe zu sichern. Ganz 
aktuell wurde ein kostenloser Workshop 
für Schulen und Jugendämter zur Nutzung 
des Internetportals Azufi bereitgestellt. Bei 
diesem kostenfreien Online-Vermittlungs-
portal für Schülerinnen und Schüler auf 
Ausbildungsplatzsuche suchen Schülerin-
nen und Schüler nicht nach Ausbildungs-
plätzen, sondern Betriebe nach passenden 
Auszubildenden. 

Die Entwicklung zeigt, dass neben neuen 
Formaten auch bereits etablierte Stan-
dardelemente durch die Pandemie einen 

Koordinierungsstellen und der Regiona-
lagentur Region Köln konnte gemeinsam 
eine Staffel gelaufen werden: so wurde im 
Juni 2021 eine digitale Veranstaltung für 
Eltern für die gesamte Region Köln geplant 
und durchgeführt zum Thema: „Erfolgs-
faktor Duale Ausbildung – Mit Dualer Aus-
bildung in gehobenen Berufs- und Füh-
rungspositionen.“ In 20 Vorträgen berich-
teten Azubis und beruflich qualifizierte 
Führungskräfte live über ihre spannenden 
Berufe und Karrierewege. Die gleiche Staf-
fel Kommunaler Koordinierungsstellen 
startete im Herbst 2020 bis Frühjahr 2021 
die gemeinsame Medienkampagne Aus-
bildung 2020 – Na klar! Hier wurden Bei-
träge auf Instagram, Facebook und You-
tube gepostet zur Stärkung des regionalen 

Kommunale Koordinierung bringt regionales und  
lokales Potenzial in Einklang

Der Rhein-Sieg-Kreis kann sich zu Recht als „Überzeugungstäter“ in Sachen Übergangsmanagement Schule-Beruf 
bezeichnen, denn bereits bevor der Kreis zum Ende des Jahres 2012 mit der Kommunalen Koordinierung von KAoA 
begann, war der Bedarf für das Thema erkannt. Die Erkenntnis führte zum politisch im Einvernehmen getragenen 
Willen, die berufliche Orientierung junger Menschen frühzeitig, systematisch und nachhaltig zu fördern und die dafür 
erforderlichen Rahmenbedingungen strukturell zu optimieren.

DIE AUTORIN

Gabriele Paar,  
Leiterin des Regio-
nalen Bildungsbüros, 
Rhein-Sieg-Kreis 
Quelle: Rhein-Erft-Kreis

Als einer der ersten Kreise in Nordrhein-
Westfalen wurden durch die Politik 

und Verwaltung Maßnahmen ergriffen, um 
den Bedarf an flächendeckender und insti-
tutionsübergreifender Kooperation gestal-
tend mit zu formen. Es führte dazu, dass 
bereits mit der Einrichtung des Regionalen 
Bildungsbüros im Jahr 2008 zeitgleich der 
Themenschwerpunkt Übergangsmanage-
ment Schule-Beruf als strategisches Hand-
lungsfeld definiert wurde. Es wurden per-
sonelle und finanzielle Ressourcen einge-
bracht und Zielsetzungen formuliert. Diese 
Grundlage bildete damals wie heute ein 
starkes Fundament für die gesamte weitere 
Entwicklung des Übergangsmanagements 
– eine vielfältige Weiterentwicklung, die 
einen reichen Erfahrungsschatz birgt. 

Erfolg wird REGIONAL  
konzipiert

Von Vornherein war klar, so ein Vorhaben 
kann nur groß gedacht und regional kon-

zipiert werden. Ein stimmiges Gesamtkon-
zept, welches alle Schulformen, alle Berufs-
sparten und alle relevanten Bildungspart-
nerinnen und -partner einbezieht, konnte 
nicht parallel durch die 19 kreisangehö-
rigen Städte und Gemeinden des Rhein-
Sieg-Kreises entwickelt werden. Und die 
geographische Lage des Kreises um die 
Bundesstadt Bonn als städtisches Oberzen-
trum herum – mit ihren vielfältigen Pend-
lerströmen und Verbindungen – machten 
die Notwendigkeit für eine übergreifende, 
enge Zusammenarbeit offenkundig. Der 
regionale Schulterschluss im gemeinsa-
men Bildungs- und Wirtschaftsraum Bonn/
Rhein-Sieg wurde durch persönliches 
Engagement der verschiedenen Partnerin-
nen und Partner herbeigeführt. Die Unter-
zeichnung der verlässlichen Kooperations-
vereinbarung zum „Aufbau eines Über-
gangsmanagements Schule-Beruf in der 
Region Bonn/Rhein-Sieg“ wurde in 2008 
nicht allein durch die beiden Kommunen 
Rhein-Sieg-Kreis und Bundesstadt Bonn, 
sondern auch durch die Agentur für Arbeit 
Bonn/Rhein-Sieg, die Industrie- und Han-

delskammer Bonn/Rhein-Sieg, die Hand-
werkskammer zu Köln, die Kreishandwer-
kerschaft Bonn/Rhein-Sieg, die Jobcenter 
Bonn und Rhein-Sieg-Kreis sowie den 
Deutschen Gewerkschaftsbund unter-
zeichnet. Diese Unterzeichner, die sowohl 
den Bedarf, als auch ihren Beitrag für das 
Gelingen des Übergangsmanagements 
und den Mehrwert für ihre eigene Arbeit 
verstanden haben, verstehen sich seither 
als regionales „Verantwortungsbündnis“. 

Weitere Vertreterinnen und Vertreter von 
Seiten der Schulen und Schulaufsicht, der 
Wirtschaft, die Hochschule Bonn/Rhein-
Sieg, die Universität Bonn, die Regiona-
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kreisangehörigen Städten und Gemein-
den vor Ort zu gewinnen: in erster Linie 
die Wirtschaftsförderungen, die Schulträ-
ger, die Jugendämter, die kommunalen 
Bildungsnetzwerke, relevante Branchen-
vertreter, Gewerbevereine, Elternvertreter 
u.v.m. Sie sind nicht nur beste Multiplika-
toren, sondern auch starke Partnerinnen 
und Partner, die die Situation vor Ort, 
Infrastruktur, Netzwerke, Kommunikati-
onswege, Bedarfe und Problemstellungen 
kennen und dazu beitragen, dass die zu 
entwickelnden Angebote wirklich „pas-
sen“. Oftmals stehen für lokale Aktionen 
kaum Finanzen zur Verfügung. 

Umso wichtiger ist es, Synergieeffekte 
zu erkennen, geeignete regionale Pro-
jekte wirksam einzubeziehen und für die 
Beteiligten eine Win-Win-Situation zu 
erzeugen. Die Kommunale Koordinierung 
kennt die regionalen Angebote, Rahmen-
bedingungen, Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner und kann in den Planun-
gen vor Ort ziel- und zielgruppenspezifisch 
unterstützen und vermitteln. 

Beispielsweise werden Unternehmerfrüh-
stücke in den kreisangehörigen Kom-
munen genutzt, um diverse Projekte zur 
Fachkräftesicherung vorzustellen und für 
KAoA-Aktivitäten und Projekte zu werben. 
Häufig gelingt der Zugang zu Unterneh-
men durch die Wirtschaftsförderungen 
der kreisangehörigen Kommunen, die ihre 
Wirtschaftslandschaft bestens kennen. 
Mit ihnen werden auch Veranstaltungen 
geplant und gestaltet, wie z.B. Runde 
Tische Schule-Wirtschaft oder kleinere 
Ausbildungsmessen. Schulen bzw. Schü-
lerinnen und Schüler und Unternehmen 
kommen vor Ort in direkten Kontakt, 
wovon alle profitieren und woran wieder-
um die Kommunen hohes Interesse haben, 
um den Fachkräftenachwuchs vor Ort zu 
stärken. Flankiert werden die Veranstaltun-
gen durch Beratungsangebote der Agentur 
für Arbeit oder der Kammern. Projekte 
der Zusammenarbeit von Schulen mit der 
jeweiligen Jugendberufshilfe werden durch 
die Kommunale Koordinierung angestoßen 
und gefördert.

Unsere Erkenntnis: Bei den lokalen Aktio-
nen ist es besonders relevant und erfolg-
versprechend, die vorhandenen Ressour-
cen vor Ort zu nutzen und genau diese 
Institutionen und Personen einzubeziehen, 
die sich sehr spezifisch, authentisch und 
nachhaltig einbringen können. Aus sol-
chen Aktivitäten erwachsen meist lang-
fristige Kooperationsbündnisse – in erster 
Linie zwischen Schulen und Unternehmen, 
aber auch darüber hinaus mit den anderen 
regionalen Partnern.

zugsbereiche sinnvoll, Abstimmungen auf 
regionaler Ebene zu treffen.

Unsere Erkenntnis: Ein gemeinsames Ver-
ständnis über Problemlagen und Bedarfe 
sowie die Festlegung von Zielen, Strate-
gien und Vorhaben muss auf regionaler 
Ebene erfolgen. Es braucht alle Player, um 
Veränderungen verbindlich und sinnvoll 
aufeinander abzustimmen, die Ressourcen 
zu bündeln und einen so nennenswerten 
Vorteil zu kreieren, der zum Mitmachen 
einlädt.

Erfolg wird LOKAL gestaltet

In der kreisweiten Umsetzung werden die 
Ziele und Angebote jedoch immer wieder 
auf die jeweilige Situation vor Ort hinun-
ter gebrochen. Die 19 kreisangehörigen 
Städten und Gemeinden sind in vielfältiger 
Hinsicht sehr heterogen. Die Rahmenbe-
dingungen – Infrastruktur, Unternehmens-
angebot, Verkehrssituation, gesellschaft-
liche Herausforderungen, Schul- oder Trä-
gerlandschaft u.v.m. – sind teilweise nicht 
miteinander vergleichbar. Beispielsweise 
können für Schülerinnen und Schüler aus 
dem ländlichen Gebiet, in dem kein Bil-
dungsträger mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln erreichbar ist, nahezu keine trägerge-
stützten Praxisphasen realisiert werden. 
Hier ist der unmittelbare Kontakt zu Unter-
nehmen, die auch schwächeren Schüle-
rinnen und Schülern offen gegenüberste-
hen, umso wichtiger. Zur Realisierung von 
bedarfsgerechten Angeboten vor Ort gilt 
es, die jeweiligen Verantwortlichen in den 

lagentur Bonn/Rhein-Sieg, die Jugendbe-
rufshilfen und Kommunalen Integrations-
zentren wurden sukzessive in den Aufbau 
des Regionalen Übergangsmanagements 
sowie die Besetzung der Gremien und 
Arbeitskreise einbezogen. Die Expertisen, 
Bedarfseinschätzungen und Sichtweisen 
dieser Partnerinnen und Partner waren und 
sind wichtig, um das Gesamtbild zu verste-
hen und den Handlungsbedarf zu erfas-
sen. Früh bestand Einvernehmen, mit den 
Schulformen zu starten, die zum Abschluss 
der Sekundarstufe I führen. Beginnend mit 
dem Kompetenzcheck (jetzt: Potenzialana-
lyse) über den regionalen Berufswahlpass, 
Entwicklungskonferenzen, Beratungs- und 
Förderangebote bis hin zur Begleitung im 
Übergang wurden Abläufe, Strukturen und 
Angebote aufeinander abgestimmt.

Als das landesweite Vorhaben KAoA 
schließlich im Dezember 2012 in der 
Region startete und unmittelbar nach 
den damaligen KAoA-Referenzkommu-
nen in die Umsetzung von KAoA eintrat, 
waren wesentliche Strukturen der regio-
nalen Zusammenarbeit für den Bereich 
der Sekundarstufe I bereits gefestigt. Der 
Ausbauschritt zu den Schulen mit Sekun-
darstufe II brachte alle Akteure dazu, sich 
noch tiefer und umfassender in die Thema-
tik der Übergangsgestaltung einzubringen. 
Die Ziele umfassten weitere Zielgruppen, 
so dass sich neue Fragestellungen erga-
ben und weitere Kooperationspartnerin-
nen und -partner mit ihrer Expertise in das 
Netzwerk integriert wurden. Gerade in der 
Zusammenarbeit mit Hochschulen war 
es vor dem Hintergrund der weiten Ein-

Übersicht Region Rhein-Sieg. Quelle: Rhein-Sieg-Kreis
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Erfolg nimmt den Bedarf ernst

Insgesamt hat die Erfahrung gezeigt, dass 
eine Kommunale Koordinierung von KAoA 
nicht heißt, das Gießkannenprinzip zu ver-
wenden. So notwendig, gut und sinnvoll 
die landesweiten Strukturen und Angebote 
sind, sie sind auf ein regionales Gesamt-
konzept herunter zu brechen und dann 
konkret und bedarfsgerecht vor Ort in die 
Tat umzusetzen. Die Kommunale Koordi-
nierung ist darauf angewiesen und darauf 
aus, den tatsächlichen Bedarf vor Ort zu 
kennen und zu verstehen und Entwick-
lungs- und Transferprozess zu moderieren. 
Stakeholder und Multiplikatoren müssen 
eingebunden und mit miteinander ver-
knüpft werden, damit der Bedarf grundle-
gend angegangen wird. Die Angebote im 
Rahmen von KAoA erwachsen von einer 
Aneinanderreihung von Pflichterfüllung zu 
einem stimmigen Konzept, wenn regionale 
und lokale Aktivitäten bedarfsgerecht ver-
zahnt werden.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 11/Oktober 2021  50.05.06.9Das Potential des lokalen Netzwerkes einbinden. Quelle: Rhein-Sieg-Kreis

Individuelle Übergangsbegleitung –  
Möglichkeiten und Grenzen im Rahmen von KAoA

Der Artikel geht der Frage nach, wie sich eine effektive individuelle Übergangsbegleitung im Rahmen von „Kein 
Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) in dem Spannungsfeld zwischen Standardelementen für alle Schülerinnen und 
Schüler und dem steigenden individuellen Unterstützungsbedarf von Jugendlichen umsetzen lässt. Er zeigt auf, welche 
Unterstützungsformen derzeit bestehen und stellt einen Ansatz der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit vor, der 
dazu beitragen kann, die bestehende Lücke zwischen Bedarf und Angebot zu verkleinern.

DIE AUTORIN

Martina Vennemeyer, 
Leitung Bildungsbüro, 
Kreis Steinfurt 
Quelle: Kreis Steinfurt

Individuelle Angebote trotz 
KAoA-Standardelementen  
für alle?

Ziel der Landesinitiative „Kein Abschluss 
ohne Anschluss“ (KAoA) ist ein strukturier-
ter, zielgerichteter Übergangsprozess, der 
es den jungen Menschen ermöglicht, eine 
individuell passende Anschlussperspektive 
für sich zu entwickeln. Dazu werden stan-
dardisierte Elemente wie die Potenzialana-
lyse und Praxisphasen in der Studien- und 
Berufsorientierung ab der achten Klasse 
zur Entscheidungsfindung eingesetzt – und 
zwar gleichermaßen für alle Schülerinnen 
und Schüler. Wunderbar möchte man mei-

nen, so erhalten alle die gleichen Chancen 
in der Vorbereitung ihrer Berufswahlent-
scheidung. Das stimmt, ist aber nur die 
halbe Wahrheit.

Orientierung an der Lebens-
realität von jungen Menschen

Sicherlich legen die Standardelemente in 
Schule eine gute gemeinsame Grundlage 
für die Orientierung im Hinblick auf die 
Frage, wie es denn nach der Schule wei-
tergehen soll. Die individuellen Lebensum-
stände von Schülerinnen und Schülern 
jedoch sind unterschiedlich. Neben Ein-

flussfaktoren wie sprachlichen Barrieren, 
kognitiven und körperlichen Einschrän-
kungen und dem sozialen Umfeld spielen 
auch persönliche Problemstellungen in 
Familie und / oder Freundeskreis im Leben 
von Jugendlichen eine große Rolle. Hier 
können Probleme, die auf den ersten Blick 



EILDIENST 11/2021  Schwerpunkt „Kommunale Koordinierung des Übergangs Schule/Beruf in den Kreisen“

537

auch bei der Vermittlung von Werten und 
bei der beruflichen Orientierung zu beglei-
ten.

Rechtskreisübergreifende 
Zusammenarbeit ermöglicht 
individuellen Ansatz

Der Fokus der aufgezeigten Projekte liegt 
in der Regel auf der Vermittlung in Ausbil-
dung. Die Erfahrung in Schule zeigt aber 
auch, wie wichtig eine frühzeitige Identi-
fizierung von Schülerinnen und Schülern 
ist, die aus unterschiedlichen Gründen in 
der Schule zu scheitern drohen oder einen 
Unterstützungsbedarf aufweisen. Dieser 
Aufgabe widmen sich in Schule sowohl 
Lehrkräfte als auch Schulsozialarbeiterin-
nen und Schulsozialarbeiter. Dabei gibt es 
immer wieder Berührungspunkte mit der 
Frage, wie es nach der Schule weiterge-
hen kann. Aber auch wenn die Frage nach 
einer Anschlussperspektive noch nicht 
aktuell ist, ist es wichtig, Schülerinnen und 
Schülern im Sinne einer ganzheitlichen För-
derung rechtzeitig Unterstützung anzubie-
ten, damit sie in die Lage versetzt werden, 
ihren Schulabschluss zu erwerben und eine 
Lebensperspektive zu entwickeln. An die-
ser Schnittstelle setzt im Kreis Steinfurt das 
Projekt Dock 14 an.

Lernen fördern e.V. mit einem Betreuungs-
schlüssel von 1:25 unterstützt. Dem steht 
ein aus Schule gemeldeter Bedarf von ca. 
580 Plätzen gegenüber. 

Matchingberatung

Ziel der Matchingberatung ist es, bis Ende 
2021 konkrete offene Ausbildungsplätze 
mit geeigneten Jugendlichen zu besetzen. 
Corona-bedingt haben Betriebe Schwierig-
keiten bei der Besetzung von Ausbildungs-
stellen. Hier identifiziert der Matchingbe-
rater der Kreishandwerkerschaft Steinfurt 
– Warendorf ausbildungsfähige Jugend-
liche und führen Ausbildungsbetriebe und 
ausbildungsinteressierte junge Menschen 
zusammen. Die Ansprache der Jugend-
lichen erfolgt überwiegend an den Berufs-
kollegs. Es konnten bislang über diesen 
Weg etwa 20 Jugendliche in Ausbildung 
vermittelt werden.

Übergangsbegleitung  
nach Corona

Um die Folgen von Corona für die Situation 
am Ausbildungsmarkt abzufedern, werden 
ab sofort bis Oktober 2022 in dem Pro-
jekt „Übergangsbegleitung“ ausbildungs-
willige und ausbildungsreife Jugendliche 
auf ihrem Weg in eine duale Ausbildung 
begleitet. Dieses Angebot wird ebenfalls 
von der Kreishandwerkerschaft Steinfurt – 
Warendorf als Träger mit drei Personalstel-
len und einem Beratungsschlüssel von ca. 
1:120 umgesetzt.

Initiativen vor Ort

Neben den Förderprogrammen des Landes 
werden im Übergang Schule – Beruf auch 
Angebote in den kreisangehörigen Kom-
munen vor Ort durchgeführt. 

In der Stadt Greven beispielsweise beglei-
ten ehrenamtliche Mentorinnen und Men-
toren in dem als gemeinnütziger Verein 
organisierten Projekt „McJob“ ihre Men-
tees ganz individuell.  Die Coaches sind 
in der Regel vor Ort mit vielfältigen Kon-
takten gut vernetzt und stehen gegenüber 
Betrieben mit ihrem Namen hinter dem 
Schüler und der Schülerin. 

Ein weiteres Beispiel gibt es in Rheine, wo 
der Sportverein FC Eintracht Rheine e.V. 
nach dem Motto „Fußball ist mehr!“ über 
den so genannten Initiativkreis FCE ein 
Angebot für Jugendliche entwickelt hat, 
um diese neben der sportlichen Betreuung 

nichts mit Berufsorientierung zu tun haben, 
dennoch Auswirkungen darauf haben, wie 
gut eine Schülerin oder ein Schüler sich 
auf schulische Fragen konzentrieren kann. 
Daher ist häufig auch ein individueller 
Ansatz erforderlich. 

Der individuelle Ansatz in KAoA wird zum 
Beispiel über differenzierte Potenzialana-
lysen und trägergestützte Angebote als 
Ersatz oder Ergänzung zu Berufsfelder-
kundungen in Betrieben aufgegriffen. 
Beratungsangebote der Agentur für Arbeit 
leisten ebenfalls einen Beitrag zur Betrach-
tung des individuellen Einzelfalls. Den-
noch stellen Schulen, Jugendämter und 
Jobcenter in ihrer täglichen Arbeit immer 
wieder fest, dass es Jugendliche gibt, die 
die schulischen Angebote und die berufli-
chen Anschlussmaßnahmen nicht nutzen 
können oder wollen. In diesen Fällen sind 
individuelle Ansätze und Unterstützungs-
mechanismen gefragt.

In den letzten beiden Jahren kommen 
erschwerend die Negativfolgen der Coro-
na-Pandemie wie Kontaktbeschränkun-
gen, Distanz-Unterricht, soziale Einsamkeit 
für Schülerinnen und Schüler hinzu. Auch 
im Übergang Schule – Beruf konnten viele 
Angebote nicht wie gewohnt durchgeführt 
werden. Die normalerweise so wichtige 
Praxiserfahrung in Betrieben zum Beispiel 
konnte nicht oder nur sehr eingeschränkt 
ermöglicht werden. Dadurch verstärkt sich 
noch einmal die Bedeutung individueller 
Unterstützungsangebote.
 

Bausteine für eine individuelle 
Übergangsgestaltung

Im Rahmen von KAoA werden verschiede-
ne Bausteine zur individuellen Begleitung 
im Übergang Schule – Beruf angeboten 
und durch Maßnahmen auf der kommu-
nalen Ebene ergänzt.

Berufseinstiegsbegleitung 

Die Berufseinstiegsbegleitung richtet sich 
an Jugendliche, die einen Unterstützungs-
bedarf beim Erreichen des Schulabschlus-
ses oder beim Übergang haben. Sie soll 
vorrangig dazu beitragen, die Chancen der 
Schülerinnen und Schüler auf einen erfolg-
reichen Übergang in eine betriebliche 
Berufsausbildung zu verbessern.

Im Kreis Steinfurt werden derzeit 124 
Schülerinnen und Schüler an 20 Schulen 
durch eine Berufseinstiegsbegleiterin / 
einen Berufseinstiegsbegleiter des Trägers 

Flyer Dock 14.
 Quelle: Ev. Jugendhilfe Münsterland gGmbH
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gleitung hat seine Berechtigung und erfüllt 
einen bestimmten Aspekt. Für Jugendliche 
in Problemsituationen ist eine bedarfs-
gerechte, einzelfallbezogene Betreuung 
wichtig. Das Ziel in KAoA, dass niemand 
ohne eine konkrete Anschlussperspektive 
die Schule verlassen soll, muss sich auch in 
den Anstrengungen für besonders benach-
teiligte Jugendliche wiederspiegeln. Der 
ungedeckte Bedarf bei der Berufseinstiegs-
begleitung zeigt, dass in diesem Punkt 
noch Handlungsbedarf besteht. 

Der Kreis Steinfurt übernimmt hier bereits 
Verantwortung und stellt Finanzmittel für 
das Projekt Dock 14 bereit. Wünschens-
wert wäre eine stärkere Verzahnung von 
kommunalem und landesseitigem Enga-
gement bei Angeboten, die zwar nicht für 
die überwiegende Mehrheit der Schüle-
rinnen und Schüler zum Tragen kommen, 
aber dennoch gesamtgesellschaftlich einen 
wichtigen Beitrag dazu leisten, dass Men-
schen ein selbstbestimmtes Leben unab-
hängig von staatlicher Förderung führen 
können.  

EILDIENST LKT NRW
Nr. 11/Oktober 2021  50.05.06.9

Der Betreuungsumfang ergibt sich aus den 
individuellen Bedarfen der teilnehmenden 
Jugendlichen. Ein Zuweisungsgremium, 
bestehend aus Schule, Träger, Jugendhilfe 
und Jobcenter, entscheidet über die Ver-
teilung der zur Verfügung stehenden Stun-
den auf die Schulen und Teilnehmenden. 

Die professionelle Begleitung basiert auf 
den Ressourcen Zeit, Beziehung und Kon-
tinuität, so dass eine vertrauensvolle Basis 
entsteht, um lösungsorientierte und auf 
positive – kleinschrittige – Effekte ausge-
richtete Erfahrungen wie Selbstwirksamkeit 
zu ermöglichen. Die Reflexionsfähigkeit 
wird gestärkt, und Jugendliche haben die 
Möglichkeit, eine ganzheitliche Perspektiv-
planung für sich zu entwickeln.

Fazit

Um den unterschiedlichen Bedarfen von 
Schülerinnen und Schülern im Über-
gangsprozess von der Schule in den Beruf 
gerecht werden zu können, braucht es 
verschiedene Instrumente der individuellen 
Übergangsbegleitung. Jeder vorhandene 
Baustein der individuellen Übergangsbe-

Dock 14 als rechtskreisüber-
greifendes Pilotprojekt

Die Ursachen für einen Unterstützungsbe-
darf bei Schülerinnen und Schülern können 
psychischer oder sozialer Art sein, in der 
Schule, im Elternhaus, in der Peergroup 
oder beim Kind selbst liegen. Es geht daher 
um eine individuelle und an den Stärken 
und Lernfeldern der jungen Menschen 
ausgerichtete langfristige Hilfestellung – 
von der siebten Klasse bis zur Erfüllung der 
Berufsschulpflicht und unabhängig von der 
Rechtskreiszugehörigkeit. 

Dieser rechtskreisübergreifende Ansatz 
wird zunächst bis Ende 2022 in den Pro-
jektkommunen Steinfurt, Neuenkirchen 
und Nordwalde in Kooperation mit einer 
Hauptschule, einer Realschule, einer 
Sekundarschule und einer Gesamtschule 
erprobt. Die Umsetzung erfolgt durch den 
Träger Evangelische Jugendhilfe Münster-
land gGmbH. Derzeit sind 23 Schülerinnen 
und Schüler in der Beratungsphase. In fünf 
Fällen wird gerade die Zusammenarbeit 
angebahnt und zwei Jugendliche stehen 
kurz vor dem Ende ihrer begleiteten Zeit. 

Die Gemeinschaftsinitiative www.fachkräfte-für-morgen.de 
des Mittleren Niederrheins

Das regionale Portal www.fachkräfte-für-morgen.de ist eine Gemeinschaftsinitiative der vier Kommunalen Koordinie-
rungsstellen aus dem Kreis Viersen, dem Rhein-Kreis Neuss, Mönchengladbach und Krefeld sowie der IHK Mittlerer 
Niederrhein, den Kreishandwerkerschaften Niederrhein und Mönchengladbach und der Regionalagentur Mittlerer Nie-
derrhein. Die Internetseite bietet Schülerinnen und Schülern eine Unterstützung in der Berufs- und Studienorientierung 
sowie einen Zugang zu ersten Praxismöglichkeiten. Betriebe können auf ihre Branche und angebotene Ausbildungs-, 
Praktika- und Berufsfelderkundungsmöglichkeiten aufmerksam machen, um den künftigen Fachkräftebedarf zu sichern. 
Die Nutzung des Portals ist kostenlos und werbefrei. 

DIE AUTORIN

Judith Potthast,  
Kommunale  
Koordinierungsstelle, 
Kreis Viersen  
Quelle: Kreis Viersen

Vier Bausteine  
zur Berufsorientierung

Um Schülerinnen und Schüler auf der 
Suche nach ersten Praxismöglichkeiten, 
Veranstaltungen der Berufs- und Studien-
orientierung oder einem für den jeweili-
gen Schulabschluss möglichen Anschluss 
zu unterstützen, wurde auf Initiative der 
Kommunalen Koordinierungsstelle und in 
Zusammenarbeit mit der Regionalagentur 
Mittlerer Niederrhein die Gemeinschafts-
initiative www.fachkräfte-für-morgen.de 

entwickelt. Die Kooperation der genann-
ten Akteure im Mittleren Niederrhein 
ermöglicht unter anderem eine multipro-
fessionale Zusammenarbeit im Hinblick auf 
das Portal. 

Vorteilhaft ist diese Kooperation auch für 
Jugendliche, die in Randgebieten der ein-
zelnen Städte und Kreise wohnen und über 
das gemeinsame Portal auch auf Ange-
bote der benachbarten Regionen zurück-
greifen können. Alle wichtigen Berufso-
rientierungsthemen sind in vier Bausteine 

aufgeteilt, die den Jugendlichen je nach 
ihrer aktuellen Berufsorientierungsphase 
die passenden Angebote präsentieren. Der 
erste Baustein, das „BFE-Portal“, wurde 
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Die bereits genannten Angebote werden 
durch den vierten und letzten Baustein, 
einen Veranstaltungskalender, ergänzt. 
Über diesen können die Schülerinnen 
und Schüler einen Überblick über aktuelle 
Veranstaltungen der Berufs- und Studien-
orientierung in der Region Mittlerer Nie-
derrhein erlangen. Die Teilnahme an den 
örtlichen Veranstaltungen zur beruflichen 
Orientierung ergänzt das bisher erlangte 
Wissen und erhöht die Identifikation mit 
der Region.

Berufliche Orientierung  
zu Zeiten von Corona

Die Corona-Pandemie hat sich auch auf 
die berufliche Orientierungsphase von 
Jugendlichen ausgewirkt. Das Sammeln 
von Praxiserfahrung durch Berufsfelder-
kundungen in Betrieben war in der Regel 
nicht möglich. Um den Jugendlichen den-
noch einen Einblick in unterschiedliche 
Berufsfelder ermöglichen zu können, pas-
sten die Kommunalen Koordinierungsstel-
len des Mittleren Niederrheins gemeinsam 
mit der Regionalagentur Mittlerer Nieder-
rhein das Angebot an: Sie ermöglichten es 
den Betrieben, ihre Berufsfelderkundungs-
angebote als digital durchgeführte Ange-
bote im BFE-Portal kenntlich zu machen. 

Im Zuge dessen wurde ein exemplarischer 
Tagesablauf für digitale Berufsfelderkun-
dungstage und ein Handlungsleitfaden für 
digitale Berufsorientierungsangebote erar-
beitet und den Betrieben zur Verfügung 
gestellt. Beide Dokumente finden sich auf 
der Internetseite wieder und können jeder-
zeit von Betrieben eingesehen werden. 
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den Kontakt zu den Bewerberinnen und 
Bewerbern über das Portal aufnehmen. Ein 
„Rundum-sorglos-Paket“ bei der Suche 
nach einem Praktikumsplatz. Die beiden 
genannten Bausteine, das BFE-Portal und 
das Praktikums-Portal, dienen der geziel-
ten Kontaktaufnahme zwischen Betrieben 
und Schülerinnen und Schülern. Die Ange-
bote tragen dazu bei, die Hemmschwellen 
bei der Kontaktaufnahme zu einem Betrieb 
abzubauen. Es kann der erste Kontakt 
mit dem potenziellen künftigen Arbeitge-
ber sein. Von den Bausteinen profitieren 
beide Seiten: Unternehmen können junge 
Menschen auf sich, die Branche und ihre 
Ausbildungsmöglichkeiten aufmerksam 
machen. So lernen sie potentielle Auszu-
bildende kennen und können den Fach-
kräftenachwuchs sichern. Auf der anderen 
Seite gewinnen die Schülerinnen und Schü-
ler einen Einblick in die Berufswelt, können 
sich für ihren beruflichen Anschluss ent-
scheiden und somit ihre berufliche Zukunft 
gestalten. 

Der neueste Baustein auf der www.
fachkräfte-für-morgen.de-Seite ist der 
Berufswege-Navigator (BWN). Mit Hilfe 
der webbasierten Orientierungshilfe des 
Berufswege-Navigators erhalten Jugend-
liche und junge Erwachsene, unter Ein-
beziehung ihres Schulabschlusses und 
ihrer groben beruflichen Zielsetzung, eine 
Übersicht zu passenden regionalen Ange-
boten. Mit wenigen Klicks gelangen sie 
zu Ansprechpartnerinnen und Ansprech-
partnern oder detaillierten Informationen 
zu Bildungsgängen. Der Baustein ist ein 
Angebot sowohl für die Jugendlichen, die 
sich selbst orientieren möchten und die 
örtlichen Angebote kennenlernen wollen, 
als auch für Beraterinnen und Berater, die 
basierend auf dem Navigator die nächsten 
Handlungsschritte mit dem Jugendlichen 
bestimmen können. 

im Schuljahr 2014/2015 eröffnet. Das 
Ziel des BFE-Portals ist die Buchung der 
Berufsfelderkundungen (BFE) bei örtlichen 
Unternehmen. Die Berufsfelderkundun-
gen sind eines der Standardelemente des 
Landesprogramms „Kein Abschluss ohne 
Anschluss“, die für alle Schülerinnen und 
Schüler der 8. Klasse verbindlich vorge-
sehen sind. Die Schülerinnen und Schüler 
sind verpflichtet, an drei Tagen bei drei 
unterschiedlichen Betrieben ein eintägiges 
Praktikum zu absolvieren. Die BFE gewäh-
ren den Jugendlichen erste Einblicke in das 
Arbeitsleben und in berufliche Tätigkeiten. 
Die Unternehmen haben im BFE-Portal die 
Möglichkeit, ihre Angebote in zwei fest-
gelegten Zeiträumen im Jahr einzustellen. 
Betrieben ist es freigestellt, wie viele Plätze 
sie in diesen Zeiträumen anbieten. Schüle-
rinnen und Schüler können diese Angebote 
direkt und verbindlich buchen. Auch eine 
Teilnahmebescheinigung wird über das 
BFE-Portal automatisch erstellt. Die Lehr-
kräfte der Schülerinnen und Schüler wer-
den auf direktem Wege über die getätigte 
Buchung informiert. 

Der zweite Baustein von www.fachkräfte-
für-morgen.de ist das „Praktikums-Por-
tal“, das ein weiteres Standardelement 
des Landesprogramms „Kein Abschluss 
ohne Anschluss“ bedient und die Schüle-
rinnen und Schüler in Klasse 9 und/oder 
10 unterstützt. Auf der Suche nach Prak-
tikumsplätzen können die Schülerinnen 
und Schüler auf die Angebote der Betriebe 
zurückgreifen, die in dem Portal eingestellt 
sind. Die Betriebe können die verfügbaren 
Zeiträume ganzjährig hinzufügen und die 
Dauer der Praktika selbst festlegen. Ein 
weiterer Vorteil des Praktikums-Portals ist 
die Unterstützung bei der Erstellung einer 
Bewerbung, die direkt an den Betrieb ver-
sandt werden kann. Betriebe erhalten die 
Bewerbungsunterlagen online und können 

Förderung der Berufe im Bereich Pflege und Gesundheit

Zusammen mit den Akteuren im Übergang Schule-Beruf fördert die Kommunale Koordinierungsstelle des Kreises 
Warendorf Ausbildungen im Bereich Pflege und Gesundheit. Durch zielgruppenspezifische Formate werden Schüle-
rinnen und Schüler sowie Koordinatorinnen und Koordinatoren der beruflichen Orientierung angesprochen und über 
die Ausbildungs- sowie Karrieremöglichkeiten informiert. 

Schon seit 2017 nimmt die Kommu-
nale Koordinierungsstelle den Bereich 

Gesundheit und Pflege im Kreis Warendorf 

in den Blick und etablierte diesen als ein 
Querschnittsthema in der beruflichen Ori-
entierung von Schülerinnen und Schülern. 

Der Fachkräftebedarf im Kreis Warendorf 
folgt dem bundesweiten Trend: Fachkräfte 
im Bereich Gesundheit und Pflege werden 
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für Berufsfelderkundungen sowie Praktika 
anbieten. Die Wanderausstellung wurde 
sowohl in Präsenz als auch online genutzt 
und entwickelt sich zu einem festen Ele-
ment in der beruflichen Orientierung, 
sodass sie auch in diesem Schuljahr an die 
Schulen im Kreis Warendorf gebracht wird. 

Durch die gewachsene ämterübergreifen-
de Kooperation mit dem Jobcenter und 
der Sozialplanung etabliert sich ein wei-
teres Format, welches über den Pflege-
bereich informiert und zur Steigerung der 
Attraktivität beiträgt: Aktionen anlässlich 
des Tages der Pflege. Im Kreis Warendorf 
wurde am Internationalen Tag der Pflege 
am 12. Mai ein Online-Vortrag für Schü-
lerinnen und Schüler veranstaltet sowie ein 
Expertentelefon für Quer- und Wiederein-
steigende geschaltet. Hierfür konnte eine 
Pflegeausbildungsberaterin vom Bundes-
amt für Familie und zivilgesellschaftliche 
Aufgaben gewonnen werden. In dem 
abwechslungsreichen und interaktiven 
Online-Vortrag stellte die Ausbildungsbe-
raterin die Vielfalt der Pflegeberufe, deren 
Zugangsvoraussetzungen und Karriere-
wege dar. Die Teilnehmenden nutzten die 
Möglichkeit, Fragen zu stellen und erhiel-

tausch mit Lehrenden der Pflegeschule als 
auch der Pflegedienstleitung der Klinik und 
den Pflegekräften wurde die Attraktivität 
und Vielfalt der Pflegeberufe deutlich. In 
einem Klinikum bekleiden einige Kinder-, 
Alten- und Krankenpflegende eine Funk-
tion mit höherer Vergütung. Dazu gehö-
ren Aufgaben in der Intensiv-, OP- und 
Anästhesiepflege, Stations-, Wohnbe-
reichs-, Haus- und Pflegedienstleitung, 
als Hygienefachkraft sowie Aufgaben im 
Qualitätsmanagement. Zudem wurde 
in diesem Rahmen über das seit dem 1. 
Januar 2020 in Kraft getretene Pflegebe-
rufereformgesetz informiert, welches die 
Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege 
zu einer generalistischen Pflegeausbildung 
zusammenfasst. Um die Schülerschaft auf 
den Gesundheits- und Pflegebereich auf-
merksam zu machen, werden neben den 
Koordinatorinnen und Koordinatoren der 
beruflichen Orientierung auch die jungen 
Menschen direkt angesprochen. Im Rah-
men einer ämterübergreifenden Koope-
ration mit Akteuren im Übergang Schu-
le-Beruf wurde eine Wanderausstellung 
„Meine Zukunft ist da! Mach Karriere in 
der Gesundheits- und Pflegebranche“ ins 
Leben gerufen. Anhand sechs ansprechen-
der Banner können sich Schülerinnen und 
Schüler über die generalisitische Pflegeaus-
bildung und die Ausbildung in Heilerzie-
hungspflege informieren. Damit ein erstes 
Hineinschnuppern in die Berufspraxis 
erleichtert wird, können die jungen Men-
schen die Begleitbroschüre zur Wander-
ausstellung nutzen. Darin sind regionale 
Pflegeeinrichtungen aufgelistet, die Plätze 

dringend gebraucht, nicht nur in Zeiten der 
Pandemie. Zusammen mit den Schulauf-
sichten nutzte die Kommunale Koordinie-
rungsstelle die regelmäßig stattfindenden 
Arbeitskreise mit den Koordinatorinnen 
und Koordinatoren der beruflichen Ori-
entierung der Schulen im Kreis Warendorf 
und lud die Sozialplanerin des Kreises ein, 
um den IST-Stand zu verdeutlichen. Die 
Zahlen machen den Bedarf an Fachkräf-
ten deutlich. Doch wie können Schülerin-
nen und Schüler unterstützt werden, um 
eine fundierte Berufswahlentscheidung 
zu treffen? Um Jugendliche für den Pfle-
gebereich zu begeistern, müssen sowohl 
die Koordinatorinnen und Koordinatoren 
der beruflichen Orientierung, die jungen 
Menschen selbst und deren Eltern erreicht 
werden. Vor allem durch Praxiseinblicke 
sowie Informationen zu Berufs- und Kar-
rierechancen wird ein Beruf erfahrbar.

Informationen aus erster Hand bekamen 
die Koordinatorinnen und Koordinatoren 
der beruflichen Orientierung bei Veranstal-
tungen in einem Berufskolleg für Heilerzie-
hungspflege sowie bei einer Fachklinik, 
der auch weitere Altenheime zugehörig 
sind. Durch den fachlichen Input und Aus-

Setzen sich für die Berufsorientierung junger Menschen ein: Studien- und Berufswahl-
koordinatoren sowie Firmen- und Kammervertreter waren im Jahr 2018 zu Gast im St. 
Josef-Stift Sendenhorst. Quelle: Kreis Warendorf

MÜNSTERLAND E.V. REGIONALAGENTUR  muensterland.com/arbeit

#lebensgeschichten-

entdeckerin

Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Europäischen Sozialfonds

MEINE ZUKUNFT IST DA!
Mach Karriere in der Gesundheits- & Pflegebranche

       Starte mit BFE & Praktikum

Schülerinnen und Schüler im Kreis Waren-
dorf nutzen die Wanderausstellung, um 
sich über Pflegeberufe zu informieren.
 Quelle: Kreis Warendorf

DIE AUTORIN

Jutta Rohoff-Schaden, 
Leiterin der  
Kommunalen  
Koordinierungsstelle 
Kreis Warendorf  
Quelle: Kreis Warendorf
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den Akteuren einen Fachtag zum Thema 
Gesundheit und Pflege, bei dem Expertin-
nen und Experten zu Wort kommen und 
der inhaltliche Austausch sowie Ideen zur 
weiteren Förderung des Bereichs im Kreis 
Warendorf im Vordergrund stehen sollen.
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scheidende Rolle bei der Berufswahl ihrer 
Kinder spielen, wird das Thema Gesund-
heit und Pflege auch bei Elternabenden 
aufgegriffen. So hatten Eltern beim ver-
gangenen digitalen Elternabend die Mög-
lichkeit, sich neben der dualen Ausbildung, 
des Studiums auch zum Pflegebereich zu 
informieren. Zukünftig plant die Kommu-
nale Koordinierungsstelle zusammen mit 

ten ein Informationsblatt als Download. 
Dieses Online-Format wurde gerne von 
Schülerinnen und Schülern genutzt und als 
sehr ansprechend empfunden., Diese posi-
tive Resonanz nutzen die Mitarbeiterinnen 
der Kommunale Koordinierungsstelle, des 
Jobcenters und der Sozialplanung für wei-
tere gemeinsame Aktionen im folgenden 
Schuljahr. Da auch die Eltern eine ent-

Mit vereinten Kräften – Kommunale Koordinierungsstellen 
und Koordinierungsstellen KAoA-STAR arbeiten  
Hand in Hand

Perspektiven eröffnen, Weichen stellen, Hilfestellung geben: Viele Jugendliche – ob mit oder ohne Handicap – brau
chen Unterstützung, wenn es um ihre Berufliche Orientierung geht. Ihnen allen den Start ins Arbeitsleben zu ermög
lichen bzw. zu erleichtern, ist das gemeinsame Ziel der Kommunalen Koordinierungsstellen und der Koordinierungsstel
len KAoASTAR der Landschaftsverbände WestfalenLippe (LWL) und Rheinland (LVR). Sie stehen bereits seit 2012 in 
engem Dialog miteinander und haben gemeinsam verschiedene erfolgreiche Formate entwickelt.

DIE AUTOREN
Prof. Dr. Angela 
Faber, LVR- 
Dezernentin Schulen,  
Inklusionsamt,  
Soziale Entschädigung,  
Landschaftsverband 
Rheinland, und              

Matthias Münning, 
LWLSozialdezernent, 
Landschaftsverband 
WestfalenLippe
Quelle: LVWL

I. Was ist KAoA-STAR?

Im Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne 
Anschluss“ (KAoA) zur Förderung des 
Übergangs von der Schule in den Beruf gibt 
es einen inklusiven Baustein: STAR – Schu-
le trifft Arbeitswelt. Für Jugendliche mit 
Behinderung ist der Einstieg in die Erwerbs-
tätigkeit mit besonderen Hürden verbun-
den und oft eine große Herausforderung. 
Das Programm erfolgt im Einklang mit den 
Zielen des Aktionsplans „nrw.inklusiv“ zur 
Umsetzung des Gesetzes zu dem „Über-
einkommen der Vereinten Nationen über 
die Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen“ und wurde bereits im Jahr 2009 auf 
den Weg gebracht – zunächst als Projekt 
für Jugendliche mit anerkannter Schwer-
behinderung oder sonderpädagogischem 
Unterstützungsbedarf. STAR ergänzt das 
KAoA-Angebot um behinderungsspezifi-
sche Aspekte der Beruflichen Orientierung 
und bietet sowohl an Förderschulen sowie 
im Gemeinsamen Lernen individuelle 
Unterstützung. Das Ziel ist stets eine ver-
besserte Chancengleichheit im Übergang 
zum Berufsleben und mehr Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt.

Die KAoA-Elemente Potenzialanalyse, 
Berufsfelderkundung und Praktika werden 
bei KAoA-STAR ergänzt durch spezielle 
dem Förderbedarf angepasste und indivi-

dualisierte Angebote, zum Beispiel in den 
Bereichen Kommunikation oder Sozialver-
halten. Außerdem werden in regelmäßigen 
Berufswegekonferenzen Eltern, Lehrerin-
nen, Lehrer, Rehaberaterinnen und Reha-
berater sowie die Agentur für Arbeit in den 
Prozess integriert.

Während für die regionale Umsetzung von 
KAoA die Kommunalen Koordinierungs-
stellen bei den Städten und Kommunen 
zuständig sind, ist das behinderungsspezi-
fische Angebot bei den Koordinierungsstel-
len KAoA-STAR des LWL und LVR ange-
siedelt. Diese steuern die Arbeit der regio-
nalen Integrationsfachdienste (IFD), die 
KAoA-STAR vor Ort umsetzen. Insgesamt 
existieren NRW-weit 37 IFD-Regionen. Sie 
spielen während des gesamten Berufsori-
entierungsprozesses eine wichtige Rolle, 
denn sie behalten den „roten Faden“ im 
Blick. Dafür stehen die Integrationsfach-
kräfte in engem Kontakt zu den Jugend-
lichen und arbeiten mit allen Prozessbetei-
ligten zusammen, etwa den Schulen, der 
Agentur für Arbeit, örtlichen Unternehmen 
sowie Handels- und Handwerkskammern.

II. Konstruktiver Austausch

Die Koordinierungsstellen KAoA-STAR von 
LWL und LVR haben in Zusammenarbeit 
mit den Kommunalen Koordinierungsstel-

len verschiedene Austauschformate ent-
wickelt, um ein verlässliches, standardisier-
tes System der Beruflichen Orientierung zu 
schaffen und dessen Qualität zu sichern. 
Dafür bringen sie alle am Prozess beteilig-
ten Akteurinnen und Akteure zusammen – 
in unterschiedlichen Zusammensetzungen, 
mit unterschiedlichen Aufgaben und auf 
unterschiedlichen hierarchischen Ebenen. 
„Intensive Netzwerkarbeit ist der Schlüssel 
zum Erfolg von KAoA-STAR. Die Konstanz 
von effektiven Formaten sowie die stän-
dige Entwicklung neuer Angebote hat die 
Qualität von KAoA-STAR in den letzten 
Jahren enorm gesteigert und die Ergebnisse 
verbessert. Wir freuen uns, dass alle in den 
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sich bei der Südwestfälischen Industrie- 
und Handelskammer (SIHK). „Der Kon-
takt zu Unternehmen in den Regionen ist 
enorm wichtig für KAoA-STAR. Wir bauen 
Berührungsängste ab und vermitteln Wis-
sen über Jugendliche mit Handicap und 
ihre Einsatzmöglichkeiten im Betrieb. Im 
Gegenzug erfahren wir viel über die unter-
nehmerische Perspektive“, führt Christian 
Münch, Inklusionsberater bei der SIHK, 
aus. Einen halben Tag tauschten sich die 
Netzwerkpartnerinnen und -partner in 
Hagen aus, erörterten Probleme und ent-
wickelten Lösungen. „Wir agieren dabei 
als eine Art Dolmetscher zwischen der 
schulischen und der unternehmerischen 
Seite und bringen Angebot und Nachfra-
ge zusammen“, so Münch weiter. „Viele 
Unternehmen sind auf der Suche nach 
passenden Mitarbeitenden und bereit, 
Jugendliche mit Behinderung einzustel-
len. Aber die Unsicherheiten, wie sich das 
bewerkstelligen lässt und welche Hilfen es 
gibt, sind groß. Wir freuen uns, wenn wir 
etwaige Bedenken ausräumen können und 
die Unternehmen tatsächlich Praktikums- 
bzw. Ausbildungsplätze anbieten.“

2. Fachtag „Inklusive Berufliche  
Orientierung“ in Münster
Teilnehmende bzw. Organisatorinnen 
und Organisatoren des gut besuchten 
Fachtags waren die Koordinierungsstelle 
KAoA-STAR des LWL, der IFD Münster, 
die Schulaufsicht, die Kommunale Koor-
dinierungsstelle, die Inklusionsfachbera-
tung, das Jobcenter Münster, das Amt für 
Kinder, Jugendliche und Familie der Stadt 
Münster, die Agentur für Arbeit, die Kam-
mern, die Hochschule und Fachhochschu-
le, Lehrkräfte verschiedener Förder- und 
Regelschulen und weitere Akteurinnen 
und Akteure im Übergang Schule-Beruf. 
Zunächst präsentierten alle beteiligten 
Institutionen ihre Angebote und berichte-
ten über ihre Arbeitsansätze, Problemstel-
lungen und Lösungen. In anschließenden 
parallelen Workshops wurden vertiefende 
Fragen rund um die Frage „Wie kann eine 
inklusive Berufliche Orientierung erfol-
gen?“ behandelt und diskutiert. 

Fazit: Die Veranstaltung hat ein noch bes-
seres Bewusstsein für die Notwendigkeit 
der intensiven Netzwerkarbeit bei den 
Teilnehmenden geschaffen. Als konkreten 
Schritt haben sie u. a. die Gründung eines 
eigenen Arbeitskreises zum Austausch 
über die Übergänge der Schülerinnen und 
Schüler eingeleitet. 

3. Online-Infoabend für Eltern und  
Erziehungsberechtigte in Köln
Eine abendliche Informationsveranstaltung 
für Kölner Eltern mit Kindern im Gemein-

denden Abstimmungen zu den Elternin-
formationsveranstaltungen KAoA-STAR 
an allgemeinbildenden Schulen sind hier 
Thema.

c. Elterninformationsveranstaltungen 
KAoA-STAR an allgemeinbildenden  
Schulen
Eltern werden so früh wie möglich in den 
Berufsorientierungsprozess mit einbezo-
gen. Die Veranstaltungen finden zentral in 
den Regionen statt, in der Regel im zweiten 
Halbjahr der Jahrgangsstufe 7 (an Förder-
schulen teils zu Beginn der Jahrgangsstufe 
8). Organisiert werden diese Treffen von 
den Koordinierungsstellen KAoA-STAR, 
der Schulaufsicht, der Kommunalen Koor-
dinierungsstelle und dem IFD. Gemeinsam 
stellen sie die Angebote von KAoA und 
KAoA-STAR vor, teils unterstützt von Bera-
terinnen und Berater für berufliche Reha-
bilitation und Teilhabe der Bundesagentur 
für Arbeit. 

III. Aus der Praxis

Um den Nutzen dieser regen Netzwerktä-
tigkeit zu veranschaulichen, hier vier Bei-
spiele aus der Praxis in Westfalen-Lippe 
und im Rheinland:

1. Regionales Netzwerktreffen in Hagen
Schule trifft Arbeitswelt – wo ginge das 
besser als dort, wo Unternehmerinnen 
und Unternehmer ein und aus gehen? Die 
Netzwerkpartnerinnen und -partner aus 
Hagen und dem Ennepe-Ruhr-Kreis trafen 

Prozess involvierten Personen und Institu-
tionen dabei an einem Strang ziehen – zum 
Wohle der Jugendlichen, die dadurch eine 
Perspektive für ihr Berufsleben erhalten“, 
betont Prof. Dr. Angela Faber, LVR-Dezer-
nentin Schulen, Inklusionsamt, Soziale Ent-
schädigung.

a. Regionale Netzwerktreffen/  
Runde Tische
Mindestens einmal pro Jahr kommen bei 
Regionalen Netzwerktreffen (LWL) bzw. 
Runden Tischen (LVR) die wichtigsten 
Akteurinnen und Akteure zusammen, die 
beteiligten Schulen, die Koordinierungsstel-
len KAoA-STAR, die Kommunalen Koor-
dinierungsstellen, die Agentur für Arbeit 
sowie die Industrie- und Handwerkskam-
mern. Bei diesen Treffen mit rund 20 bis 
30 Personen werden alle wichtigen Infor-
mationen über die aktuellen Entwicklun-
gen im Rahmen von KAoA-STAR kommu-
niziert. Die Anwesenden tauschen sich aus 
und erhalten neuen fachlichen Input.

b. Austauschtreffen mit den Kommunalen 
Koordinierungsstellen und den regionalen 
Schulaufsichtsbehörden der Schulämter
Im kleineren Kreis von fünf bis acht Per-
sonen treffen sich etwa zweimal jährlich 
Vertreterinnen und Vertreter der Kom-
munalen Koordinierungsstellen KAoA 
und der Schulaufsicht zusammen mit den 
Koordinierungsstellen KAoA-STAR. Im 
Fokus steht in erster Linie die Synchroni-
sierung verschiedener Prozesse der Ange-
bote KAoA und KAoA-STAR auf regionaler 
Arbeitsebene. Auch die jährlich stattfin-

Regionales Netzwerktreffen in Hagen (v.l.n.r.: Carsten Roman (LWL Inklusionsamt 
Arbeit), Fridtjof Morgenroth (IFD Hagen/Ennepe-Ruhr), Janine Schapdick (LWL Inklu-
sionsamt Arbeit). Christian Münch (SIHK), Iris Simmler (agentur mark GmbH)).
 Quelle: Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen (SIHK)
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IV. Ausblick

„Immer wieder bestätigen die diversen 
Austauschformate, wie wichtig im Rah-
men von KAoA-STAR die Netzwerkarbeit 
ist, insbesondere die Zusammenarbeit der 
Kommunalen Koordinierungsstellen und 
der Koordinierungsstellen KAoA-STAR“, so 
LWL-Sozialdezernent Matthias Münning. 
„Und zwar nicht in einer starren Struktur, 
sondern als sich stets weiterentwickeln-
des, flexibles und dynamisches Gefüge. 
So entstanden beispielsweise im Zuge der 
Corona-Pandemie neue Formen der Kom-
munikation als Online-Veranstaltung, die 
persönliche Treffen sicher nicht ersetzen, 
aber sinnvoll ergänzen können. Institutio-
nen bzw. Akteurinnen und Akteure treffen 
aufeinander, tauschen sich konstruktiv aus, 
benennen Probleme und finden gemein-
sam Lösungen. Ein Weg, den wir unbe-
dingt weiterverfolgen werden.“ 
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in der Berufsorientierung zu kompensieren, 
hat die Kommunale Koordinierungsstelle in 
Köln im September erstmals eine Online-
Veranstaltung mit dem Titel „Was willst 
du denn mal werden? Berufsberatung 
am Küchentisch“ geplant und dabei von 
Anfang an die Koordinierungsstelle KAoA-
STAR mit einbezogen. 

Los ging’s mit Expertinnen und Experten 
in eigener Sache: Fünf Auszubildende bzw. 
Studierende mit Behinderung berichteten 
den über 200 Teilnehmenden von ihrem 
Weg ins Arbeitsleben und von Menschen, 
die sie dabei maßgeblich unterstützt haben. 
Nach diesen inspirierenden Geschich-
ten gab es im halbstündlichen Rhythmus 
Input zu verschiedenen Themen rund um 
mögliche Anschlusswege, etwa zu dualer 
Ausbildung, Studium, Berufskolleg oder 
Bundesfreiwilligendienst. Teilgenommen 
haben Jugendliche mit Behinderung und 
Lehrkräfte sowie weitere Personen, die 
rund um den Übergang von der Schule in 
den Beruf aktiv sind. 

samen Lernen im März wurde pandemie-
bedingt kurzfristig von der Aula ins Netz 
verlegt. Schon in der Vorbereitung der 
Online-Veranstaltung bewiesen die Kom-
munale Koordinierungsstelle, das Schul-
amt, die Koordinierungsstelle KAoA-STAR 
und der IFD Köln, dass sie auch unter die-
sen ungewohnten Bedingungen konstruk-
tiv zusammenarbeiten können. Ergebnis 
war eine rundum gelungene, zweistündige 
Veranstaltung mit knapp 80 Teilnehmen-
den – deutlich mehr als bei den bisherigen 
Präsenzveranstaltungen dieser Art. Dies 
beweist, dass Online-Angebote insbe-
sondere für Berufstätige und Familien mit 
zu betreuenden Kindern eine praktikab-
le Alternative zu Präsenzveranstaltungen 
sind. Insgesamt war das bis dahin für alle 
noch unbekannte Format ein voller Erfolg 
und soll – unabhängig von der Pandemie – 
weitergeführt werden.

4. Berufsberatung am Küchentisch 
Um die durch die Corona-Pandemie ausge-
fallenen Präsenz- und Beratungsangebote 

DIE AUTOREN

Landrat Ingo Brohl 
und               

Dr. Lars Rentmeister, 
Vorstandsmitglied  
und Leiter des  
Krisenstabs,  
Kreis Wesel
Quelle: Kreis Wesel

Gemeinsam gegen Corona

Die Bewältigung einer Krisensituation ist immer eine Teamleistung, denn es entspricht dem Wesen jeglicher Krise, dass 
zu ihrer Bewältigung das geordnete Zusammenwirken mehrerer Beteiligter erforderlich ist. Dies gilt für die Corona-
Pandemie ebenso wie für Hochwasser- oder Starkregenereignisse. Das Krisenmanagement im Kreis Wesel am Nieder-
rhein, in dem 2016 nach Starkregenereignissen an der Issel erstmals der Katastrophenfall festgestellt wurde, war von 
Anfang an auf die intensive Beteiligung der Hilfsorganisationen, aber auch des Technischen Hilfswerks (THW) und der 
Bundeswehr ausgerichtet. In der Corona-Pandemie haben sich diese Strukturen besonders bewährt.

Wesel ist ein Flächenkreis (1.042 km2) 
mit rund 460.000 Einwohnern und 

besteht aus 13 Städten und Gemeinden 
zwischen gut 100.000 Einwohnern (Moers) 
und gut 8.500 Einwohnern (Sonsbeck). Der 
Rhein teilt das Kreisgebiet faktisch – auch 
hinsichtlich der Einwohnerzahl – in zwei 
gleichgroße Hälften. Mit der Niederrhein-
Brücke in der Kreisstadt Wesel existiert nur 
eine physische Verbindung zwischen den 
beiden Rheinseiten.

Der Katastrophenschutz im Kreis Wesel 
kennzeichnet sich durch eine starke Ein-
bindung der Hilfsorganisationen sowie 
weiterer Akteure. So sind neben dem 
Deutschen Roten Kreuz (DRK), das mit 

zwei Kreisverbänden vertreten ist, auch 
die Johanniter Unfallhilfe (JUH), der Mal-
teser Hilfsdienst (MHD) und die Deutsche 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) 
aktiv, ferner gibt es eine Rettungshun-
destaffel, verschiedene Ortsverbände des 
THW, ein Kreisverbindungskommando 
(KVK) der Bundeswehr sowie eine eigene 
IuK-Gruppe, die im Bedarfsfall die Infor-
mationsübermittlung und den Kommuni-
kationsaustausch zwischen Krisenstab und 
Einsatzleitung sicherstellt. Daneben unter-
stützt eine Gruppe von haupt- und ehren-
amtlichen Notfallseelsorgerinnen und 
-seelsorgern die Arbeit. Zusätzlich verstärkt 
auch eine ständige Verbindungsperson der 
Kreispolizeibehörde den Krisenstab.
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Gesundheitsdienstes waren die Abstrich-
zentren ein maßgeblicher Baustein für die 
Pandemiebewältigung. Mit steigenden 
Infektionszahlen ab Herbst 2020 und dem 
Erfordernis, immer mehr Menschen unter 
Quarantäne zu stellen, wurde der Fach-
dienst Gesundheit vor immer größere Her-
ausforderungen bei der Kontaktnachver-
folgung gestellt. Diesen wurde u. a. durch 
Hilfeleistungsersuchen bei der Bundeswehr 
aber auch durch die (befristete) Einstellung 
von weiteren Verwaltungskräften Rech-
nung getragen. Ähnliches zeichnet sich bei 
der Bewältigung der Reiserückkehrerwelle 
nach den Sommerferien 2021 ab.

Im November 2020 hat das MAGS NRW 
den Städten und Kreisen erstmals organi-
satorische Überlegungen zur Ausgestal-
tung mobiler und stationärer Impfungen 
übermittelt. Nach Vorstellungen der Lan-
desregierung sollten die Impfzentren im 
Dezember 2020 betriebsbereit sein. Im 
Kreis Wesel konnte man bei der Einrich-
tung des Impfzentrums auf die seit eini-
ger Zeit leerstehende Niederrheinhalle in 
der Kreisstadt Wesel zurückgreifen. Der 

nung getragen. Vertreter des DRK sowie 
die Ärztliche Leitung Rettungsdienst tru-
gen gemeinsam mit Verwaltungskräften 
dabei Sorge, dass etwa Schutzmasken, 
Schutzkittel und Schutzhandschuhe in aus-
reichender Zahl und entsprechender Qua-
lität zur Verfügung standen, um sowohl 
die acht Krankenhäusern des Kreises, 
die Alten- und Pflegeeinrichtungen aber 
auch den Rettungsdienst des Kreises im 
Bedarfsfall unterstützen zu können. Hier-
für wurde vom DRK auch ein Materiallager 
mit Auslieferungslogistik vorgehalten. Die 
Arbeitsgruppe „Ressourcen“ war auch in 
den weiteren Phasen der Pandemie immer 
wieder tätig, z. B. bei der Beschaffung von 
Testkits für Corona-Selbsttests oder von 
Spritzen mit geringem Totvolumen für die 
Impfaktion.

Kurze Zeit später begann mit der Ein-
richtung von Abstrichzentren auf beiden 
Rheinseiten des Kreises die nächste Phase. 
Auch hierbei war das DRK stark eingebun-
den. Unterstützt durch Ordnungskräfte 
aus den kreisangehörigen Kommunen und 
medizinischem Personal des öffentlichen 

Ein steter Austausch zwischen allen Betei-
ligten – auch der Feuerwehren und der 
Kreispolizeibehörde – wird durch regelmä-
ßige gemeinsame Übungen aber auch über 
gemeinsame Veranstaltungen wie etwa 
jährliche Treffen aller Verantwortlicher im 
Katastrophenschutz oder die Organisati-
on von „Blaulichtmeilen“ etwa alle 2 – 3 
Jahre gewährleistet. Vertreter des Kreises 
versuchen nach Möglichkeit auch durch 
ihre Teilnahme an Veranstaltungen der 
Hilfsorganisationen, die Verbundenheit mit 
diesen zu unterstreichen.

Mit Beginn der Pandemie und Einsetzung 
des Krisenstabes durch den Landrat waren 
die Hilfsorganisationen sofort durch eine 
Verbindungsperson im Krisenstab vertre-
ten.

Die erste Phase der Pandemie war durch 
Ressourcenknappheit gekennzeichnet. 
Es gab einen Mangel an persönlicher 
Schutzausrüstung, Mangel an Desinfek-
tionsmitteln und Testkapazitäten. Der 
Krisenstab hat dem durch die Einrichtung 
einer Arbeitsgruppe „Ressourcen“ Rech-

Impfstandort Moers. Quelle: Kreis Wesel

Mobiles Impfteam. Quelle: Kreis Wesel

Unterstützung durch die Bundeswehr. Quelle: Kreis Wesel

Impfzentrum Wesel. Quelle: Kreis Wesel
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Akteure ein elementares Standbein in der 
Pandemiebewältigung.

Die regelmäßigen Übungen und Kontakte 
im Vorfeld der Pandemie haben sich dabei 
ausgezahlt und maßgeblich dazu beige-
tragen, dass in der Pandemie auch über 
Zuständigkeitsgrenzen hinweg stets nach 
pragmatischen Lösungen gesucht wurde 
und alle Beteiligten ohne Berührungsäng-
ste miteinander umgegangen sind.

Die Pandemie hat zweifellos im Kreis 
Wesel ihre Spuren hinterlassen. Über 
18.300 Corona-Fälle und 311 Tote (Stand: 
18.08.2021) sprechen eine deutliche Spra-
che. Ebenso wichtig ist aber auch, die 
Erfolge in der Pandemiebekämpfung her-
auszustellen: rund 315.000 Erstimpfun-
gen (Stand: 18.08.2021) und über 17.700 
Genesene (Stand: 18.08.2021); Erfolge, 
die nur durch gemeinsames entschlossenes 
Handeln möglich waren.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 11/November 2021  53.40.01.3

•  Das THW hat bei der Schneeräumung 
zum Auftakt der Impfaktion im Februar 
2021 unterstützt.

•  Die Kreispolizeibehörde war – neben 
dem privaten Wachdienst – bei Sicher-
heitsfragen in der Aufbauphase der 
Impfstandorte stets involviert und 
sicherte mit regelmäßigen Streifen auch 
die Standorte und die Impfstofflogistik.

•  Die Kassenärztliche Vereinigung Nord-
rhein zeichnet verantwortlich für das 
medizinische Personal und einen Teil der 
Terminbuchungen.

Alleine seitens des DRK wurden knapp 100 
Mitarbeitende für die Pandemiebewälti-
gung im Kreis Wesel eingesetzt. Daneben 
war auch die Kreisverwaltung selbst bei der 
Einrichtung einer Telefonhotline und der 
Errichtung eines eigenen Terminbuchungs-
portals massiv gefordert.

Auch wenn sich bei Schließung der Impf-
standorte das Geschehen wieder mehr auf 
die aufsuchenden Impfungen verlagern 
wird, bleibt die Einbindung der externen 

Kreis hat mit Blick auf seine Struktur von 
Anfang an auf die Einrichtung eines zwei-
ten Impfstandortes auf der linken Rheinsei-
te gedrängt. Dieser zweite Standort wurde 
dann im April 2021 in Moers auf dem 
Gelände eines Krankenhauses mit ange-
schlossenem Apothekenlabor realisiert.

Auch der Aufbau und der Betrieb der Impf-
standorte in Wesel und Moers war – wie 
wohl fast überall in NRW – nur durch die 
Einbindung externer Beteiligter zu gewähr-
leisten. Der Verwaltung war dabei wichtig, 
möglichst alle Beteiligten, die den Kreis 
auch in anderen Schadenslagen gut unter-
stützt haben, zu berücksichtigen:

•  Das DRK unterstützt das Impfzentrum 
Wesel und an der Impfstelle in Moers.

•  Der JUH unterstützt beim Betrieb der 
Impfstelle Wesel.

•  Der MHD übernimmt die Betreuung der 
Impflinge im Impfzentrum Wesel.

•  Die IuK-Gruppe war für die Einrichtung 
der Telefonanlage am Standort Wesel 
verantwortlich.

Neubau Polizei Siegen – Anbieter und Standort  
stehen nun fest 

Nun ist es amtlich – mit Unterzeichnung der Vertragsunterlagen stehen Anbieter und Standort des Neubaus des Zentral-
gebäudes der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein in Siegen fest. Nach Abschluss des Vergabeverfahrens, welches 
im Mai 2020 begonnen hatte, gab es aus dem Innenministerium zu den Plänen und der beabsichtigten Vergabe grünes 
Licht. Zu der Neubauplanung kam es, da am jetzigen Standort ein zusätzlicher Raumbedarf von ca. 1.000 m² baulich 
nicht umgesetzt werden konnte. 

DER AUTOR
Stefan Pusch,  
Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit,  
Kreispolizeibehörde 
Siegen-Wittgenstein  
Quelle: 
Kreis Siegen-Wittgenstein

Landrat Andreas Müller freut sich 
sehr, dass der Neubau jetzt in Angriff 

genommen werden kann: „Das bisherige 
Polizeigebäude an der Weidenauer Stra-
ße ist inzwischen doch stark in die Jahre 
gekommen und platzt zudem aus allen 
Nähten. Die Kolleginnen und Kollegen sind 
dringend auf gute, funktionale Arbeitsbe-
dingungen angewiesen. Die wird das neue 
Gebäude bieten. Damit investieren wir in 
die Sicherheit der Menschen in Siegen-
Wittgenstein – das zahlt sich am Ende auf 
jeden Fall aus!“

Als Bestbietender im Vergabeverfahren 
wird nun die AREAL Gewerbeentwicklung 
GmbH & Co. KG, ein Unternehmen der 
Thelen Gruppe, beauftragt, den Neubau 

zu erstellen. Die Thelen Gruppe, ein Esse-
ner Familienunternehmen, wurde 1988 
gegründet und fungiert als Projektentwick-
ler und Bestandshalter von Immobilien. 

Das fertige Gebäude wird dann von der 
Kreispolizeibehörde angemietet werden. 
Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von 20 
Jahren, mit einer Verlängerungsoption um 
weitere fünf Jahre. Es bietet 10.174 m² 
an Nutzfläche sowie ausreichende Fahr-
zeugstellplätze für den Fuhrpark wie auch  
für Mitarbeiter und Besucher. „Wir sind 
froh, ein solch wichtiges infrastrukturel-
les Projekt für die Polizei realisieren zu 
können“, bestätigt Wolfgang Thelen, 
Geschäftsführender Gesellschafter der 
Thelen Gruppe.

Der Anbieter musste laut Ausschreibung 
auch das Grundstück mitbringen. Dieses 
liegt im Siegener Stadtteil Geisweid direkt 
an der Geisweider Straße (Bereich Einmün-
dung Fröbelstraße) strategisch günstig. Es 
ist hervorragend an den ÖPNV angebun-
den. Sowohl Bus- als auch Schienenbahn-
hof sind nur ca. 500 m entfernt. Bushal-
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an. Ebenfalls gelungen ist die Verbindung 
des Foyers/Wartebereiches mit der Kri-
minal- und Verkehrsunfallprävention, die 
eine großzügige Ausstellungsfläche in 
diesem Bereich erhalten. Die Bürgerinnen 
und Bürger finden hier zudem direkt einen 
Ansprechpartner für ihre Anliegen. Die 
geplante Bauzeit ist bis März 2024.
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können die angrenzenden Kommunen 
Olpe, Gummersbach bzw. überregional 
in Richtung Köln, Frankfurt am Main und 
Dortmund schnell erreicht werden. 

Auch der Abteilungsleiter der Polizei, Bernd 
Scholz, freut sich auf die neuen und moder-
nen Räumlichkeiten. Neben der Deckung 
des zusätzlichen Raumbedarfs spricht bei 
den vorgestellten Bauplänen insbesondere 
die moderne Architektur innen wie außen 

testellen befinden sich im direkten Nahbe-
reich. Die Entfernung zur nächstgelegenen 
Auffahrt der Stadtautobahn (HTS), um so 
alle Stadtteile zeitnah erreichen zu können, 
beträgt 600 m. Somit besteht eine schnel-
le und unkomplizierte Anbindung von der 
neuen Liegenschaft in Richtung Innen-
stadt, BAB und die Wachbereiche Kreuztal 
und Wilnsdorf und umgekehrt. Darüber 
hinaus besteht über die HTS eine schnelle 
Anbindung an die BAB 45 und A 4. Somit 

So wird das künftige Zentralgebäude der Kreispolizeibehörde Sie-
gen-Wittgenstein aussehen. Quelle:Kreis Siegen-Wittgenstein

Lageskizze der neuen Kreispolizeibehörde.
 Quelle: Kreis Siegen-Wittgenstein

Neues virtuelles Bürgerbüro geht an den Start

Der Rhein-Kreis Neuss bietet seit 1. 
September 2021 mit seinem virtuellen 

Bürgerbüro eine neue digitale Dienstlei-
stung an: Bürgerinnen und Bürger können 
Behördengänge nun mittels einer perso-
nalisierten Videokonferenz virtuell in aus-
gewählten Fachbereichen bequem von zu 
Hause aus erledigen. Das virtuelle Bürger-
büro wird in sechs Fachbereichen ange-
boten und soll nach und nach auf weitere 
Ämter ausgeweitet werden.

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke stellte 
das Projekt zusammen mit IT-Kreisdezer-
nent Harald Vieten und Markus Brungs, 
Geschäftsführer der ACP Köln, vor, die die 
technischen Voraussetzungen für das neue 
Bürgerbüro geschaffen hatte, und gab das 
Startsignal für das Projekt. 

Petrauschke sieht nicht nur mit Blick auf 
die Corona-Lage viele Vorteile des neuen 

digitalen Angebots: „Wir arbeiten im 
Rahmen unserer Digitalisierungsstrategie 
konsequent an dem Ausbau digitaler Ser-
viceleistungen für Bürgerinnen und Bürger 
sowie Unternehmen, um möglichst viele 
Behördengänge zu ersparen. Wir freuen 
uns, dass damit nun eine neue, zusätzliche 
Form der Kontaktaufnahme mit der Kreis-
verwaltung möglich wird“, so der Landrat. 

Markus Brungs betont, dass es sich beim 
virtuellen Bürgerbüro nicht nur um eine 
einfache Videokonferenztechnologie han-
delt. Mit dieser neuen und innovativen 
Lösung sei es vielmehr den Bürgerinnen 
und Bürgern ab sofort möglich, eine vir-
tuelle Sprechstunde zu besuchen. „So, als 
wäre man direkt vor Ort.“

Das virtuelle Bürgerbüro startet als Pilot-
projekt zunächst in sechs ausgewählten 
Fachbereichen der Kreisverwaltung. IT-

Dezernent Harald Vieten, der dieses Pro-
jekt mit der Firma ACP initiiert hat, berich-
tet: „Zu Beginn werden digitale Beratungs-
gespräche angeboten in der Schwerbehin-
dertenstelle und in der Pflegeberatung von 
Selbsthilfegruppen des Sozialamtes, in der 
Elterngeldstelle des Kreisjugendamtes, in 
der Wirtschaftsförderung, zum Wohnbe-
rechtigungsschein sowie im Kommunalen 
Integrationszentrum. Weitere Fachberei-
che sollen nach der Pilotphase hinzukom-
men.“

Auf der Homepage des Rhein-Kreises 
Neuss unter dem Link www.rhein-kreis-
neuss.de finden Interessierte eine Über-
sicht über die Fachbereiche, die das virtu-
elle Bürgerbüro anbieten, und deren Öff-
nungszeiten. Zusätzlich können sie sehen, 
ob ein Büro aktuell geöffnet hat oder ob 
sich die zuständige Ansprechperson gerade 
in einem Termin befindet. Sobald sie einen 
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halb der Öffnungszeiten eine weitere – weil 
digitale – Möglichkeit, mit der zuständigen 
Ansprechperson Kontakt aufzunehmen. 
Dabei werden sämtliche Anforderungen 
der Datenschutz-Grundverordnung und 
höchste Sicherheitsbestimmungen erfüllt; 
außerdem wird Werbung weder einge-
blendet noch zugesandt.
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mussten, kommt diesem Angebot beson-
dere Bedeutung bei“, so Vieten. Das virtu-
elle Bürgerbüro von ACP nutzt das System 
„Cisco Webex-Meeting“ als Kommunika-
tionsplattform. Bürger benötigen als Vor-
aussetzung einen Laptop oder einen PC 
mit Webcam und Mikrofon bzw. Headset, 
ein Tablet oder ein Smartphone mit Inter-
netverbindung. Persönliche Termine sind 
selbstverständlich auch weiterhin möglich. 
Denn das virtuelle Bürgerbüro bietet inner-

bestimmten Bereich ausgewählt haben, 
können sie sich in einen virtuellen Warte-
bereich einwählen. Ähnlich, als würden sie 
vor Ort eine Nummer ziehen und sich in 
den Warteraum setzen. 

Im virtuellen Wartebereich angekom-
men, sehen sie, wie viele Personen vorher 
an der Reihe sind. „Sobald der zuständi-
ge Mitarbeiter frei ist, startet die virtuelle 
Sprechstunde“, erläutert Markus Brungs, 
Geschäftsführer der ACP Köln. Für ihn 
steht fest: „Das Projekt beweist, dass sich 
viele Problemstellungen der öffentlichen 
Verwaltung durch innovative, digitale 
Lösungen einfach abbilden lassen.“

Der Mehrwert zu herkömmlichen Kom-
munikationslösungen: Der Termin kommt 
ohne vorherige Abstimmung über Telefon 
oder E-Mail zustande, auch das Versenden 
von Zugangsdaten entfällt. Die Bürgerin 
oder der Bürger „klopft“ wie vor Ort ein-
fach an die Tür des virtuellen Büros und 
wird von den Beratenden des Fachbereichs 
eingelassen. Auch weitere Teilnehmer kön-
nen zum Gespräch hinzugeholt werden.

IT-Dezernent Harald Vieten weist darauf 
hin, dass das virtuelle Bürgerbüro ein sehr 
gutes Beispiel für die Chancen der Digita-
lisierung ist. „Sowohl für die Bürgerinnen 
und Bürger als auch für die Kreisverwal-
tung entsteht ein Mehrwert an Effizienz 
und Bürgerservice. Weil aus Infektions-
schutzgründen die Öffnungszeiten der 
Kreisverwaltung während der Corona-
Pandemie zum Teil eingeschränkt werden 

Markus Brungs, Geschäftsführer der ACP Köln, Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und 
IT-Kreisdezernent Harald Vieten stellen das virtuelle Bürgerbüro vor.
 Quelle: D. Staniek / Rhein-Kreis Neuss

Schwimminitiative für Kinder im Kreis Minden-Lübbecke im 
Rahmen des Landesprogramms "NRW kann schwimmen"

Aufgrund der Corona-Pandemie war fast 
1,5 Jahre lang kein Schwimm unterricht 

möglich, nicht in den Schulen, nicht im 
Sportverein, nicht in den Schwimmbädern. 
Dies hat zur Folge, dass ein Großteil der 
Kinder derzeit nicht schwimmen kann bzw. 
noch sehr unsicher ist. Aktuelle Unter-
suchungen der DLRG haben aufgezeigt, 
dass 60 % der Kinder bis zehn Jahren nicht 
schwimmen können. 

Dabei gilt Schwimmen als Schlüsselkompe-
tenz für gesellschaftliche Teilhabe. Haben 
Kinder das Schwimmen gelernt, können sie 

selbstständig ihre Freizeit im Schwimmbad 
verbringen, können Kanufahren, Rudern, 
Segeln, sich auf Freizeiten und Klassen-
fahrten sicher am Wasser bewegen und 
schließlich selbst zu Wasser-Rettern wer-
den.

In kürzester Zeit hat der Kreis Minden-Lüb-
becke, Amt für Wirtschaftsförderung und 
Kreisentwicklung (Sportbereich) in Zusam-
menarbeit mit der Sportjugend im Kreis-
sportbund die Initiative ergriffen. Gemein-
sam mit den Kommunen, den Ortsgruppen 
der DLRG und verschiedenen Schwimm-

sportvereinen wurde in den Sommerferi-
en eine groß angelegte Schwimminitiative 
organisiert und durchgeführt. Ausschließ-
lich dafür hatte in den Sommerferien die 
Schwimmhalle des Kreises Minden-Lüb-
becke in Minden geöffnet. Darüber hinaus 
standen auch viele Bäder der Kommunen 
und Vereine bereit.

Im Rahmen des Landesprogramms „NRW 
kann Schwimmen“ hatte sich der Kreis 
Minden-Lübbecke in Absprache mit den 
kreisangehörigen Kommunen und Verei-
nen für Nichtschwimmerkurse in den Som-
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Schwimmabzeichen in Bronze werden 
schon 200 Meter geschwommen und für 
das Silberne-Abzeichen 400 Meter. 

Am Abschlusstag konnten viele Kinder 
stolz ihre Urkunden und Abzeichen in 
Empfang nehmen. 147 Seepferdchen, 28 
Bronzeabzeichen, zehn Trixieabzeichen 
und ein Silberabzeichen waren der Lohn 
nach zehn Übungseinheiten mit viel Spaß 
und am Ende lachenden Gesichtern der 
Kinder. Und manche kommen bestimmt 
wieder – um das nächste Abzeichen in 
Angriff zu nehmen.

Die vom Land mit jeweils 350 Euro unter-
stützten Kurse sind für die Familien auch in 
finanzieller Hinsicht sehr positiv aufgenom-
men worden, denn sie mussten nur einen 
Eigenteil von insgesamt zehn Euro (einen 
Euro pro Stunde) zahlen. Es ist geplant, 
auch im nächsten Jahr wieder an der Initia-
tive „NRW kann schwimmen“ teilzuneh-
men um den Kindern wieder Schwimmkur-
se anzubieten und der Nichtschwimmer-
Herausforderung zu begegnen.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 11/November 2021  52.10.00

Nichtschwimmer informieren und anmel-
den. Schon mit dem ersten Informations-
schreiben an die Schulen im Kreis Minden-
Lübbecke zeigte sich der immense Bedarf. 
So wurde das Angebot von den Schulen 
gerne und umfangreich angenommen.

Beteiligt waren sieben Grundschulen aus 
Minden, vier Grundschulen aus Porta 
Westfalica, zwei aus Hille sowie eine aus 
Petershagen. Darüber hinaus nahmen fünf 
weiterführenden Schulen aus Minden das 
Angebot an.

In zehn Kurseinheiten wurde den Sieben- 
bis Zwölfjährigen Nichtschwimmerinnen 
und Nichtschwimmern die Möglichkeit 
geboten, sich an das Wasser zu gewöhnen, 
das Tauchen, Schweben, Springen und 
schließlich das Brustschwimmen zu erler-
nen. Viele Kinder schafften abschließend 
das Seepferdchen, Trixie oder sogar das 
Schwimmabzeichen in Bronze und Silber. 

Für das Seepferdchen-Abzeichen schwim-
men die Kinder 25 Meter, Springen vom 
Beckenrand ins kühle Nass und tauchen 
nach einem Gegenstand mit den Hän-
den aus schultertiefem Wasser. Für das 

merferien beworben und den Zuschlag 
vom Land erhalten. So konnten 37 zusätz-
liche Schwimmkurse für Kinder in verschie-
denen Schwimmbädern in sechs Kommu-
nen stattfinden. Ein herausragendes Ergeb-
nis. Erfolgreich war diese Initiative „NRW 
kann schwimmen“ wegen des besonderen 
Engagements der Schwimmmeister in der 
Kreisschwimmhalle und der beteiligten 
Partner in den Sportvereinen, den Stadt- 
und Gemeindesportverbänden sowie der 
Sportjugend im Kreissportbund Minden-
Lübbecke. Insbesondere die Unterstützung 
durch die Übungsleiterinnen und -leiter der 
DLRG Minden und des SV 1860 Minden ist 
besonders hervorzuheben.

Mit viel Begeisterung und großem Enga-
gement haben sich die Übungsleiterinnen 
und Übungsleiter in ihrer Freizeit für die 
Kinder und jeden einzelnen Kurs an zehn 
Werktagen eingebracht. Allein in den 19 
Kursangeboten waren über 200 Mädchen 
und Jungen der Klassen 1-6 beteiligt. 

Das Landesprogramm „NRW kann 
schwimmen“ sieht vor, dass die Sport-
lehrerinnen und -lehrer gemeinsam mit 
den Eltern die Nichtschwimmerinnen und 

Schwimmen macht Spaß – Schwimmen können rettet Leben. Quelle: Landessportbund NRW e. V./Andrea Bowinkelmann
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Das ist wirklich etwas Besonderes”, 
sagt Landrat Wolfgang Spelthahn. 

„Der Kreis Düren bereitet jungen Men-
schen, die zur Polizei möchten, bereits ab 
der 11. Klasse den Weg mit einem neuen 
Bildungsangebot. Damit stellt sich der Kreis 
Düren einmal mehr als hervorragenden Bil-
dungsstandort dar.” Im ersten der beiden 
Unterrichtsjahre machen die Schülerinnen 
und Schüler ein Praktikum bei der Polizei. 
Drei Tage in der Woche sind die angehen-
den Polizisten dann mit im Einsatz. 

„Mit der Zusage des Praktikums geht quasi 
das Versprechen eines Studienplatzes und 
somit die vorbehaltliche Einstellungszu - 
sage bei der Polizei NRW einher, ohne 
dass eine erneute Bewerbung nötig ist”, 

sagt René Maaßen von der Polizei Aachen, 
die als Ausbildungsleitung für die Bewer- 
ber und späteren Praktikanten im Kreis 
Düren, Kreis Heinsberg, der Städteregion 
Aachen und dem Rhein-Erft-Kreis zustän-
dig ist. 

Die erfolgreichsten Bewerberinnen und 
Bewerber bekommen dann einen von 300 
Plätzen in ganz NRW, am Berufskolleg 
Düren können davon maximal 31 unter-
richtet werden. „Die Erfahrungen im Prak-
tikum sind sehr wertvoll”, sagt Maaßen. 
„Die Schülerinnen und Schüler haben, was 
die praktische Arbeit betrifft, quasi dann ein 
Jahr Vorsprung im Vergleich zu den Abitu-
rienten, die erst regulär nach der Schule an 
der Hochschule für Polizei anfangen.”

Lernen am Berufskolleg  
Kaufmännische Schulen des 
Kreises Düren

Die Ausbildungsleitung in Aachen ver-
teilt die erfolgreichen Bewerberinnen und 
Bewerber, die dann das Berufskolleg in 
Düren besuchen wollen, für das Praktikum 
auf die Polizeibehörden in der Region. Im 
Kreis Düren liegt die lokale Betreuung bei 
der Kreispolizeibehörde, die mit Wachen 
in Düren, Jülich und Kreuzau vertreten 
ist. „Der Schwerpunkt des Praktikums ist 
natürlich die Arbeit in den Polizeiwachen”, 
sagt Katerina Jungherz, Einstellungsbe-
treuerin der Kreispolizeibehörde Düren. 
„Die Praktikantinnen und Praktikanten 
sind zum Beispiel bei Einsätzen dabei, 
fahren im Streifenwagen mit, lernen den 
Ablauf in der Wache kennen und schauen 
auch über den Tellerrand, wenn sie sich vor 
Ort bei einer polizeinahen Organisation – 
beispielsweise der Feuerwehr – einen Ein-
druck verschaffen.” Ihr ist es wichtig, dass 
sich die Jugendlichen mit dem Beruf aus-
einandersetzen, denn dieser ist vielseitig, 
nicht immer einfach und Ausnahmesitua-
tionen gehören zum Berufsbild dazu. „Der 
Vorteil von dem Praktikum und dem Bil-
dungsgang ist, dass man schon recht früh 
einen Eindruck bekommt.Wichtig ist, dass 
keiner, der sich für diesen Bildungsgang 
entschieden hat, dann gezwungen ist, zur 
Polizei zu gehen.” Der Studienplatz sei bei 
erfolgreichem Abschluss zwar garantiert, 
aber wer merkt, dass der Beruf doch nicht 
passt, kann mit dem Fachabitur auch ande-
re Wege gehen. 

Von der Realschule zur Polizei – das geht mit dem neuen Bildungsgang „Fachoberschule 
Polizei”. Hierbei arbeiten Polizei und das Berufskollegs des Kreises Düren eng zusam-
men.  Quelle: Polizei NRW

Von der Realschule zur Polizei: Berufskolleg des  
Kreises Düren kooperiert eng mit der Polizeibehörde

Mit dem neuen Bildungsgang „Fachoberschule Polizei“ ist es Schülerinnen und Schülern mit mittlerem Schulabschluss 
erstmals ab dem Schuljahr 2022/2023 wieder möglich, den Weg zum gehobenen Polizeidienst einzuschlagen. Im ersten 
der beiden Schuljahre am Berufskolleg Kaufmännische Schulen des Kreises Düren machen sie ein Praktikum bei der 
Polizei. Das Berufskolleg des Kreises Düren kooperiert zum einen eng mit der Polizei-Ausbildungsbehörde in Aachen, 
die für die Bewerber zuständig ist. Zum anderen besteht auch ein enger Kontakt u.a. zu der Kreispolizeibehörde des 
Kreises Düren, bei der ein Teil der Schülerschaft dann ihr Praktikum absolvieren wird.

DIE AUTORIN

Anne Schröder,  
Mitarbeiterin der 
Stabsstelle für  
Presse- und 
Öffentlichkeits arbeit,  
Kreis Düren
Quelle: Kreis Düren
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sen Heinsberg und Rhein-Erft. Das Prak-
tikum absolvieren sie nach Möglichkeit 
bei einer Polizeibehörde in der Nähe des 
Wohnortes.

„Wir freuen uns über die Möglichkeit, den 
Bildungsgang hier anbieten zu können”, 
sagt die neue Schulleiterin des Berufskol-
legs Kaufmännische Schulen, Christine 
Stein. „Sie können die zwei Jahre mit dem 
Fachabitur abschließen.”

Im Berufskolleg stehen die Profilfächer 
Recht, Staatslehre und Verwaltungsbe-
triebswirtschaftslehre auf dem Stunden-
plan, hinzu kommen Fächer wie unter 
anderem Mathe, Deutsch, Englisch und 
Politik. Die zukünftige Bildungsganglei-
terin, Britta Münster, freut sich auf die 
neue Aufgabe: „Wir arbeiten eng mit den 
Polizeibehörden zusammen. Es ist wirklich 
etwas Besonderes, dass es einen großen 
Praktikumsbetrieb, die Polizei, für einen 
Bildungsgang gibt. Die Zusammenarbeit 
läuft sehr gut.” 

Die Kooperation zwischen dem Berufs-
kolleg des Kreises Düren und den Polizei-
behörden ist eng verzahnt. Alle arbeiten 
gemeinsam daran, diese Chance zu nutzen 
und den jungen Menschen ihren Traum-
beruf zu ermöglichen.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 11/November 2021  31.10.02

Polizei” anbieten. Die „Fachoberschule 
Polizei” ist ein Schulversuch des Landes 
NRW. Das Berufskolleg ist dabei die erste 
und zunächst einzige Einrichtung in einer 
Kreisträgerschaft, das Einzugsgebiet ent-
sprechend groß. Am Berufskolleg werden 
dann die Schülerinnen und Schüler nicht 
nur aus dem Kreis Düren lernen, sondern 
auch aus der Städteregion sowie den Krei-

Berufskolleg ist erste und 
zunächst einzige Schule in 
Kreisträgerschaft bei dem 
Schulversuch des Landes NRW

Das Berufskolleg Kaufmännische Schulen 
des Kreises Düren ist eine von elf Schulen, 
die den Bildungsgang „Fachoberschule 

Die Polizistin Katerina Jungherz ist die Einstellungsbetreuerin der Kreispolizeibehörde 
Düren und freut sich auf die zukünftigen Praktikantinnen und Praktikanten. 
 Quelle: Kreispolizeibehörde Düren

Die Schulleiterin Christine Stein (links) und die zukünftige Bildungsgangleiterin Britta Münster freuen am Berufskolleg Kaufmännische 
Schulen des Kreises Düren auf die angehenden Polizisten.  Quelle: Kreis Düren
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Kommunale Handlungs-
fähigkeit für Zukunfts-
aufgaben sichern –  
NRW-Kommunen verlan-
gen stärkere finanzielle  
Beteiligung des Bundes

Presseerklärung vom 22. September 2021

Die kommunalen Spitzenverbände in 
Nord rhein-Westfalen fordern vor der 
Bundestagswahl, dass in der neuen Legis-
laturperiode die Handlungsfähigkeit der 
Städte, Kreise und Gemeinden in NRW 
gesichert und gestärkt wird. Dazu müss-
ten sich die Parteien und ihre Kandidaten 
bekennen.

„Die neue Bundesregierung wird sich 
daran messen lassen müssen, dass die 
Kommunen in NRW die anstehenden 
Zukunftsaufgaben meistern können. Für 
Klimaschutz und Klimaanpassung sowie 
für gute Bildung an den Schulen brau-
chen wir mehr Bundesmittel, die direkt in 
den Kommunen ankommen. Konkret for-
dern wir den Bund auf, ein mehrjähriges 
Sanierungs- und Zukunftsprogramm für 
die Schulen aufzulegen, um den milliar-
denschweren Sanierungsstau anzugehen. 
Wir brauchen gut ausgestattete, digital 
vernetzte Schulen, in denen gerne gelernt 
und gelehrt wird. 

Außerdem muss sich der Bund noch stär-
ker an den steigenden Sozialausgaben 
der Kommunen beteiligen“, erklärten die 
Präsidenten der kommunalen Spitzenver-
bände, Oberbürgermeister Pit Clausen 
(Städtetag NRW), Landrat Thomas Hen-
dele (Landkreistag NRW) und Bürgermei-
ster Dr. Eckhard Ruthemeyer (Städte- und 
Gemeindebund NRW).

Die drei Spitzenverbände fordern, rasch 
nach der Bundestagswahl die folgenden 
Maßnahmen zugunsten der Kommunen 
in NRW in Angriff zu nehmen:

Belastung der Kommunen mit  
Sozialausgaben verringern
Die Kommunen wollen und müssen sich 
in besonderem Maße um sozial benach-
teiligte Menschen kümmern. Die hohen 
Sozialausgaben belasten viele kommuna-
le Haushalte. Ohne eine weitere finanzi-

elle Beteiligung des Bundes werden vor 
allem finanzschwache Städte, Kreise und 
Gemeinden immer weniger Möglichkei-
ten haben, den Bedürfnissen ihrer Bür-
gerinnen und Bürger vor Ort gerecht zu 
werden. Die Entlastung bei den Kosten 
der Unterkunft für Langzeitarbeitslose 
ist so weiterzuentwickeln, dass auch in 
NRW eine echte Bundesbeteiligung von 
mindestens 75 Prozent erreicht wird. Der 
Bund muss sich angemessen an der Finan-
zierung der kommunalen Leistungen für  
die Integration sowie an den kontinu-
ierlich wachsenden Hilfen zur Erziehung 
beteiligen. Und die Leistungen der Pfle-
geversicherung müssen sich verbessern, 
um die Kosten für die Hilfe zur Pflege zu 
deckeln.

Schulen sanieren und innovative  
Schulbaukonzepte fördern
Gut ausgestattete, digital vernetzte Schu-
len, sind die Voraussetzung für erfolgrei-
che Bildungsarbeit. Die Kommunen sind 
als Schulträger wichtiger Taktgeber. Um 
den Sanierungsstau in Milliardenhöhe 
an den Schulen in NRW in absehbarer 
Zeit abzubauen, brauchen wir auch ein 
zusätzliches Engagement des Bundes. Wir 
fordern den Bund auf, ein mehrjähriges 
Sanierungs- und Zukunftsprogramm auf-
zulegen. Damit sollten auch innovative 
und zukunftsgerichtete Ansätze im Schul-
bau wie neue Raumkonzepte, klimascho-
nendes Bauen und digitale Vernetzung 
unterstützt werden.

Klimaschutz und Klimaanpassung  
verstärken
Die Städte, Kreise und Gemeinden sind 
Vorreiter beim Klimaschutz. Aber wir 
wollen rascher vorankommen: Wind- 
und Solarenergie müssen viel stärker und 
schneller ausgebaut werden als bislang, 
um die Energiewende und die gesetzten 
Klimaziele zu erreichen. Starkregenereig-
nisse und Dürreperioden gefährden die 
Lebensgrundlagen der Menschen. Auch 
bei der Klimaanpassung brauchen wir des-
halb mehr Tempo. Die Kommunen werfen 
dafür ihr Knowhow in die Waagschale. 
Damit wir das Engagement für das Klima 
vor Ort noch verstärken können, sollte das 
Bundes-Klimaschutzgesetz weiterentwik-
kelt und die Klimaanpassung darin veran-
kert werden.  

LKT NRW zur Schulsozial-
arbeit – Bildungsfachleute 
begrüßen Aufstockung  
der Finanzierung für die 
Schulsozialarbeit und  
fordern Fortführung  
durch die Kreise
Presseerklärung vom 22. September 2021

Der Schul-, Kultur und Sportausschuss des 
Landkreistags NRW begrüßt die beabsich-
tigte Aufstockung der Landesmittel für 
die Schulsozialarbeit für die kommenden 
Jahre. Zugleich fordert der Ausschuss, die 
bisherige Verteilungspraxis der Mittel bei-
zubehalten. 

Die Mitglieder des Schul-, Kultur- und 
Sportausschusses des Landkreistags 
NRW (LKT NRW) haben in ihrer Sitzung 
vom 22. September 2021 die Bedeutung 
der Schulsozialarbeit hervorgehoben: 
„Die Schulsozialarbeit ist von immenser 
Bedeutung, weil sie den Schülerinnen und 
Schülern bei Problemen und Herausfor-
derungen abseits des Unterrichts wich-
tige Hilfe stellungen gibt. Wir begrüßen 
deshalb sehr, dass im Entwurf für den 
Landeshaushalt 2022 die Mittel für die 
Schulsozialarbeit um 10 Millionen Euro 
pro Jahr aufgestockt werden“, sagte der 
Ausschussvorsitzende, Landrat Frank Rock 
(Rhein-Erft-Kreis). 

Der Ausschussvorsitzende unterstrich das 
Engagement der Kreise NRW im Bereich 
der Schulsozialarbeit: „Die Kreise haben 
in den vergangenen Jahren gute und ver-
lässliche Strukturen zur Unterstützung der 
Schulsozialarbeit aufgebaut. Sie haben 
viele Ideen entwickelt und in großem 
Umfang eigene Mittel eingesetzt, um indi-
viduelle und systemische Unterstützungs-
angebote für die Kinder in den Schulen 
bereitzustellen. 

Die Schulsozialarbeit wird auch vor dem 
Hintergrund der Corona-Pandemie weiter 
an Bedeutung gewinnen“, betonte Rock. 
Eine Umverteilung der Mittel zulasten der 
Kreisebene würde die bewährten Struk-
turen unweigerlich zerschlagen und wird 
daher entschieden abgelehnt.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 11/November 2021  00.10.03.2
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Moderne Ausstattung für 
gefährliche Einsätze der  
Feuerwehr

Wenn Feuerwehrleute von ABC reden, 
dann meinen sie nicht das Alphabet – die 
Abkürzung steht für „Atomare, biologische 
und chemische Kampf- und Gefahr stoffe“. 

Bevölkerungsschutz

Kreis Klever Krisenstab  
probt Hochwasserszenario 
mit niederländischen  
Partnern  

Wie schnell ein Starkregen-Ereignis die 
Grenzregion erreichen kann, hat der 
Frühsommer 2021 gezeigt. Zwar waren der 
Niederrhein und die angrenzenden Nieder-
lande bei weitem nicht so stark betroffen 
wie die Hochwasser-Gebiete im Süden 
Nordrhein-Westfalens und in Rheinland-
Pfalz, doch führte der starke Regen auch 
hier zu deutlich steigenden Rhein-Pegeln. 

Unabhängig von den aktuellen Ereignissen 
hatten die 14 Partner in Sachen Hochwas-
ser- und Katastrophenschutz dies- und 
jenseits der Grenze bereits Ende 2020 
eine gemeinsame Übung vereinbart, um 
die wechselseitigen Kommunikationswege 
über die Grenze hinweg zu testen. 

Das Szenario „Laya“ wurde auf Initiative 
der niederländischen „Gelderse Commissie 
Veiligheid Grote Rivieren“, der Aufsichts-
behörde für große Flüsse in den Nieder-
landen, entwickelt. Der Kreis Wesel war in 
den Funktionen der Übungsbeobachtung 
und des Gegenspielers im Krisenstab des 
Kreises Kleve eingebunden.

„Die Übung hat gezeigt, wie wichtig 
und notwendig die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit in Hochwassersituatio-
nen am Rhein ist und besonders, welche 
zentrale Rolle dabei den Kontaktpersonen 
(Liaisons) bei den jeweiligen Netzwerk-
partnern zukommt“, so Dr. Lars Rentmei-
ster, Vorstandsmitglied für den Bereich 
Gefahrenabwehr bei der Kreisverwaltung 
Wesel. 

Das durchgespielte Hochwasserszenario 
gab neue Rekord-Pegel für den Rhein vor. 
Durch die Wassermassen drohte auch ein 
Deich zu brechen. Die Krisenstäbe und 
Partner im Hochwasserschutz, z. B. die 
Deichverbände, mussten schnelle Entschei-
dungen treffen und sich kontinuierlich 
über die Entwicklung in den angrenzenden 
Gebieten austauschen. 

Das Hauptziel der Übung war, zu erpro-
ben, wie die Beteiligten aller zuständigen 
Organisationen effektiv Informationen 

austauschen und gemeinsam grenzüber-
schreitende Maßnahmen vereinbaren kön-
nen. Die Kommunikationsübung fand als 
Rahmenübung innerhalb der jeweiligen 
Dienstgebäude an mehreren Standorten in 
Deutschland und den Niederlanden statt.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 11/November 2021  13.60.10

Kurznachrichten

Der Übungsstab des Kreises Kleve mit Leiter Jürgen Baetzen (l.) schaut sich bei der 
Hochwasserübung „Laya“ Lagebilder der betroffenen Gebiete an. Quelle: Kreis Kleve

Stellten das Fahrzeug offiziell in Dienst – v.l.: stellv. Landrat Hans-Bernd Janzen, Kreis-
brandmeister Elmar Keuter, stellv. Löschzugführer Mario Lenzmeier, Ordnungsdezernent 
des Kreises Paderborn Dr. André Brandt, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Delbrück 
Johannes Grothoff, Digitalfunkbeauftragter des Kreises Paderborn Mark Nigriny und 
Leiter der ABC-Einheiten Matthias Strunz. Quelle: Kreis Paderborn/Meike Delang
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und Remscheid (361). Die niedrigsten 
Quoten ermittelten die Statistiker für Mün-
ster (93), den Kreis Siegen-Wittgenstein 
(117) und den Kreis Coesfeld (133).

EILDIENST LKT NRW
Nr. 11/November 2021  13.60.10

Integration

Qualifikationskurs für 
Migrantinnen

Ein Neuanfang in einem fremden Land ist 
immer mit enormen Herausforderungen 
verbunden. Besonders die Sprachbarrie-
re stellt eine große Schwierigkeit dar. Die 
Fortbildungsakademie der Wirtschaft Bie-
lefeld (FAW) und das Jobcenter des Krei-
ses Gütersloh bieten nun gemeinsam den 
Kurs „Women in Progress“ an, bei dem 
16 arbeitssuchende Migrantinnen aus acht 
Ländern diese Schwierigkeiten überwinden 
können. Der Kurs ist eine Kombination 
aus dem Erlernen der Sprache und dem 
Erwerb berufsspezifischer Kompetenzen 
für Bereiche wie Gastronomie oder Haus-
wirtschaft. Binnen 13 Monaten können 
die Teilnehmerinnen einerseits ihr Sprach-
niveau verbessern und lernen andererseits 
schwerpunktmäßig berufsvorbereitendes 
Fachvokabular.

Das übergeordnete Ziel ist dabei, die Frau-
en zur Eigeninitiative zu bewegen und ihr 
Selbstvertrauen zu stärken. „Die Frauen 
sind sehr motiviert. Alle beteiligen sich 
regelmäßig an den Kursen und sind mit 
viel Engagement dabei“, resümiert Jürgen 

Rund 220 Feuerwehr-Einsatzkräfte im 
Kreis gehören zu dieser speziellen Einheit. 
Der Kreis Paderborn hat nun einen neuen 
Einsatzleitwagen für die ABC-Einheiten 
offiziell in Dienst gestellt.

„Wer sich an vorderster Front – und das 
freiwillig! – für den Schutz der Menschen 
im Kreis Paderborn einsetzt, braucht gutes 
Rüstzeug und eine technische Ausstattung, 
die sich auf dem neuesten Stand befin-
det“, betont der stellvertretende Landrat 
Hans-Bernd Janzen bei der Übergabe des 
Fahrzeuges an die Freiwillige Feuerwehr 
Delbrück, bei der das Fahrzeug stationiert 
ist. Bei Großbränden, bei denen Schadstof-
fe in die Luft entweichen, bei Unfällen von 
Transportfahrzeugen mit Gefahrstoffen 
oder bei Freisetzung von Gefahrstoffen 
nach Unfällen in Industrieanlagen – die 
ABC-Einheit kommt immer dann zum Ein-
satz, wenn gefährliche Schadstoffe oder 
Erreger freigesetzt werden. Sie ist dezen-
tral auf mehrere Feuerwehren im Kreis 
Paderborn verteilt. 17-mal wurden die 
Kräfte der ABC-Einheiten im vergangenen 
Jahr alarmiert. In diesem Jahr waren sie 
bereits beim Ausbruch der Vogelgrippe in 
Höfen zur Dekontamination von Personen, 
Material, Fahrzeugen im Einsatz. Sie wer-
den auch gerufen, wenn bei der Verlegung 
von Glasfaserkabeln Gasleitungen ange-
bohrt wurden. „ABC-Einsätze sind auch 
für erfahrene Feuerwehrkräfte immer eine 
Herausforderung. Mit dem neuen Einsatz-
fahrzeug sind wir hervorragend für diese 
Einsätze ausgestattet“, erklärt Matthias 
Strunz, Leiter der kreisweiten ABC-Einhei-
ten und Mitglied der Feuerwehr Delbrück. 
Im neuen Einsatzleitwagen laufen im Falle 
eines Einsatzes alle Kommunikationswege 
zusammen. Hier werden die Lagemeldun-
gen der Abschnitts- und Einsatzleitungen 
erfasst und aufgearbeitet, Befehle weiter-
gegeben und Informationen zu Schadstof-
fen recherchiert. Dafür ist das Fahrzeug 
mit zwei voll einsatzfähigen Arbeitsplätzen 
und modernster Funk- und Kommunikati-
onstechnik ausgestattet. Eine mobile Wet-
terstation ist ebenfalls an Bord, um zum 
Beispiel die Ausbreitung von Schadstoffen 
in der Luft zu ermitteln.

„Fast 100 Prozent der Einsatzkräfte in den 
ABC-Einheiten sind ehrenamtliche Feuer-
wehrmänner und -frauen. Deshalb geht 
unser großer Dank nicht nur an den Kreis 
Paderborn, sondern auch an die Arbeit-
geber, die ohne zu klagen dafür sorgen, 
dass wir unsere Einsatzfahrzeuge personell 
besetzen können“, erklärt Kreisbrandmei-
ster Elmar Keuter. An diesem Wochenende 
hat das Fahrzeug seinen ersten Übungsein-
satz. Dann wird es in Delbrück beim Lösch-
zug Bentfeld auf seinen ersten echten 

Einsatz warten. Die Gesamtkosten für die 
Anschaffung, den Ausbau und die Ausstat-
tung des Einsatzleitwagens belaufen sich 
auf rund 135.000 Euro. 
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Gesundheit

2020 wurden 40.648  
Patientinnen und Patienten 
mit oder wegen COVID-19  
im Krankenhaus behandelt

Im Jahr 2020 wurden 40.648 Patientinnen 
und Patienten mit Wohnort in Nordrhein-
Westfalen mit oder wegen einer COVID-
19-Infektion stationär in Krankenhäusern 
behandelt. Der Anteil der mit oder wegen 
einer COVID-19-Infektion stationären 
Patienten an allen Behandelten lag bei 1,1 
Prozent. Mehr als ein Viertel (27,5 Pro-
zent) aller wegen einer COVID-19-Infek-
tion behandelten Patienten war zwischen 
80 und 90 Jahre alt. Den niedrigsten Anteil 
hatte die Gruppe der 10 bis unter 20-Jäh-
rigen (1,3 Prozent). Der Anteil der Frauen 
lag mit 48,2 Prozent der Behandlungsfälle 
unter dem der männlichen Patienten (51,8 
Prozent).

Landesweit lag die Quote der wegen oder 
mit einer COVID-19-Infektion behandel-
ten Patientinnen und Patienten bei 227 je 
100.000 Einwohner. Die höchsten Quoten 
je 100.000 Einwohner gab es in Gelsenkir-
chen mit 380, gefolgt von Duisburg (370) 

Die Teilnehmerinnen zeigen stolz ihre Zertifikate.  Quelle: Kreis Gütersloh
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sicherheit für die Daueraufgabe Kinder und 
Jugendliche in Lippe vor Gewalt, Vernach-
lässigung und sexueller Gewalt zu schüt-
zen. Hierfür setzen die lippischen Jugend-
ämter sowie die Kreispolizeibehörde Lippe 
auf eine enge Abstimmung. Dabei steht 
der Kinderschutz vor der Herausforde-
rung, sich stetig auf neue gesellschaftliche 
Entwicklungen einzustellen und daher ist 
auch die Kooperationsvereinbarung nicht 
abschließend gefasst. 

„Die Akteure im Kinderschutz und die 
beteiligten Institutionen wollen sich weiter-
entwickeln, vernetzen und besser werden. 
Die Zusammenarbeit zwischen Jugendäm-
tern und Polizei ist in Lippe seit langem 
fruchtbar. Darauf wollen wir uns jedoch 
nicht ausruhen, sondern den Kinderschutz 
stetig optimieren. Das ist unser Anspruch 
und das erwartet auch die Gesellschaft von 
uns“, erklärt Landrat Dr. Axel Lehmann.

Erfolgreiche Kooperation setzt eine Ver-
ständigung über Grundpositionen sowie 
fachliche und strukturelle Rahmenbedin-
gung voraus. Die Akzeptanz des anderen 
beruflichen Auftrages und die Arbeits-
grundlagen der anderen Profession zu 
kennen ist eine wichtige Basis. Die Koope-
rationsvereinbarung umfasst neben diesen 
notwendigen Grundsätzen der Zusammen-
arbeit und der Aufgabenbeschreibung für 
die einzelnen Institutionen unter anderem 
auch bewährte Verfahrensstandards und –
absprachen sowie die Verständigung über 

Blomeier von der Abteilung Arbeit und 
Ausbildung des Jobcenters. Zusammen 
mit seinen Kollegen bewirbt er die Quali-
fikationskurse in Beratungsgesprächen. Die 
Frauen erwerben Kompetenzen entspre-
chend der Tätigkeit einer Hauswirtschafts-
helferin. Dazu zählen zum Beispiel das 
Zubereiten und Servieren von Speisen und 
Getränken oder die Personenverpflegung 
zu verschiedenen Anlässen.

Der Kurs findet in zwei Teilen statt und wird 
von der Sozialpädagogin Jacqueline Chri-
stoffer und der Ausbilderin Kerstin Riede 
– beide von der FAW Bielefeld – geleitet: 
Während der ersten acht Wochen wird die 
Eignung der Frauen für den Kurs zum Bei-
spiel im Hinblick auf Motivation, Sprach-
niveau, Interessen und Vereinbarkeit mit 
der Familie geprüft. Voraussetzung für die 
Teilnahme am Kurs ist außerdem minde-
stens das Sprachniveau A2 in Deutsch. Da 
der Kurs immer vormittags stattfindet, ist 
die Kinderbetreuung gesichert. 

Der zweite Teil dient der Weiterbildung der 
Frauen und beinhaltet zusätzlich Mathe- 
und EDV-Unterricht sowie drei Praktika 
im Umfang von insgesamt acht Wochen. 
„Gerade die Praktika sind für die Entwick-
lung der Frauen enorm wichtig, da sie die 
Offenheit im Umgang mit anderen Men-
schen fördern und auf den beruflichen All-
tag vorbereiten“, sagt Kursleiterin Kerstin 
Riede. Die Frauen kümmern sich eigen-
ständig um ihre Praktikumsstellen, werden 
aber im Hinblick auf den Vertrag unter-
stützt. Darüber hinaus finden begleitende 
Besuche während des Praktikums statt. 
Unterstützt von den Mitarbeitern des Job-
centers können die Teilnehmerinnen ihre 
Stärken und Wünsche herausfinden und 
sich so fit für das Berufsleben machen. 

Aufgrund der Coronasituation mussten 
in diesem Jahr fünf Monate des Kurses 
in Form von Onlineunterricht abgehalten 
werden. Per Videoschalten erlernten die 
Teilnehmerinnen nicht nur theoretisches 
Wissen, sondern konnten sich auch wei-
terhin in der Praxis verbessern. Statt in der 
Gemeinschaftsküche kochten die Teilneh-
merinnen also zuhause.

Am Ende des Kurses bekommen die Teil-
nehmerinnen ein Zertifikat von der FAW 
Bielefeld, mit dem sie ihre Qualifikation bei 
potenziellen Arbeitgebern belegen kön-
nen. Vier der 16 Teilnehmerinnen haben 
sogar schon eine Festanstellung sicher 
oder in Aussicht, zum Beispiel in einer Kita 
oder in der Altenpflege. Blomeier: „Ziel ist 
die dauerhafte Integration in den ersten 
Arbeitsmarkt.“ Blomeier und die Kurslei-
terinnen freuen sich, im nächsten Frühjahr 

einen weiteren Kurs dieser Art anbieten zu 
können.
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Kinder, Jugend  
und Familie

Jugendämter und Kreispoli-
zeibehörde Lippe schließen 
Kooperationsvereinbarung  

Die Jugendämter im Kreis Lippe und die 
Kreispolizeibehörde Lippe schließen eine 
Kooperationsvereinbarung, die die syste-
matische Zusammenarbeit zwischen den 
Institutionen regelt und fachlich beschreibt. 
Schließlich arbeiten die Akteure gemein-
sam daran, die Gefahren für das Kindes-
wohl frühzeitig zu erkennen, vor ihnen zu 
warnen und die geeignete und notwendi-
ge Intervention einzuleiten.

Die Kooperationsvereinbarung soll die 
bewährte Zusammenarbeit und den fach-
lichen Austausch zwischen Polizei und 
Jugendamt dokumentieren und weiter ver-
bessern. Die Vereinbarung bietet dabei den 
professionell Beteiligten eine Handlungs-

Die lippischen Jugendämter und die Kreispolizeibehörde Lippe haben eine Kooperations-
vereinbarung abgeschlossen: (v.l.) Matthias Kalkreuter (Bürgermeister Stadt Lage), Mar-
kus Baier (Bürgermeister Stadt Lemgo), Frank Hilker (Bürgermeister Stadt Detmold), Dirk 
Tolkemitt (Bürgermeister Stadt Bad Salzuflen) und Landrat Dr. Axel Lehmann.
 Quelle: Kreis Lippe
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Neuer Puppenbus vorgestellt

Im Jahr 1984 wurde zum ersten Mal im 
Kreis Unna ein Linienbus zur mobilen Poli-
zeipuppenbühne umgebaut und mit unter-
schiedlichen Nachfolgern bis zum Beginn 
der Corona Pandemie eingesetzt. Jetzt hat 
Landrat und Behördenleiter der Kreispoli-
zeibehörde Unna einen neuen Bus vorge-
stellt. Der „neue“ Bus, Modell Mercedes 
Benz O 530, Erstzulassung: 9. Juli 2007, 
wurde zunächst 11 Jahre im Linienverkehr 
für den Regionalverkehr Ruhr-Lippe in 
Lippstadt eingesetzt. Nach der Überfüh-
rung des Fahrzeuges in den Kreis Unna im 
Januar 2018 wurden die größten Umbau-
maßnahmen mit der Unterstützung durch 
externe Firmen durchgeführt.

„Seit 37 Jahren bewährt sich der Puppen-
bus im Kreis Unna – er ist zu einem wich-
tigen Mittel der polizeilichen Aufklärungs-
arbeit geworden und ich freue mich, dass 
die Polizei jetzt mit diesem schönen Bus auf 
spielerische Art und Weise Wissen über die 
Sicherheit im Straßenverkehr vermitteln 
kann“, so Landrat Löhr.
 
Mit dem Bus erreichen die Verkehrssicher-
heitsberater der Polizei in jedem Jahr alle 
Schulanfänger (ca. 2.800 Kinder) in den 
48 Grundschulen des Kreises Unna. Außer-
dem lernt jedes Kind in seiner Kindergar-
tenzeit die Polizeipuppenbühne Unna 
kennen, da diese Einrichtungen (150 Kin-
dergärten) regelmäßig im Zweijahresrhyth-
mus besucht werden. Der Erstkontakt mit 
der Polizei findet für die Kindergartenkin-
der dabei in einer angstfreien und positiv 
belegten Situation statt, was zur Folge hat, 
dass die Kinder die folgenden Lerninhalte 
des Puppenspieles länger in Erinnerung 
bleiben:
 
•  Sicheres Überqueren der Fahrbahn mit 

dem Kernsatz: „Vor dem Bordstein ist 
halt!“

•  Der Kindersitz im Auto wird bei jeder 
Autofahrt benutzt und ist ein „Schutz-
engel“.

•  Der Fahrradhelm schützt unseren Kopf 
super. Beweis: Demonstration mit Hüh-
nerei im Mini-Helm.

•  Der Polizei-Notruf: 110; jedes Kind lernt 
diesen Notruf im Bus kennen und direkt 
im Puppenspiel muss ein Kind die Polizei 
über 110 anrufen.

•  Kein Küsschen auf Kommando; Kinder 
entscheiden, ob sie einen Kuss geben 
oder annehmen wollen.

•  Stärkung positiven Sozialverhaltens: 
Anderen helfen / zusammen kann man 
mehr erreichen.

Durch den Einsatz des Polizeibusses seit 
1984 ist dieser zu einem echten „Marken-

gemeinsame Fortbildung. Die Vereinba-
rung verdeutlicht, wie wichtig die Zusam-
menarbeit im Kinderschutz, insbesondere 
in Fällen von Kindeswohlgefährdungen 
und häuslicher Gewalt, ist. Im Netzwerk 
sind die Beteiligten stärker und können 
schneller und gezielter eingreifen. 
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Kinder und Jugendliche  
vor Gewalt schützen

Mit der Teilnahme an einem Landespro-
gramm zu Wertevermittlung, Demokratie-
bildung und Prävention engagiert sich der 
Kreis Coesfeld gegen sexualisierte Gewalt 
an Kindern und Jugendlichen. „Sie vor 
Gewalt zu schützen, ist eine der wichtig-
sten Aufgaben der Jugendämter“, erklärt 
Jugenddezernent Detlef Schütt vom Kreis 
Coesfeld – und betont: „Gerade deshalb 
ist hier die frühzeitige und vorbeugende 
Arbeit von großer Bedeutung, denn kein 
Kind oder Jugendlicher sollte in seinem 
Leben Gewalt und Missbrauch erfahren.“ 

Im Rahmen des Landesprogramms wer-
den Präventionsveranstaltungen zur 
Stärkung von Kindern und Jugendlichen 
in Kitas, Schulen und Einrichtungen der 
Jugendarbeit umgesetzt. Auch können 

sich Fachkräfte weiterbilden, um Anzei-
chen für sexualisierte Gewalt an Kindern 
und Jugendlichen frühzeitig zu erkennen 
und sensibel damit umzugehen. Außer-
dem sollen Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendarbeit durch Fachreferenten bei 
der Erstellung von individuellen Schutz-
konzepten unterstützt werden. Das durch 
das Ministerium für Kinder, Familien, 
Flüchtlinge und Integration und das LWL-
Landesjugendamt geförderte Programm 
wird in Kooperation mit vielen Akteuren 
aus Jugendhilfe, Integration und Bildung 
im rechtskreisübergreifenden Netzwerk 
Chancengerechtigkeit umgesetzt. „Die 
Präventionsangebote werden gut ange-
nommen“, berichtet Schütt. 

So sind bis zum nächsten Frühjahr in über 
40 Einrichtungen der Kinder- und Jugend-
arbeit, in Kindertageseinrichtungen und 
Schulen mehr als 60 Präventionsveran-
staltungen vorgesehen und Fortbildungen 
für rund 120 pädagogische Mitarbeitende 
geplant. Allein 50 Mitarbeitende der DRK-
Kindertageseinrichtungen im Kreis Coes-
feld gGmbH nutzen nun die Gelegenheit 
und bilden sich im Bereich Kinderschutz 
fort. Das Katholische Bildungsforum Coes-
feld, das bereits langjährig im Bereich Prä-
vention aktiv ist, hat ein umfangreiches 
und partizipatives Schulungsprogramm 
gestaltet.
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Foto (v.l.n.r.): Annika Wille (FBS Lüdinghausen), Margarete Winkelmann (Kath. Bil-
dungsforum Coesfeld), Boris Sander (Kath. Bildungsforum und FBS Lüdinghausen), Mar-
lene Zapfe (DRK Kreisverband), Detlef Schütt und Bernd Tübing (beide Kreis Coesfeld).
 Quelle: Kreis Coesfeld; Carolin Hoschke
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„Sprache ist nicht nur das Werkzeug zur 
Kommunikation und Verständigung, son-
dern auch wichtige Grundlage, um als 
Schulkind in allen Fächern mitarbeiten zu 
können“, unterstreicht Lisa Harhoff, beim 
Kreis Unna für Bildung integriert Kreis 
Unna (BiKU) zuständig. „Wer kein Deutsch 
sprechen und verstehen kann, kann nicht 
mit seinen Mitschülerinnen und Mitschü-
lern sprechen und ist beim Lesen, Schrei-
ben, Rechnen und allen anderen Fächern 
schnell abgehängt.“
 
Sprachförderung wichtiger Baustein in der 
Kita Die Grundlagen für sprachliche Fähig-
keiten im Erwachsenalter werden bereits in 
der frühen Kindheit erworben. 

Daher gehört die Förderung sprachli-
cher Fähigkeiten von Kindern auch zum 
Bestandteil der Kindertageseinrichtung. 
„Weil die Kitas während der Corona-Zeit 
geschlossen waren, ist leider vielfach auch 
im Bereich der Sprachstandserhebung und 
Sprachförderung eine Lücke entstanden“, 
berichtet Projektleiterin Dorothée Schack-
mann. Sie ist Geschäftsführerin der Paritä-
tischen Kreisgruppe Unna.
 
„DiVA“ soll nun die Sprachstandstests 
erleichtern. In den teilnehmenden Einrich-
tungen wird eine Software eingeführt, die 
den Test mobil und digital möglich macht. 
Genutzt werden bereits erprobte digitale 
Werkzeuge vom LOGmedia Institut für 
Digitale Bildung. 

Zu der Steuerungsgruppe gehören Lei-
tungskräfte aus den Verwaltungen der 
Stadt Hamm und des Kreises Unna.
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Schlüssel für eine erfolgreiche Schullauf-
bahn. Deshalb ist im Kreis Unna und in der 
Stadt Hamm ein Pilotprojekt gestartet, bei 
dem die sprachlichen Fähigkeiten von Kin-
dern im Vorschulalter mittels eines digita-
len Verfahrens ermittelt werden. „DiVA“ 
heißt das Projekt, von dem sich Landrat 
Mario Löhr jetzt ein Bild machte.

Vorgestellt wurde das Projekt „DiVA – 
Digitales Verfahren zur mehrsprachigen 
Bildungs- und Sprachdiagnostik und nach-
haltigen Anwendung“ auf der Ökologie-
station des Kreises Unna in Bergkamen. 
Begonnen hat es bereits im August in eini-
gen Kindertageseinrichtungen und inte-
grativen Einrichtungen des Paritätischen 
NRW.

zeichen“ für die Polizei Unna geworden und 
die Hauptfigur, Polizeihund „Wuschel“, ist 
dabei der größte Sympathieträger.  Immer 
wieder hören die Polizeibeamten den Satz 
von Eltern an ihre Kinder: „In diesem Poli-
zeibus war ich als Kind auch schon!“

EILDIENST LKT NRW
Nr. 11/November 2021  13.60.10

Sprachstandserhebung  
in der Kita – Pilotprojekt 
„DiVA“ gestartet

Gute sprachliche Fähigkeiten sind der 

Torsten Juds (Leitender Polizeidirektor, h.l.), Landrat Mario Löhr (h.M.), und Andre Pie-
perjohanns (Geschäftsführer VKU, r.) im Puppenbus mit den Puppenspielerinnen der 
Polizei.  Quelle: Max Rolke/Kreis Unna

Landrat Mario Löhr (4.v.l.) informierte sich über das Projekt „DiVA“, das von Projektleiterin Dorothée Schackmann (Mitte) vorgestellt 
wurde.   Quelle: Pascal Sturm – Der Paritätische
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Wir sind ein Kreis  
der Alleen 

Sie stehen prominent am Straßenrand 
und werden doch oft kaum wahrgenom-
men: Alleen im Kreis Minden-Lübbecke. 
Sie prägen die Landschaft, viele von ihnen 
sind Naturdenkmäler. Erstmals stehen sie 
jetzt mit einem eigenen Buch im Mittel-
punkt. Autor Michael Geissler, ehemali-
ger Arbeitsgruppenleiter Naturschutz und 
Landschaftspflege im Umweltamt des 
Kreises, hat seinen Ruhestand genutzt, um 
54 Alleen im Kreisgebiet kenntnisreich zu 
portraitieren. 

Landrätin Anna Katharina Bölling hat jetzt 
gemeinsam mit dem Autor sowie mit 
Dezernent Lutz Freiberg und der Leiterin 
des Umweltamtes Martina Vortherms das 
neue Buch vorgestellt – und selbst ausführ-
lich darin geschmökert: „Wer das Buch von 
Michael Geissler liest, sieht Alleen mit völlig 
neuen Augen“, so die Landrätin. „Wir sind 
ein Kreis der Alleen, und das sollten wir in 
Zukunft viel deutlicher herausstellen.“ 

Der Kreis hat mit Abstand die größte Ver-
antwortung für Alleen, denn er ist für 48 
Straßenalleen mit einer Gesamtlänge von 
45 Kilometern zuständig. Gerade wenn die 
Bäume direkt an der Straße stehen – und 

zahlreicher Doppelstücke möglich war. 
Bei allen anderen Werken ist das natürlich 
keine Option.“ Das ist jetzt nicht mehr not-
wendig: einfach das Buch unter die Foto-
kamera legen, mit der Glasplatte fixieren. 
Das Gerät erkennt automatisch die Seiten 
und richtet sie aus. Kurzer prüfender Blick 
des Mitarbeiters und die Kamera wird aus-
gelöst. Glasplatte hoch, Seite umblättern 
und weiter geht es. Eingescannt werden 
neben dem Märker zunächst Standard-
werke über das Märkische Sauerland und 
die Zeitschrift Süderland. Die digitalisier-
ten Werke werden Stück für Stück in der 
Mediendatenbank des Märkischen Kreises 
zur Verfügung gestellt. 

Zum Hintergrund:
Mit dem Förderprogramm „Wissens-
Wandel“ unterstützt der Deutsche Biblio-
theksverband Bibliotheken und Archive 
bei ihrer digitalen Weiterentwicklung. 
Das Programm ist Teil des Rettungs- und 
Zukunftsprogramms „Neustart Kultur“ der 
Beauftragten der Bundesregierung für Kul-
tur und Medien (BKM). Es soll einen Bei-
trag dazu leisten, die Folgen der Corona-
Pandemie für Bibliotheken und Archive zu 
mildern.
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Kultur und Sport

Historische Bücher für Leser 
erhalten und digital zugäng-
lich machen

An vielen Büchern und historischen Zeit-
schriften der Landeskundlichen Bibliothek 
im Kreisarchiv des Märkischen Kreises 
nagen sichtbar die Zeichen der Zeit. Um 
die historischen Schätze auf Dauer zu 
bewahren und Lesern unter Coronabe-
dingungen digital zugänglich zu machen, 
hat sich der Märkische Kreis um die För-
derung eines hochwertigen Buchscanners 
beworben. Kreisarchivarin Dr. Christiane 
Todrowski freut sich über die Förderzusage 
in Höhe von 90 Prozent im Rahmen des 
Förderprogramms „WissensWandel. Digi-
talprogramm für Bibliotheken und Archive 
innerhalb von Neustart Kultur“.

Bibliothekar Heye Bookmeyer präsentiert 
die Funktionalität des 22.500 Euro teu-
ren neuen Geräts. Im Unterschied zu nor-
malen Scannern wird hier das Buch oder 
die Zeitschrift von oben fotografiert. Das 
gestochen scharfe Bild ist sekundenschnell 
digital verfüg- und bearbeitbar. 

Wichtig für den Mitarbeiter der Landes-
kundlichen Bibliothek ist der besonders 
schonende Umgang mit dem Ausgangs-
material. „Früher mussten wir zum Teil 
Originale zerschneiden, um die Seiten voll-
ständig unter den Scanner legen zu kön-
nen“, erklärt Bookmeyer, „was bei unserer 
eigenen Zeitschrift, dem Märker, aufgrund 

Bibliothekar Heye Bookmeyer präsentiert 
die Funktionalität des neuen Geräts.
  Quelle: Ulla Erkens / Märkischer Kreis

Landrätin Anna Katharina Bölling (2.v.r.) mit Autor Michael Geissler (3.v.l.), Dezernent 
Lutz Freiberg (l.), Amtsleiterin Martina Vortherms (r.), Elisa Finster (2.v.l.) und Claudia 
Krasicki (3.v.r.) aus dem Umweltamt des Kreises. 
 Quelle: Sabine Ohnesorge/Kreis Minden-Lübbecke
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zu gestalten“, erklärt Landrat Bodo Klim-
pel.

Plakate, Flyer und Broschüren geben zum 
Beispiel Tipps, worauf man bei der Haus-
sanierung oder dem Heizungstausch ach-
ten sollte. In der Kampagne wird ebenfalls 
– wie auch aktuell bei der Aktion Stadtra-
deln, an der sich alle zehn Kreisstädte und 
der Kreis selbst beteiligen – dafür gewor-
ben, kurze Wege mit dem Rad zu erledigen 
oder den öffentlichen Personennahverkehr 
zu nutzen. Zudem geht es um klimage-
rechte Vorgartengestaltung, die Frage, 
wie man Strom sparen kann und den The-
menkomplex Recyclingpapier und umwelt-
freundliche Verpackung.

All diese Maßnahmen können dazu bei-
tragen, die Folgen des Klimawandels auch 
für künftige Generationen zu mindern. 
Ein weiteres Ziel der Kampagne ist, die 
die Anpassungsfähigkeit des Ökosystems 
gegenüber den Folgen des Klimawandels 
zu erhöhen, das bedeutet zum Beispiel 
darauf zu achten, dass Bäume gepflanzt 
werden, die Hitze und längere Trocken-
phasen besser vertragen. Es gilt darauf zu 
achten, dass unser Ökosystem weniger 
verwundbar wird, so die Botschaft aller Kli-
maschutzbeauftragten der Städte und des 
Kreises.

Die Klimakampagne wurde mit Mitteln 
der EU (Europäischer Fonds für regiona-
le Entwicklung) und des Ministeriums für 
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und 

Landwirtschaft 
und Umwelt

Gemeinsam für gutes Klima 
im Vest – Start einer kreis-
weiten Klimakampagne 

Schon mit kleinen Dingen kann jeder per-
sönlich einen Beitrag zum Klimaschutz lei-
sten. Dafür werben der Kreis und die zehn 
kreisangehörigen Städte gemeinsam mit 
einer eigenen Kampagne: „Gemeinsam für 
gutes Klima im Vest“ liefert Inspirationen 
für klimaschonendes Verhalten. Vorgestellt 
wurde die Klimakampagne im Zuge der 
Sitzung der Hauptverwaltungsbeamten im 
Kreishaus.

Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürger dazu 
anzuregen, mit ihrem Verhalten das Klima 
zu schonen. „Unser Engagement im Kreis 
und in den Kommunen ist wichtig, denn 
Klimaschutz wird lokal gemacht – das gilt 
für die Verwaltungen ebenso wie für jede 
Bürgerin und jeden Bürger“, sagt Landrat 
Bodo Klimpel.

Die Kampagne beinhaltet fünf Themen-
schwerpunkte: Mobilität, Sanierung, 
Erneuerbare Energien, Nutzerverhalten 
und Klimafolgeanpassung. „Vor allem mit 
praxisorientierten Beispielen und Verbrau-
chertipps möchten wir unsere Bürgerinnen 
und Bürger erreichen, um so den gesamten 
Kreis zukunftssicher und klimafreundlicher 

nicht etwa durch eine Parkanlage oder 
ähnliches führen – ist dies nicht immer eine 
leichte Aufgabe. Hier gehören Verkehrs-
sicherheit und Alleenschutz zusammen, 
denn nur gut gepflegte Bäume sind sta-
bile Bäume. Wobei der Klimawandel die 
zuständigen Fachämter vor neue große 
Herausforderungen stellt, um gerade die 
Bäume an Alleen auch in Zukunft erhal-
ten zu können. Dazu gehört die richtige 
Auswahl neuer, klimarobuster Baumsor-
ten, wenn alte kranke Bäume ersetzt oder 
Alleen neu angelegt werden. „Gerade in 
der nächsten Zeit haben wir im gesamten 
Bereich Klimaresilienz und Biodiversität 
noch einiges vor“, ist sich die Landrätin mit 
Dezernent Lutz Freiberg und der Umwelt-
amtsleiterin Martina Vortherms einig. „Da 
werden wir noch eine ganze Reihe schöner 
Projekte in Angriff nehmen.“ 

Der Wandel der Zeiten schlug sich auch 
schon früher in der Anlage von Alleen nie-
der: Heute verschwunden sind beispiels-
weise die Maulbeeren-Alleen, die es früher 
vor allem in Preußen gab, weil Friedrich der 
Große Mitte des 18. Jahrhunderts unab-
hängig von Seiden-Importen aus China sein 
wollte. Dafür benötigte er Maulbeerbäume 
für den Maulbeerseidenspinner – und so 
gab es solche Alleen auch beispielsweise 
auch an der Minden-Rintelner Chaussee. 
Oder an der Chaussee von Petershagen 
über Gernheim bis Ovenstädt: Allein dort 
wurden damals 1400 Allee-Maulbeeren 
aus Potsdam gepflanzt. 

In vielen Kommunen des Kreises gibt es bis 
heute markante und prachtvolle Alleen: In 
Minden an der Bessel- und Gutenbergstra-
ße steht beispielsweise eine der wenigen 
alten Gingko-Alleen, die es in Deutschland 
überhaupt gibt. Mit Informationen wie 
diesen, die längst nicht überall bekannt 
sind, ist das Buch von Michael Geissler 
ein Fundus für alle, die gerne neue Seiten 
des Kreises Minden-Lübbecke entdecken 
möchten. 

„Besonders gut hat mir natürlich der 
Abschnitt zur Wilhelm-Krömer-Gedächt-
nisallee gefallen“, sagt Landrätin Anna 
Katharina Bölling mit einem Augenzwin-
kern. Diesen inoffiziellen Namen trägt 
die Wildbirnenallee zwischen Hävern 
und Großenheerse, weil Krömer sie am 
30. April 2007 im Beisein des damaligen 
Ministerpräsidenten Dr. Jürgen Rüttgers 
und der damaligen Bürgermeisterin von 
Petershagen Marianne Schmitz-Neuland 
an seinem letzten Arbeitstag als Landrat 
mit eingeweiht hatte. 

EILDIENST LKT NRW
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Werben für die Klimakampagne (von l.): André Dora (BM Datteln), Carsten Wewers 
(BM Oer-Erkenschwick), Tobias Stockhoff (BM Dorsten), Rajko Kravanja (BM Castrop-
Rauxel), Landrat Bodo Klimpel, Andreas Stegemann (BM Haltern am See), Marcel Mit-
telbach (BM Waltrop), Kreisdirektor Roland Butz, Matthias Müller (BM Herten), Michael 
Bach (Leiter Haupt- und Personalamt, Marl), Ekkehard Grunwald (Erster Beigeordneter, 
Recklinghausen). Quelle: Kreis Recklinghausen
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Kreis Viersen stellt Plan  
für Bibermanagement vor  

Seit 1997 leben wieder Biber im Kreis Vier-
sen – eingewandert über Schwalm, Nette 
und Niers. Mittlerweile gibt es an Gewäs-
sern im Kreis Viersen fast 40 Biberrevie-
re. Eins davon findet sich in Schwalmtal-
Amern, wo der Biberdamm „Kockskamp“ 
am Kranenbach entstanden ist. Diesen 
besichtigten Landrat Dr. Andreas Coenen; 
Andreas Budde, technischer Dezernent 
sowie Andreas Pook und Reinhard Bräuti-
gam, vom Kreis Viersen.

Bislang konnten Biber im Kreis Viersen 
noch genug freie Reviere finden. Den-

Werkzeug zur möglichen Identifikation 
gemeinsamer Netzwerkziele. Das Netz-
werk wird gemeinsame Zielgrößen für die 
Energieeinsparung und Treibhausgasre-
duktion definieren, um diese dann in den 
drei Jahren der geplanten Zusammenarbeit 
zu realisieren.
 
In viermal jährlich stattfindenden Netz-
werktreffen werden die Themen zukünftig 
vertieft. Außerdem dienen Betriebsbesu-
che durch die Effizienz-Agentur und die FH 
Südwestfalen zur passgenauen Entwick-
lung neuer betrieblicher Maßnahmen.
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Energie des Landes NRW gefördert und 
wird vom Kreis Recklinghausen und der 
EnergieAgentur.NRW unterstützt.  

EILDIENST LKT NRW
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Klimaschutz-Netzwerk HSK 

Zehn Sauerländer Industrieunternehmen 
haben sich darin zusammenschlossen. Trä-
ger des Netzwerks ist die Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft des HSK. Fachlich beglei-
tet wird es von der Fachhochschule Süd-
westfalen und der Effizienz-Agentur NRW.
 
Im Rahmen einer Auftaktveranstaltung 
in Bestwig wurde der Grundstein für die 
Netzwerkarbeit gelegt, die zunächst einen 
Zeitraum von drei Jahren umfassen wird. 
Landrat Dr. Karl Schneider zeigte sich 
erfreut über das Engagement der Sau-
erländer Betriebe und betonte in seinem 
Grußwort deren Vorbildfunktion: „Die 
Unternehmen dieses Netzwerkes gehen 
mit gutem Beispiel voran und werden, 
davon bin ich überzeugt, weitere Nachah-
mer schaffen.“ 

Artjom Hahn von der Effizienz-Agentur 
NRW stellte anschließend die geplante 
praktische Netzwerkarbeit vor: In Betriebs-
besichtigungen werden Energieeinsparpo-
tenziale identifiziert und Transparenz über 
Treibhausgas-Emittenten geschafft. Im 
nächsten Schritt werden geeignete Maß-
nahmen besprochen und Investitionsvor-
haben auf Förderfähigkeit überprüft.

Welche Bandbreite an Maßnahmen das 
sein könnte, zeigten die Präsentationen 
der einzelnen Betriebe, die bereits eini-
ges unternehmen, um den Energie- und 
Wärmebedarf zu senken. Trotz der unter-
schiedlichen Branchenzugehörigkeit sehen 
alle in der Suche nach energieeffizienteren 
Technologien und Wegen zur klimaneutra-
len Produktion große Herausforderungen 
der Zukunft für ihre Betriebe. 

Dass sie dabei im Rahmen der Netzwerk-
arbeit bestmöglich unterstützt werden, 
unterstrich noch einmal Prof. Dr. Wolfgang 
Wiest von der FH Südwestfalen. Er sam-
melte die Erwartungen der Unternehmen 
an die Netzwerkarbeit wie Einsparmög-
lichkeiten, Erfahrungsaustausch und Wis-
senstransfer und stellte erste Themen für 
Netzwerktreffen vor. Dr. Jörg Ho, ebenfalls 
von der FH Meschede, zeigte anschließend 
mit dem „Green House Gas Protocol“ ein 

Energieeffizienz- und Klimaschutz-Netzwerk im HSK gegründet. Quelle: HSK

Biber. Quelle: Kreis Viersen/Frank Hohnen
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eigenen Portal speziell für die Region an. 
Auf www.regioklima.de finden Interessier-
te unter anderem Daten zur Entwicklung 
des Klimas im Kreis Recklinghausen sowie 
Beispiele und Projekte aus der Region, die 
zeigen, wie Bürgerinnen und Bürger oder 
auch Unternehmen im Kreis Recklinghau-
sen klimabewusst handeln können.

„Extremereignisse wie Starkregen und 
Hagel werden häufiger, Hitzewellen und 
lange Trockenperioden sind keine Ausnah-
men mehr. Eine Entwicklung, der wir deut-
lich entgegenwirken müssen“, weiß Land-
rat Bodo Klimpel. „Mit dem Vestischen 
Klimapakt hat die Kreisverwaltung ihre 
Anstrengungen bei Klimaschutz und Klima-
folgenanpassung erheblich ausgeweitet. 
Das neue Portal ist Teil des Klimapakts und 
bündelt nun erstmals eine große Bandbrei-
te klimarelevanter Daten. Wer sich rund 
um die Themen Klimawandel, Klimaschutz 
und Klimaanpassung informieren möchte, 
ist in unserem Portal genau richtig.“

Das Klimaportal bildet dabei nicht nur die 
Bestrebungen und Daten der Kreisver-
waltung ab, sondern darüber hinaus auch 
Informationen der zehn kreisangehörigen 
Städte und vieler weiterer Partner. Klima-
Fakten, Karten und Statistiken zu Bereichen 
wie Ausbau von erneuerbaren Energien, 
nachhaltige Mobilität und Wasserstoff sind 
dort zu finden. Ein „Klima-Dashboard“ 

den. Diese verliefen erfolgreich, so dass der 
Biber – sich in vielen Teilen Deutschlands 
wieder ausbreitete. Die europäische Was-
serrahmenrichtlinie (seit 2000), die ver-
langt, dass die natürlichen Oberflächen- 
und Grundwässer in einen guten ökologi-
schen Zustand oder Potenzial zu versetzen 
sind, begünstigt dies. Maßnahmen zur 
Wiederherstellung naturnaher Fließgewäs-
serabschnitte – in Deutschland begann die 
Umsetzung schon in den 1970er Jahren – 
schufen auch für den Biber wieder Lebens-
möglichkeiten. Er braucht Ufergehölze als 
Nahrung und Raum, um diese zu zerlegen 
und Baue am Ufer zu graben. Der Biber als 
natürlicher „Wasserbauer“ ist in der Lage, 
seinen Lebensraum kleinräumig zu struktu-
rieren und dadurch die biologische Vielfalt 
und die Gewässergüte zu fördern.

EILDIENST LKT NRW
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Neues Klimaportal des 
Kreises Recklinghausen 
online  

Klimaschutz, Klimawandel und Klimaan-
passung im Kreis Recklinghausen trans-
parent und auf einen Blick – das bietet 
der Kreis Recklinghausen nun in einem 

noch bleiben Konflikte mit dem Menschen 
nicht immer aus: Bäume, die der Biber fällt, 
um an Rindennahrung oder Bauholz zu 
gelangen, können wertvolle Obst- oder 
Waldbäume sein. Gewässer, die er für 
sich durch Dammbau nutzbar macht und 
anstaut, können Wohngrundstücke, Land-
wirtschaftsflächen oder Verkehrswege 
überschwemmen. Seit einigen Jahren ist 
der Kreis Viersen in die Verwaltung von 
„Biberangelegenheiten“ involviert und hat 
jüngst einen Bibermanagementplan vor-
gestellt. Er wurde aus zahlreichen Erfah-
rungen im Umgang mit Biberproblemen 
gewonnen und von der Biologischen Sta-
tion Krickenbecker Seen e.V. für den Kreis 
Viersen entwickelt. Der Plan soll eine trans-
parente Bewertung und Entscheidung für 
notwendige Maßnahmen bei Konflikten 
sicherstellen.

„Wir freuen uns über die wachsende Biber-
population“, sagt Landrat Dr. Andreas 
Coenen. „Sie zeigt, dass die Gewässer 
im Kreis Viersen in gutem ökologischen 
Zustand sind. Dennoch stellen uns die 
Biber und vor allem ihre Dämme vor Her-
ausforderungen, die wir einvernehmlich 
mit den Bürgerinnen und Bürgern und dem 
Naturschutz lösen müssen. Das gelingt uns 
mit dem nun vorgestellten Bibermanage-
mentplan.“

Maßnahmen „gegen“ den streng arten-
geschützten Biber bedürfen der Prüfung 
und gegebenenfalls Genehmigung der 
unteren Naturschutzbehörde. In der Regel 
sind es die Gewässerunterhaltungsverbän-
de, die sich an den Kreis wenden. Dann 
wird geprüft, ob ein Biberbauwerk für die 
öffentliche oder private Sicherheit unbe-
denklich oder eine teilweise Öffnung des 
Dammes oder der Einbau einer Damm-
drainage geboten ist. Oft wird bei einem 
gemeinsamen Termin mit dem Wasserver-
band vor Ort eine angemessene Lösung 
entwickelt. Am Biberdamm am Kocks-
kamp im Kranenbach wurde etwa neben 
dem Damm ein kleines Entlastungsgerinne 
angelegt, das nur noch eine bestimmte 
Stauhöhe zulässt. Der Damm wird regel-
mäßig durch Mitarbeiter des Schwalmver-
bandes kontrolliert.

Der Europäische Biber war in Europa und 
Westasien einst weit verbreitet. Durch 
Verfolgung und Lebensraumzerstörung 
wurde er dort großräumig ausgerottet. 
So verschwand er etwa aus Deutschland 
im 19. Jahrhundert, bis auf einen kleinen 
Restbestand an der Mittleren Elbe. Bald 
darauf wurde der Biber unter strengen 
Schutz gestellt – seit den 1960er Jahren 
betrieb man verschiedene Wiederansied-
lungsprojekte, auch z. B. in den Niederlan-

Sie stellten das neue Klimaportal vor: Landrat Bodo Klimpel (l.), Peter Haumann (3. v. 
r.), Fachbereichsleiter Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft, Anke 
Kunz-Rohlf (2. v. l.), Jutta Emming (m.) und Torben Stasch (r.), das Klima-Team des Krei-
ses Recklinghausen, sowie Martin Eckl (2. v. r.) und Marc Schäper (3. v. l.), zuständig für 
die Regioportale des Kreises. Quelle: Kreis Recklinghausen
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Wie kommt eine solche Gebietskulisse 
zustande, was sind die Förderkriterien, 
wie funktioniert die Beantragung und was 
genau kann bis zu welcher Höhe in wel-
cher Form gefördert werden? Vertreter  
der Städte und Gemeinden im Kreisge-
biet, der Universität Paderborn und die  
Kammern informierten sich bei einer Ver-
anstaltung mit Vertretern des Ministeriums 
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 
und Energie des Landes Nordhein-Westfa-
len (MWIDE NRW) sowie der Bezirksregie-
rung Detmold zu genau diesen Fragestel-
lungen. 

Die Festlegung der GRW-Fördergebiete 
erfolgte auf Basis des so genannten GRW-
Regionalindikators, denen die Strukturda-
ten verschiedener Bereiche wie Wirtschaft, 
Arbeitsmarkt, Infrastruktur und Demogra-
phie einfließen und so ein Gesamtbild der 
betrachteten Region zeichnen, erläuterte 
Referatsleitern Birgitt Kocks beim MWIDE 
NRW.

Ein Förderprogramm für strukturschwache 
Regionen klingt zunächst erst einmal wenig 
schmeichelhaft. Und so betonte Landrat 
Christoph Rüther zu Beginn, dass der Kreis 
Paderborn mit seinen hauptsächlich mittel-
ständischen Unternehmen recht gut auf-
gestellt sei. Dennoch gebe es an manchen 
Stellen den Bedarf zu modernisieren, den 
Bedarf für Innovationen und neue Wege. 
„Deshalb ist es klug, Förderangebote 
wie das Regionale Wirtschaftsprogramm 
(RWP) NRW zu nutzen, um sich fit für die 
Zukunft zu machen,“ sagte der Chef der 
Paderborner Kreisverwaltung. 

Regierungsvizepräsidentin Anke Recklies 
von der Bezirksregierung Detmold beton-
te, dass das RWP NRW eine große Chance 
für den Kreis Paderborn sei. Mit der Infra-
strukturförderung, die beispielsweise die 
Erschließung von Industrie- und Gewer-
begebieten, die Technologieinfrastruktur, 
Bildungseinrichtungen und die Tourismus-
infrastruktur im Blick habe, sei die Region 
aufgerufen, eine gemeinsame Strategie zu 
verfolgen. 

Andererseits ziele das Programm darauf 
ab, kleinen und mittleren Unternehmen 
Investitionsanreize zur Schaffung und 
Sicherung von Arbeitsplätzen zu geben. 
Auch nicht-investive Vorhaben wie Bera-
tung und Schulung der Mitarbeitenden, 
die die Innovationskraft und die Wettbe-
werbsfähigkeit dieser Unternehmen stär-
ken, berücksichtige die für das Kreisgebiet 
neue Förderung. Josef Wegener, Leiter des 
Dezernats 34 der Bezirksregierung Det-
mold, informierte, dass die Antragstellung 
für den gewerblichen Bereich des RWP 

sollen fit für die 5G-gestützte Berufswelt 
werden, weshalb das Projekt von großer 
Bedeutung für die Berufskollegs und die 
beteiligten Unternehmen in der Region ist. 
Zu den Partnern des Projektes zählen unter 
anderem die pro Wirtschaft GT GmbH, 
Beckhoff Automation oder auch der Wert-
kreis Gütersloh.

In dem Projekt sollen berufs-, orts- und 
organisationsübergreifende Lernszenarien 
für die 5G-basierte Produktion der Zukunft 
entwickelt werden. Dabei liegt der Fokus 
auf vorausschauender Wartung sowie 
Qualitätskontrolle und Fernwartung. In 
einem ersten Schritt hatte der Kreis eine 
Projektskizze einreichen müssen. Das 
wurde für Projekt förderfähig erachtet und 
– aus Fristgründen und vorbehaltlich der 
politischen Beschlussfassung – ein entspre-
chender Antrag gestellt. 

Die förderfähigen Kosten, die auf den Kreis 
Gütersloh entfallen, belaufen sich auf circa 
773.000 Euro, die zu 80 Prozent förder-
fähig sind. Der Eigenanteil beträgt circa 
156.000 Euro. 
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Wirtschaft und Verkehr

Fit für die Zukunft machen 

Strukturschwache Regionen attraktiver 
machen für potenzielle Investoren, jungen, 
innovativen Unternehmen sowie kleine-
ren und mittleren Unternehmen Entwick-
lungsmöglichkeiten bieten, das ist das Ziel 
des regionalen Wirtschaftsförderungspro-
grammes des Landes NRW (RWP NRW). 
Förderfähig sind zudem Vorhaben im 
Bereich der wirtschaftsnahmen Infrastruk-
tur. Ziel dieser Regionalpolitik ist es letzt-
lich, gleichwertige Lebensverhältnisse in 
ganz Deutschland zu schaffen und struk-
turelle Unterschiede auszugleichen. Bund 
und Länder haben die Gebietskarte für die 
Förderung strukturschwacher Regionen 
im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur“ (GRW) neu festgelegt und aus-
geweitet. Der Kreis Paderborn ist ab dem  
1. Januar 2022 Teil der neuen Gebietsku-
lisse und kann somit in den Genuss von 
Fördermitteln aus dem wichtigsten wirt-
schaftspolitischen Förderprogramm des 
Bundes für strukturschwache Regionen, 
das gleichzeitig Basis für das RWP NRW 
ist, gelangen. 

fasst außerdem alle Daten übersichtlich 
zusammen. Ergänzt wird das Angebot um 
Projektsteckbriefe guter Beispiele aus dem 
Kreisgebiet und Praxistipps für den Klima-
schutz im Alltag.

„Das Portal zeigt auf, wie sich der Klima-
wandel im Kreis Recklinghausen auswirkt 
und wie Kommunen, private Haushalte 
und Unternehmen mit den immer stärker 
spürbar werdenden Folgen des Klima-
wandels umgehen können. Damit liefert 
es gleichzeitiges eine fundierte Informati-
onsbasis für künftige Entscheidungen zu 
Klima- und Nachhaltigkeitsfragen“, sagt 
Landrat Klimpel.
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Schule und 
Weiterbildung

Leuchtturm der beruflichen 
Bildung mit 5G  

An den Berufskollegs in Gütersloh soll sich 
nach Vorstellung der Kreisverwaltung ein 
„hochmoderner Leuchtturm der berufli-
chen Bildung“ entwickeln. Für den Wett-
bewerb ‚5G-Lernorte für die Ausbildung 
der Zukunft‘, möchte man sich mit zahlrei-
chen Partnern beteiligen und eine Projekt-
bewerbung einreichen. Der Wettbewerb 
wird durch das Ministerium für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie des 
Landes Nordrhein-Westfalen ausgelobt. 
Mit dem Projekt ‘5G-Lernorte für die Aus-
bildung der Zukunft‘ sollen 5G-Lernsze-
narien an Berufskollegs erforscht und 
entwickelt werden. Das Projektvolumen 
beträgt insgesamt circa 1.934 Millionen 
Euro. Zusammen mit der OstWestfalen-
Lippe GmbH, der Universität Paderborn, 
dem Kreis Paderborn, der Fraunhofer-
Gesellschaft zu Förderung der angewand-
ten Forschung und der Nachwuchsstiftung 
Maschinenbau will der Kreis Gütersloh am 
Carl-Miele-Berufskolleg und am Reinhard-
Mohn-Berufskolleg ein 5G-Campusnetz 
ausbauen. Auch der Kreis Paderborn betei-
ligt sich mit zwei Berufskollegs, dort soll 
das Szenario in einem öffentlichen Netz 
erprobt und evaluiert werden.

Das Projekt erforscht die Vorzüge und 
Grenzen der 5G-Technologie für die beruf-
liche Bildung und vergleicht dabei öffent-
liche 5G-Netze und geschlossene Cam-
pusnetze. Auszubildende und Beschäftigte 
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des Kreises, denn Klimaschutz geht uns alle 
an“, betont Teske von den Stadtwerken 
Düsseldorf.

Die Kreisverwaltung plant und finan-
ziert die Errichtung der E-Ladesäulen. Der 
Betrieb, die Wartung und die Einbindung 
in die Versorgung mit Ökostrom erfolgt 
durch die Stadtwerke Düsseldorf, die auch 
für die App-Anbindung und die Abrech-
nungsfunktionalitäten zuständig sind.

„Die E-Mobilität ist ein Baustein, um 
die Energiewende auch im Bereich Ver-
kehr voranzubringen. Wir möchten mit 
dazu beitragen, dass dem gewachsenen 
Zuspruch an E-Fahrzeugen in der Bevöl-
kerung auch eine zuverlässige LadeInfra-
struktur zur Verfügung steht. So wird es im 
Rhein-Kreis Neuss immer attraktiver, auch 
elektrisch unterwegs zu sein“, sagt Baude-
zernent Vieten. 

„Insgesamt werden vier neue, öffentlich 
zugängliche Ladesäulen mit je zwei Lade-
punkten geschaffen, an denen Elektro-
fahrzeuge zertifizierten Ökostrom tanken 
können“, erklärt Anna-Elisa Schönauer, die 
sich im Amt für Gebäudewirtschaft als Pro-
jektleiterin schwerpunktmäßig um Photo-
voltaikanlagen und E-Mobilität kümmert. 
Jede Ladesäule ist mit zwei Ladepunkten, 
die jeweils bis zu 22kW Leistung pro Lade-
punkt abgeben können, ausgestattet und 
kann rund um die Uhr genutzt werden.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 11/November 2021  13.60.10

unterstützen, denn er stärkt Klimaschutz 
und Zukunftsfähigkeit in unserer Region“, 
so Petrauschke. Bereits in Vorbereitung 
befänden sich weitere Standorte an den 
Neusser Berufsbildungszentren, die der 
Kreis an Weingartstraße und Hammfeld-
damm betreibt. „Wir freuen uns, dass der 
Rhein-Kreis Neuss sich für uns als Ladein-
frastrukturpartner mit unserer über 10-jäh-
rigen Erfahrung im Aufbau und Betrieb von 
Ladeinfrastruktur entschieden hat. Somit 
unterstützen wir die klimapolitischen Ziele 

NRW über die NRW.BANK erfolgen werde.
Beispielhaft blickte man auf die Tourismus-
branche, die die Corona-Krise besonders 
hart getroffen hat. „Wenn das Geschäft 
auch wieder angelaufen ist, es wird einige 
Zeit dauern, bis sich diese Branche von die-
ser Krise erholt hat. Da kommt jede Hilfe 
recht“, betonte Landrat Christoph Rüther. 
Aber auch für andere Wirtschaftszweige 
gelte, die Chancen auch in einer schwieri-
gen Zeit zu ergreifen und neue Geschäfts-
ideen zu entwickeln. 

EILDIENST LKT NRW
Nr. 11/November 2021  13.60.10

Kreis Neuss investiert in 
öffentliche E-Ladesäulen  

Mit einem eigenen Programm möchte die 
Kreisverwaltung den Ausbau der Infra-
struktur für E-Mobilität auf ihren Grund-
stücken fördern. Nun gehen am Kreishaus 
und am Berufsbildungszentrum des Kreises 
in Grevenbroich die ersten öffentlichen 
Ladesäulen in Betrieb. Landrat Hans-Jür-
gen Petrauschke, Baudezernent Harald 
Vieten, Architektin Anna-Elisa Schönauer 
vom Amt für Gebäudewirtschaft sowie 
Projektleiter Klaus Teske vom Koopera-
tionspartner Stadtwerke Düsseldorf sahen 
sich die ersten Exemplare genauer an.

„In unserem Straßenverkehrsamt zeigt 
sich, dass immer mehr Elektroautos ange-
meldet werden. Diesen Trend wollen wir 

Wollen gemeinsam in die Infrastruktur des Kreises Paderborn investieren (v.l.n.r.): Land-
rat Christoph Rüther, Birgitt Kocks, Referatsleitung Regionale Wirtschaftsförderung vom 
MWIDE NRW, Anke Recklies, Regierungsvizepräsidentin der Bezirksregierung Detmold, 
Josef Wegener, Leiter des Dezernats 34 der Bezirksregierung Detmold, beim Auftakt im 
Paderborner Kreishaus. Quelle: Kreis Paderborn

Neue E-Ladesäule im Blick (v.l.): Anna-Elisa Schönauer, Landrat Hans-Jürgen Petrausch-
ke, Projektleiter Klaus Teske und Baudezernent Harald Vieten.
 Quelle: Dieter Staniek/Rhein-Kreis Neuss
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Pedelec, während dieser Wert in Erwerbs-
tätigenhaushalten lediglich bei 15,2 Pro-
zent lag.

Die Statistik basiert auf den Aufzeichnun-
gen von 1.650 Haushalten, die auf 8,1 Mil-
lionen Haushalte in Nordrhein-Westfalen 
hochgerechnet wurden.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 11/November 2021  13.60.10

Im Jahr 2015 hatte der Anteil der Haus-
halte mit Pedelecs (460.000 Haushalte) 
noch bei 5,8 Prozent gelegen. Im Vergleich 
zum Vorjahr ist die Zahl der Haushalte mit 
Pedelecs in NRW um 117.000 bzw. 10,4 
Prozent gestiegen.

Insbesondere bei den Haushalten von 
Rentnerinnen/Rentnern sind Pedelecs 
beliebt: 19,6 Prozent dieser Haushalts-
gruppe hatte im Jahr 2021 mindestens ein 

1,2 Millionen Haushalte in 
NRW besitzen ein Pedelec  

1,2 Millionen Privathaushaushalte in Nord-
rhein-Westfalen besitzen mindestens ein 
Pedelec (Elektrofahrrad). Der Anteil der 
Haushalte mit Pedelecs an allen 8,1 Millio-
nen Haushalten ist im Jahr 2021 auf 15,3 
Prozent gestiegen. Dieser Anteil hat sich in 
den letzten sechs Jahren fast verdreifacht. 

Hinweise auf Veröffentlichungen

Förderhandbuch Nordrhein-Westfalen, 
Hanns-Lothar Endell, Dr. Peter Frömgen, 
Frank Albrecht. 10. Ergänzungslieferung 
April 2021, 132 Seiten, ISBN 978-3-555-
02214-7, 79,00 €, Verlag Kohlhammer 
GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 Stuttgart. 
www.kohlhammer.de.

Das Werk erläutert die zuwendungsrechtli-
chen Vorschriften des Landes NRW im Kon-
text der gegenwärtigen Verwaltungspraxis. 
Das Zuwendungsverfahren wird von der 
Antragstellung, der Bewilligung, der Verwen-
dung bis zu der Rückforderung einer Zuwen-
dung umfassend erläutert und kommentiert. 

Daneben wird auch das Prüfungsverfah-
ren des Landesrechnungshofs mit dem sich 
anschließenden parlamentarischen Verfah-
ren abschließend dargestellt. Dabei stellt das 
Werk neben der aktuellen Rechtsprechung 
und Literatur auch praxisrelevante Aspek-
te des Zuwendungsverfahrens heraus. Im 
Anhang sind u.a. alle Förderrichtlinien des 
Landes in komprimierter Form mit einem 
Fundstellennachweis für das Internet abge-
druckt.

Die Mitte Juni 2020 durch das Ministerium 
der Finanzen bekannt gegebenen neuen Ver-
waltungsvorschriften zur Landeshaushalts-
ordnung sind vollständig im Vorschriftenteil 
der 10. Ergänzungslieferung abgedruckt. 
Vollständig ergänzt und überarbeitet wurden 
im Vorschriftenteil auch die übrigen Geset-
ze, Erlasse und Förderrichtlinien zum Stand 
01.01.2021. 

Förderhandbuch Nordrhein-Westfalen, 
Hanns-Lothar Endell, Dr. Peter Frömgen, 
Frank Albrecht. 11. Ergänzungslieferung 
Mai 2021, 144 Seiten, ISBN 978-3-555-
02224-6, 89,00 €, Verlag Kohlhammer 
GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 Stuttgart. 
www.kohlhammer.de.

Das Werk erläutert die zuwendungsrecht-
lichen Vorschriften des Landes NRW im Kon-
text der gegenwärtigen Verwaltungspraxis. 
Das Zuwendungsverfahren wird von der 
Antragstellung, der Bewilligung, der Verwen-
dung bis zu der Rückforderung einer Zuwen-
dung umfassend erläutert und kommentiert. 

Daneben wird auch das Prüfungsverfah-
ren des Landesrechnungshofs mit dem sich 
anschließenden parlamentarischen Verfah-
ren abschließend dargestellt. Dabei stellt das 
Werk neben der aktuellen Rechtsprechung 
und Literatur auch praxisrelevante Aspek-
te des Zuwendungsverfahrens heraus. Im 
Anhang sind u.a. alle Förderrichtlinien des 
Landes in komprimierter Form mit einem 
Fundstellennachweis für das Internet abge-
druckt.

Mit der 11. Ergänzungslieferung sind weite-
re, in Ergänzung der 10. Lieferung, erfolgte 
Änderungen der Verwaltungsvorschriften zu 
§ 44 enthalten. Ebenfalls enthalten sind die 
zahlreichen Änderungen in Gesetzen, Erlas-
sen und Förderrichtlinien. Wobei insbeson-
dere hinzuweisen ist auf den Erlass des Mini-
steriums der Finanzen zu haushaltsrechtlichen 
Maßnahmen im Rahmen der Corona-Krise 
(Corona-Erlass II). 

Dieser Erlass enthält umfangreiche Erleich-
terungen und Modifikationen zu den sonst 
geltenden zuwendungsrechtlichen Regelun-
gen. Der nicht im Ministerialblatt des Landes 
veröffentlichte Erlass ist im Abschnitt D abge-
druckt.

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)/ 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Kom-
mentar, Lieferung Juni 2021. Begründet 
von RA Dr. Hans-Jürgen Schaffland und 
Dipl.-Kfm. Noeme Wiltfang. Am 25. Mai 
2018 hat mit der Datenschutz-Grundver-
ordnung ein neues Zeitalter im nationalen 
und europäischen Umgang mit personen-

bezogenen Daten begonnen. EL 6/21 – 
Juni 2021 – Bestell-Nr.: ISBN 978-3-503-
20426-7, 77,80 €, Erich-Schmidt-Verlag 
(www.datenschutzdigital.de).

Schwerpunkt dieser Lieferung ist die umfas-
sende Aktualisierung des Stichwortverzeich-
nisses.

Zu den Erläuterungen wird insbesondere auf 
die Ergänzungen des Art. 15 DS-GVO hinge-
wiesen.

Zur Nutzung von Homeoffice wird eine Richt-
linie empfohlen als Zusatz zum Dienstvertrag 
oder als Betriebsvereinbarung. Hierzu finden 
sich in Art. 32 Rdn. 94a Vorschläge zur Aus-
gestaltung.

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)/
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Kom-
mentar, Lieferung Juli 2021. Begründet 
von RA Dr. Hans-Jürgen Schaffland und 
Dipl.-Kfm. Noeme Wiltfang. Am 25. Mai 
2018 hat mit der Datenschutz-Grundver-
ordnung ein neues Zeitalter im nationalen 
und europäischen Umgang mit personen-
bezogenen Daten begonnen. EL 7/21 – 
Juli 2021 – Bestell-Nr.: ISBN 978-3-503-
20467-0, 79,60 €, Erich-Schmidt-Verlag 
(www.datenschutzdigital.de).

Diese Lieferung enthält zahlreiche Ergän-
zungen um zwischenzeitlich veröffentlichte 
Rechtsprechung und Literatur. Hier insbeson-
dere die Ergänzungen zu Art. 6, der zentralen 
Vorschrift zur Zulässigkeit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten.

Seit dem Inkrafttreten der DSGVO mehren 
sich Auskunftsanfragen erheblich – in die-
ser Ergänzungslieferung findet sich in Art. 
12 Rdn. 25 – 34 a die sachgerechte Vorge-
hensweise gegen häufig wiederholte Anträge 
(exzessive Anträge).
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von Verwaltungsvorschriften zur BHO – wei-
tere Änderungen der Kommentierung zahl-
reicher Paragraphen der BHO.

Hauck/Noftz SGB, Sozialgesetzbuch SGB 
I, Allgemeiner Teil, Kommentar, 46. Liefe-
rung Juni 2021, ISBN 978-3-503-19840-
5, Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, 
Genthiner Straße 30G, 10785 Berlin, www.
ESV.info.

Diese Lieferung enthält eine sehr umfangrei-
che Kommentierung des Sozialgeheimnisses 
(§ 35 SGB I) aus der Feder von Frau Ariun-
zaya Shagdar, Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales. 

Sie bringt ferner die Erläuterungen zur Aus-
zahlung von Sozialleistungen und der Über-
leitung bestimmter Leistungsansprüche (§§ 
47-50 SGB I, Bert Moll, ebenfalls BMAS), zur 
Mitwirkung des Leistungsberechtigten durch 
die Teilnahme an ärztlichen und psychologi-
schen Untersuchungen (§ 62 SGB I, Markus 
Sichert, Bundesamt für Soziale Sicherung) 
und zu den Leistungen der sozialen Pflege-
versicherung (§ 21a SGB I, Christian Rolfs, 
Universität zu Köln) auf den neuesten Stand.

Umweltrecht, Kommentar, Landmann, 
Rohmer, 95. Ergänzungslieferung, 600 
Seiten, 65,00 €, ISBN 978-3-406-77919-
0, Verlag C.H. Beck, Wilhelmstr. 9, 80801 
Mün-chen, www.beck.de.

Die 95. Ergänzungslieferung erscheint zum 
Ende der laufenden 19. Legislaturperiode mit 
dem Rechtsstand Mai 2021. Sie enthält eine 
umfassende Neukommentierung der §§ 1, 2 
und 3 BNatSchG, der einleitenden Grundvor-
schriften zu den Zielen des Naturschutzes und 
ihrer Verwirklichung sowie zu den Zuständig-
keiten, Aufgaben und Befugnissen im Natur-
schutz. Die 95. EL aktualisiert außerdem die 
Erläuterungen zum PRTR-Gesetz.

Einen Schwerpunkt der 95. EL bildet das 
Kreislaufwirtschaftsrecht mit einer Aktua-
lisierung der Kommentierung der AbfAEV, 
einer für die Praxis der Sammler, Beförderer, 
Händler und Makler in der Kreislaufwirtschaft 
sehr wichtigen Rechtsverordnung, mit der 
die Regelungen zur Erlaubnispflicht des § 54 
KrWG ergänzt werden. Die 95. EL enthält 
außerdem anlässlich der umfassenden Novel-
lierung des KrWG Ende 2020 eine Neukom-
mentierung der §§ 11, 14, 15, 17, 18,29 und 
21.

Schütz/Maiwald, Beamtenrecht des Bun-
des und der Länder, Kommentar, Gesamt-
ausgabe B 468. Aktualisierung, Stand: Juli 
2021, Bestellnr.: 7685 5470 468, Verlags-
gruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Hult-
schiner Straße 8, 81677 München.

Diese Aktualisierung bietet unter anderem die 
Neukommentierung zu den §§ 15 und 112 
LBG NRW.

ren. Die Projekte sind hochkomplex und das 
Marktinteresse ist aufgrund der aufgerufenen 
Auftragssummen entsprechend hoch. Mit der 
letzten Reform des Vergaberechts im Jahr 
2016 wurden neue Methoden etabliert, die 
im Zuge der Digitalisierung einen Nutzen ent-
falten können. 

Dennoch bleibt das Vergaberecht in einigen 
Bereichen widersprüchlich. Die Vergabe-
stellen als ausführende Instanz müssen den 
Einzelfall zunehmend intensiver werten und 
immanente Spannungsfelder mit den Digita-
lisierungsprojekten auflösen. Die Arbeit wirft 
einen praktischen Blick auf die hiermit ver-
bundenen Herausforderungen und Probleme 
für das Beschaffungswesen, der Schwerpunkt 
liegt hierbei auf der Beschaffung von Waren- 
und Dienstleistungen im Bereich des EU-Ver-
gaberechts. Praktische Handlungsempfeh-
lungen, die es der Vergabestelle ermöglichen, 
in wirtschaftlicher, organisatorischer, aber 
auch taktischer Sicht auf die sich ändernde 
Beschaffungswelt zu reagieren, runden das 
Werk ab.

Bundeshaushaltsrecht, – Kommentar – 
Dr. jur. Erwin Piduch (verst.); fortgeführt 
und neu bearbeitet von Gerhard Baeumer, 
Regierungsdirektor, Karl-Heinz Heller, 
Ministerialrat; Dr. Ulrich Keilmann, Direk-
tor am Hessischen Rechnungshof; Ministe-
rialrat Dr. Thomas Knörzer; Ministerialrat 
Dr. Andreas Nebel sowie Ministerialrat 
Karl-Heinz Nöhrbaß, 22. Ergänzungsliefe-
rung der 2. Auflage 2021, (Gesamtwerk 
inkl. 22. Lfg: ISBN 978-3-17-017636-2, 
229,00 €), Verlag Kohlhammer GmbH, 
Heßbrühlstr. 69, 70565 Stuttgart. www.
kohlhammer.de.

Der "Piduch" ist seit mehr als vierzig Jahren 
ein Standardwerk unter den Kommentaren 
zum Haushaltsrecht. Die Erläuterungen zu 
den haushaltsrechtlich relevanten Bestim-
mungen des Grundgesetzes und zu den Vor-
schriften der Bundeshaushaltsordnung (BHO) 
werden ergänzt durch eine Einführung in das 
staatliche Haushaltswesen, eine Darstellung 
der europarechtlichen Einflüsse auf das natio-
nale Recht und durch rechtsvergleichende 
Hinweise auf das Haushaltsrecht der Länder 
und Kommunen. 

Den Kommentierungen zu den Regelungen 
der BHO sind die dazu ergangenen Allge-
meinen Verwaltungsvorschriften jeweils vor-
angestellt. Zusätzliche Informationen bieten 
u.a. der Leitfaden für Wirtschaftlichkeits-
untersuchungen, Rundschreiben des BMF, 
Verwaltungsvereinbarung und Richtlinien. 
Dieser Kommentar wird in Rechtsprechung, 
Verwaltung und Wissenschaft gerne zu Rate 
gezogen und häufig zitiert. Das Loseblatt-
werk wird kontinuierlich durch Ergänzungs-
lieferungen der aktuellen Rechtsentwicklung 
angepasst. 

Die 22. Ergänzungslieferung enthält – unter 
Berücksichtigung der letzten Änderungen 

Recht des Feuerschutzes und des Ret-
tungsdienstes in Nordrhein-Westfalen, 
August 2021, 47. Aktualisierung, Text-
sammlung mit Erläuterungen, Verlags-
gruppe Hüthig-Jehle-Rehm GmbH, Im 
Weiher 10, 69121 Heidelberg, www.hjr-
verlag.de.

Jeder Einsatz der Feuerwehr- und Rettungs-
kräfte kann mit schwierigen Fragen verbun-
den sein.

Das gilt für Einsatzkräfte vor Ort ebenso wie 
für die nicht unmittelbar im Einsatz befind-
lichen Kommunalbeamten, des Weiteren 
etwa die Polizei- und Umweltbehörden. Sie 
alle benötigen ein aktuelles und umfassendes 
Nachschlagewerk für ihre tägliche Arbeit.

„Der Kamp“ bietet ausführliche Kommentie-
rungen zu:
•  Gesetz über den Brandschutz, die Hilfelei-

stung und den Katastrophenschutz (BHKG)
•  Gesetz über den Rettungsdienst sowie die 

Notfallrettung und den Krankentransport 
durch Unternehmer (RettG NRW).

Herausgeber und Autoren sind erstrangige 
Fachleute, die durch ihre berufliche Praxis 
ständig mit den Bereichen des Feuerschutzes 
und Rettungswesens verbunden sind.

Aus dieser Aktualisierung:
– Kommentierung BHKG
– Kommentierung RettG
– Aktualisierung der Anhänge.

Sozialgesetzbuch (SGB) Kommentar – 
SGB VI: Gesetzliche Rentenversicherung, 
Juni 2021, Lieferung 3/21, Erich Schmidt 
Verlag, Genthiner Str. 30 G, 10785 Berlin-
Tiergarten, www.ESV.info.

Mit der vorliegenden Lieferung wird der 
Kommentar weiter aktualisiert. Sie enthält 
eine Aktualisierung der Register sowie eine 
Überarbeitung zu K §§ 120f,156, 159, 167, 
171, 196, 197, 198, 200, 202, 209, 220, 
221, 222, 264, 275a, 286f, 287b und287c, 
die aufgrund von Gesetzesänderungen und 
zwischenzeitlich ergangener Rechtsprechung 
erforderlich geworden sind.

Digitalisierung der öffentlichen Verwal-
tung aus Sicht der IT-Beschaffung, Oliver 
Schlimme, 2021, 19,80 €, Reihe Beson-
deres Verwaltungsrecht, Band 14, 196 
Seiten, ISBN 978-3-8293-1663-7, Kom-
munal- und Schul-Verlag GmbH & Co.KG, 
Konrad-Adenauer-Ring 13, 65187 Wies-
baden.

Die Digitalisierung der Gesellschaft hat auch 
die öffentliche Verwaltung erreicht. Gesetzli-
che Vorgaben setzen einen engen Zeitplan, 
um die digitalen Services für die Bürgerinnen 
und Bürger in wenigen Jahren zu etablie-
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Advertorial

Ob Hackerangriff, Verlust von sensiblen Daten oder Klicks
auf infizierte E-Mails: Cyber-Risiken drohen in  praktisch
allen digitalisierten Prozessen von  Kom  munen –
und sie wachsen mit zunehmender Digi talisierung und 
Vernetzung.

Zum Schutz ihrer kommunalen Mitglieder hat die 
GVV Kommunalversicherung darauf reagiert und in 
Zusammenarbeit mit dem IT-Dienstleister Hiscox 
eine Cyber-Versicherung speziell für Kommunen und 
kommunale Unternehmen entwickelt. Sie übernimmt  
alle Cyber- Eigenschäden wie z. B. die Kosten der Daten-
wiederher stellung oder Lösegeld bei einer Cyber-
Erpressung. Bei einer Da ten rechtsverletzung sind die 
Kosten der anwaltlichen Prüfung von datenschutzrecht-
lichen Informationspflichten ebenfalls umfasst. Bei einer 
Betriebsunterbrechung wegen eines Cyber-Angriffs 
besteht Versicherungsschutz für eine Entschädigung im 
vereinbarten Umfang. Als Besonderheit entfällt durch 
die pauschale Tagessatz entschädigung bei Kommunen 
zudem der Nachweis des konkreten Betriebsunter-
brechungsschadens. 

Weil nach einem Angriff jede Minute zählt, um die  
Auswirkungen zu begrenzen, bietet die Cyber-Police 
von GVV Kommunal zusätzlich ein Servicepaket, das 
über die reine Versicherungsleistung hinausgeht.  

Dazu gehören u. a. Präventivmaßnahmen wie z. B.  
Schulungen oder die Entwicklung eines exklusiven
Krisenpla nes für den Fall der Fälle. Im Ernstfall werden 
die Geschädigten durch eine telefonische Soforthilfe 
unterstützt. Erfahrene Cyber-Krisenexperten helfen
hierbei, die Ursachen des Zwischenfalls schnellstmöglich
aus findig zu machen und zu beseitigen.

Bei Ersatzansprüchen Dritter:  
die Cyber-Haftpflichtversicherung

Über die Absicherung von Eigenschäden hinaus können 
Kommunen und kommunale Unternehmen sich mit einer 
Cyber-Haftpflichtversicherung gegen Ersatzan sprüche 
Dritter absichern, die durch einen Cyber- Zwischen fall 
entstehen. Eingeschlossen ist hier eine Werbe haftpflicht, 
die bei einer Verletzung von Urheber- und Persönlich-
keitsrechten, z. B. Bildrechten auf der Website, weiterhilft. 
Die Cyber-Haftpflichtversicherung wird als Zusatzoption 
zur allgemeinen kommunalen Haftpflichtversicherung 
angeboten.
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